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festgelegt. So ist für d ie Stromerzeugung - von wenigen Ausnahmen abgese­
hen - keine kostenlose Zutei lung mehr vorgesehen.  Für die Industrie und für 
die Wärmeerzeugung ermögl icht die Richtl in ie die übergangsweise freie Zutei­
lung , d ie auf un ionsweit harmonisierten Zutei lungsregeln beruht. 

In Österreich sind m it Beg inn der laufenden Handelsperiode im Jahr  201 3 die 
Gratiszutei lungen gesunken und deutl ich geringer als d ie  von den Emissions­
handelsbetrieben gemeldeten Emissionen. Dies bedeutet, dass die Emissi­
onshandeisbetriebe entweder zusätz l iche Zertifikate am Markt ankaufen oder 
Zertifikate aus den Vorjahren nutzen .  

-c: 
� 
cu 
.� ::::I CT 
:� 

N 

0 u 
0 
:i 

Gratiszuteilung und verifizierte Emissionen 200�2014 
(exkl. Strom- und Fernwärmeerzeugung) 

25 ,-------------------------------------------------, 

20 

1 5  

1 0  

5 

o 
2005 2006 2007 2008 2009 201 0  201 1  201 2  201 3  201 4  

oGratiszuteilung _ verifizierte Emissionen 

_ ab 2013  erfasste Anlagen (Gratiszuteilung) 

_ ab 201 3 erfasste Anlagen (verifizierte Emissionen) 

Quelle: UMWELTBUNDESAMT (20 15c) umwe ltbundesamt� 

Abbildung 5: 

Vergleich 

Gratiszuteilung und 

Emissionen (exkl. 

Strom- und 

FemwälTTleerzeugung)3. 

Zusätzlich zu den stationären Anlagen verwaltet Österreich ca. 1 5  L uftver- Zertifikate für Luft-

kehrsbetreiber, die am EU-Emissionshandel tei lnehmen. Die Emissionen der verkehrsbetreiber 

Österreich als Verwaltungsmitgliedstaat zugeteilten L uftfahrzeugbetreiber stie-
gen im Zeitraum 201 3 bis 201 4  auf 1 .025 t COrÄquivalent (+ 1 %), wobei vom 
derzeitigen System nur  Flüge i nnerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums er-
fasst s ind.  D ie L uftverkehrsbetreiber erhielten durchschn ittl ich eine Gratiszutei-
lung von Zertifikaten in  Höhe von ca. 55 % ihrer Emissionen . Für d ie Abde-
ckung der restl ichen Emissionen mussten L uftfahrzeugbetre iber Zer tifikate an-
kaufen bzw. etwaige Ü berschüsse aus der Vorperiode nutzen.  

3 Den Strom- und Fernwärmewerken werden seit 2013 keine Gratiszertifikate mehr zugeteilt. Um 

die Vergleichbarkeit mit 2005-201 2 zu gewährleisten, wurden sie deshalb aus dem Vergleich 

herausgenommen. 
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10. 3 Rückblick auf die erste Kyoto-Periode 2008 bis 201 2  

Österreich hat seine Ziele aus der ersten Kyoto-Verpfl ichtungsperiode durch 
Zukauf von zusätzl ichen Emissionsreduktionsein heiten aus dem Ausland erfü l lt. 

Gesamtbilanz der Die Gesamtbi lanz der ersten Kyoto-Periode (2008-20 1 2) berechnet sich wie 
1. Kyoto-Periode folgt: 

weitere 

Anstrengungen sind 

notwendig 

200 

Im Rahmen des Kyoto-Protokol ls erhielt Österreich insgesamt 343, 9 Mio. Emissi­
onszertifikate. Jedes Emissionszertifikat berechtigte Österreich zur Emission ei­
ner Tonne Koh lenstoffd ioxid-Äq u ivalent. 

Aus der positiven Bilanz zwischen Neubewaldung und Entwaldung erhielt Öster­
reich 6,8 Mio. Em issionszertifikate; 7 1 ,3 Mio. Emissionszertifikate wurden aus 
dem Ausland im Rahmen von Projektgutschriften4 zugekauft. An die österreich i­
sehen Emissionshandelsbetriebe wurden 1 54,4 Mio. Emissionszertifikate gratis 
zugeteilt. Waren die Emissionen im Emissionshandelsbereich höher als d ie Menge 
der zugeteilten Zertifikate, mussten die Emissionshandelsbetriebe die fehlenden 
Zertifikate selbst ankaufen. Hatten sie niedrigere Emissionen als ihre Zutei lung, 
konnten sie d ie überschüssigen Zertifikate beha lten oder verkaufen. 

Nähere Detai ls finden sich im Kl imaschutzbericht 201 6  (UMWELTBUNDESAMT 

201 6b). 

1 0.4 Ausblick 2020, 2030 und 2050 

Globale Perspektive 

Das Pariser Kl imaschutzabkommen ist ein wichtiger Mei lenstein  auf dem Weg 
zur Eindämmung der Folgen des K l imawandels. Die Zielsetzung, d ie durch­
schn ittl iche g lobale Erderwärmung auf deutl ich unter 2 °C im Verg leich zur vor­
ind ustriel len Zeit zu halten ,  erg ibt in Kombination mit dem Ziel , Netto-Emis­
sionen in der zweiten Jahrhunderthä lfte auf nu l l  zu reduzieren ,  für d ie I ndustrie­
länder d ie Notwend igkeit, ab 2050 weitgehend auf den Einsatz fossiler Energie­
träger zu verzichten . 

Im Abkommen von Paris sind bislang d ie nationalen Kl imaschutzbeiträge (Nati­
onal Determ ined Contributions, NDCs) von 1 86 Vertragsparteien enthalten .  Der 
Umfang dieser Verpfl ichtu ngen reicht jedoch noch n icht aus, um den Anstieg 
der g lobalen Erwärmung unter 2 °C zu halten .  Daher kommt dem im Abkom­
men vorgesehenen Review-Mechan ismus eine hohe Bedeutung zu. 

I nternational sind mehrere Bestimmungen bei den kommenden Kl imakonferen­
zen zu konkretisieren und die in Paris defin ierten Grund lagen in den nächsten 
Jahren weiterzuentwickeln .  

Bei der  außerordentl ichen Tagung der  Vertragsstaaten des Montreal Protokolls 
im J u l i  201 6 in Wien wurden wichtige Voraussetzungen dafür geschaffen ,  Er­
satzstoffe für ozonschädigende Chemikalien mit starker Treibhausgaswirkung in 
die Liste verbotener Stoffe aufzunehmen. Ein weltweiter Verzicht auf d iese tei l-

4 Projektgutschriften stammen aus den flexiblen Mechanismen Clean Development Mechanism 
(CDM) und Joint Implementation (J I )  des Kyoto-Protokolls . 
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fluorierten Koh lenwasserstoffe (HKFW), d ie etwa als Kühlmittel in Kl imaan lagen 
eingesetzt werden , würde den weltweiten Temperaturanstieg voraussichtlich 
um ein halbes Grad bremsen . 5 

Das "Montreal Protokol l" (UNEP 1987) zum Schutz der Ozonsch icht aus dem 
Jahr 1987 sicherte den weltweiten Ausstieg aus Produktion und Anwendung 
von Chemikal ien, die den Abbau der Ozonschicht verursachen. Es wurde von 
al len Staaten der Welt ratifiziert und gi lt bis heute als erfolgreichstes internatio­
nales U mweltübere inkommen - in wen igen Jahrzehnten wird sich die Ozon­
schicht vol lständig regeneriert haben . 

Zur Erreichung der Pariser Klimaziele sollen die erfolgreichen Instrumente des Empfehlung 

Montreal Protokolls bei teilfluorierten Koh lenwasserstoffen eingesetzt werden. 
Bei der nächsten Vertragsstaatentagung im Oktober 2016  soll Österreich im 
Rahmen der E U-Delegation auf einen raschen weltweiten Ausstieg drängen . 
(BMLFUW) 

Europäische Perspektive 

Die aktuel len Emissionstrends zeigen, dass die Europäische Un ion das bis 2020 

gesetzte Emissionsreduktionsziel von - 20 % al ler Voraussicht nach übererfül­
len wird .  Bereits im Jahr 2014 lagen d ie gesamten Treibhausgas-Emissionen 
der EU knapp 23 % unter dem Wert von 1990 (EEA 201 5). 

Um die längerfristigen Ziele für 2030 und 2050 zu erreichen,  sind weitergehen­
de Maßnahmen unerlässl ich. Die Szenarien der M itgl iedstaaten zeigen, dass 
sich d ie Emissionen auf Basis der bestehenden Maßnahmen nur um ca. 35 % 
bis 2030 vermindern werden (Ec 201 6). Das bereits politisch beschlossene eu­
ropäische Gesamtziel bis dahin ist a l lerd ings eine Reduktion um mindestens 
40 %. Wichtig ist, dass i n  a l len EU-Ländern frühzeitig wirksame Klimaschutz­
maßnahmen umgesetzt werden. Dies umfasst eine Weiterentwicklung sektora­
ler Maßnahmen (etwa im Gebäude und Mobi l itätsbereich) ,  aber auch die Ein­
führung einer EU-weiten CO2-Abgabe auf die N utzung fossi ler Energ ieträger. 

5 Pressemittei lung BM Rupprechter vom 22.07.20 16: Bedeutender Schritt für Verbot klimaschädli­
cher Gase: hIJR�;((�_.Qro!flJW,9.'1,<!V.��r:'1l«�!m����h!row�l.tf?_QJ.Ql 'W?�}�g[I.t!�<!J P.�9!R�9J, D.tml 
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EU-Roadmap 
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Abbildung 6: Wege zur Veningerung der Treibhausgas-Emissionen in der EU um 80 % (100 % = 1990). (Ec 20 1 18, 

Ec 20 1 6) 

Empfehlungen U m  d iese ambi tionierten Ziele zu erreichen, sind sektorale Maßnahmen auf E U­
E bene, d ie die wesentl ichen Verursacher adressieren , auszuarbeiten und um­
zusetzen . Dazu za hlen etwa Vorgaben für Verbrauchswerte von Kraftfah rzeu­
gen, d ie über 2020 h inausgehen und die E ntwicklung kl imafreund l icher Fahr­
zeuge (E -Mobil itat u nd Brennstoffzelle) forcieren.  (E uropa ische Kommission , 
Bundesreg ierung) 

Die E inführung ei ner E U-weiten , sukzessive steigenden CO2-Abgabe auf d ie 
N utzung fossi ler Energ ietrager in E rga nzung zum Emissionshandel sollte for­
ciert werden . (Europa ische Kommission,  Bundesreg ierung) 

Reduktion der THG­

Emissionen um 

36 % bis 2030 

Für die Auftei lung der Reduktionsverpfl ichtungen der n icht dem Emissionshan­
del unterl iegenden Verursacher hat d ie E u ropa ische Kommission am 20. Ju l i  
201 6 einen Vorsch lag zur  Effort Sharing Regu lation für d ie  Jahre 202 1 bis 2030 
veröffentl icht (E K 201 6) .  Demnach hat Österreich seine Treibhausgas-E missio-

Reduktion der THG­

Emissionen um 

mind. 80 % bis 2050 

202 

nen bis 2030 in den Sektoren Abfa l lwirtschaft, Energ ie und Ind ustrie (außerhalb 
des E U-E missionshandels) , Fluorierte Gase, Geba ude, Landwirtschaft und Ver­
kehr insgesamt um 36 % zu reduzieren (bezogen auf 2005). Neu ist die be­
grenzte Mögl ichkeit der Anrechenbarkeit von Em issionseinsparungen aus be­
stimmten Landnutzungssektoren sowie der N utzung von Em issionshandeIszer­
tifikaten für den N icht-E missionshandelsbereich . N icht-E inhaltung der Jahres­
ziele erhöht d ie Vorgabe für das Folgejahr um den Feh lbetrag,  mu ltipl iziert mit 
dem Faktor 1 ,08. 

Bis 2050 wird nach wissenschaftlichem Konsens ( I pcc 2007) und in  Ü berein­
stimmung mit den Beschlüssen von Paris eine Verminderung der E U-weiten 
Treibhausgas-E missionen um mindestens 80 % als notwendig angesehen , um 
das 2°C-Ziel einzuhalten .  Um dies möglichst kosteneffizient zu erreichen und 
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gleichzeitig die europäische Wirtschaft und das E nergiesystem wettbewerbsfä­
h iger, sicherer und nachhaltiger zu gestalten ,  wurde bereits 201 1 im " Fahrplan 
für den Übergang zu einer wettbewerbsfähigen CO2-armen Wirtschaft bis 2050" 
(E c 201 1 a) ein Konzept dafür vorgelegt. Daraus geht deutlich hervor, dass 
mögl ichst frühzeitig gesetzte Maßnahmen sowoh l  die Auswirkungen des Kli­
mawandels (- Kl imawandelanpassung , Kapitel 1 1 .4 ) als auch die Kosten für 
Maßnahmen zur Reduktion der Treibhausgas-Emissionen und zur Klimawan­
delanpassung auf lange Sicht verringern . Werden Maßnahmen aufgeschoben ,  
so werden zu e inem späteren Zeitpunkt wesentlich d rastischere E missionsre­
duktionen notwendig. Der Großtei l  der I nvestitionen in das E nerg iesystem ist 
langfristig ausgelegt. Werden I nvestitionen in ein n icht-nachhaltiges E nergiesys­
tem jetzt getätigt, führt dies zu sogenannten Lock-in-Effekten , das heißt, dass 
die E nergie infrastruktur bis weit in das Jahrhundert h inein festgelegt ist. E in so­
fortiges H andeln ist daher entscheidend und kann kostspielige Änderungen in 
späteren Jahrzehnten vermeiden (- Green Economy, Kapitel 1 6.4) . 

Um Lock-in-Effekte zu vermeiden, ist eine abgestimmte und fokussierte europä- Empfehlung 

ische Forschungs-, E ntwicklungs- und I nvestitionspol itik notwendig, d ie auf die 
E ntwicklung u nd U msetzung kohlenstoffarmer Technologien abzielt. E u ropäi-
sche I nstrumente zur I nvestitionsförderung sind an dem Ziel der Dekarbonisie-
rung auszurichten . G leichzeitig sind Forschungsförderungen und I nvestitionen 
für fossile oder nukleare Technolog ien einzustel len.  (BMF, BMWFW, BMVIT) 

Emissionshandel 

Der Em issionshandel soll auch i n  Zukunft das zentrale Instrument für eine kos­
teneffiziente Verminderung der Treibhausgas-E missionen im E nergiesektor und 
der I ndustrie sein .  Allerdings war im Jahr 2014 E U-weit ein Überschuss von 
ca. 2 , 1  Mrd .  Zertifikaten am Markt (EEA 201 5) ,  womit kein deutl iches Preissignal 
für I nvestitionen in  kohlenstoffarme Technologien gegeben ist .  Dieser Über­
schuss an Zertifikaten ist hauptsäch l ich auf d ie E U -weite Überal lokation in der 
zweiten Handelsperiode, auf die Wirtschaftskrise und v. a .  auf den Zukauf von 
günstigen Projektgutschriften4 aus Drittstaaten ,  vor allem aus dem C lean Deve­
lopment Mechanism (CDM), zurückzuführen.  

Um dem aktuel len Überangebot an Zertifikaten am Markt kurzfristig entgegen­
zuwirken und den Markt zu stabi l isieren,  wurden Reformmaßnahmen gesetzt: 
• Mit einer Novelle der E U  Verste igerungsverord nung (VO 1 76/20 1 4/E U) wur­

de festgelegt, in den ersten Jahren der 3. Handelsperiode Zertifikate aus dem 
Versteigerungstopf zurückzuhalten (" Backloading") und erst gegen E nde der 
Periode auf den Markt zu bringen. 

• Mit der Marktstabil itätsreserve (E ntscheidung 201 5/1 8 1 4/E U)  wird dem Zerti­
fikatsüberschuss begegnet. Zudem werden die aus dem "Backload ing" zu­
rückgehaltenen Zertifikate der Markstabi l itätsreserve zugeführt. 

Des Weiteren hat d ie E u ropäische Kommission ( 1 5.07 .20 1 5) einen R ichtl in ien­
vorsch lag (E K 201 5) für eine Revision des E U-E missionshandelssystems ab 
dem Jahr 2020 vorgelegt, der unter anderem folgende wesentl iche Änderungen 
vorsieht: 

• Ausweitung der Handelsperiode auf 1 0  Jahre (2021-2030). 

• Die jährl iche l i neare Reduktion der Gesamtmenge von E U-E missions­
zertifikaten wird ab 2021 auf 2 ,2 % (48 Mio. t CO2 p. a . )  erhöht, um die Z iele 
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des Energ ie- und Kl imapakets 2030 zu erreichen . Der l ineare Faktor wird 
som it gegenüber der laufenden Periode ( 1 ,74 % bzw. ca. 38 Mio.  t CO2 p. a . )  
deutlich gesteigert . 

• Der Versteigerungsanteil soll gegenüber der laufenden Periode n icht verrin­
gert werden und wird ab 2021 mit einem Antei l  von 57 % der Gesamtmenge 
an Zertifikaten festgelegt. 

Weitere Vorschläge betreffen im Wesentl ichen d ie Gratiszutei lung,  die wei­
terh in  einen Schutz vor Carbon Leakage6 bieten soll ( � I ndustriel le An lagen , 
Kapitel 2.2) . Zusätzl ich ist e ine Ausweitung des H andelssystems auf Staaten 
oder Reg ionen außerhalb der Europäischen U n ion ein wirksames M ittel zur 
Vermeidung von Carbon Leakage. 

Empfehlung Durch d ie Revision der E missionshandelsrichtl in ie auf E U-E bene für den Zeit­
raum 202 1 bis 2030 ist d ie E ffektivität des Instruments dauerhaft, d . h. i m  Sinne 
von langfristiger Dekarbon isierung einerseits und Planungs- und Investitionssi­
cherheit für die Marktte i lnehmer andererseits, zu stärken . Die Ausweitung des 
Handelssystems auf andere Staaten ist anzustreben. (Europäische Kommissi­
on, Bundesreg ierung)  

Nationale Perspektive 

Für die Periode 201 3 bis 2020 legt das Kl imaschutzgesetz e ine Reduktion der 
Treibhausgas-E missionen,  d ie n icht dem Emissionshandel unterl iegen, um 
16 % bis 2020 - bezogen auf 2005 - fest. Im Rahmen des Kl imaschutzgeset­
zes wurde in einem ersten Umsetzungsschritt 201 3 ein Maßnahmenpaket für 
d ie Jahre 201 3 und 201 4 zwischen Bund und Ländern vereinbart (BMLFUW 

20 1 3). I n  weiterer Folge wurden von Bund und Ländern zusätzl iche Maßnah­
men für den Zeitraum 20 1 5  bis 20 1 8  akkordiert und im Jun i  20 1 5  im  Min isterrat 
und im Mai 2016 durch die Landeshauptleutekonferenz angenommen (BMLFUW 

20 1 5) .  

Das Z ie l  aus dem Kl imaschutzgesetz ist erreichbar, wenn die im Programm 
20 1 5  bis 20 1 8  besch lossenen Maßnahmen umgesetzt und bestehende Maß­
nahmen weitergeführt werden. Al lerd ings wurde der im Klimaschutzgesetz vor ­
gesehene Verantwortl ichkeitsmechanismus zwischen Bund und Ländern b isher 
nicht vereinbart, der eine höhere Verbindl ichke it bei der Maßnahmenumsetzung 
zum Ziel hat. 

Empfehlung Zwischen den wesentl ichen Akteuren auf Bundes- und Bundesländerseite ist 
die Zusammenarbeit im Klimaschutz zu vertiefen und die Verantwortl ichkeiten 
sind klar zu regeln . Dafür ist die E ntwicklung und Implementierung eines Me­
chan ismus, der die Verantwortung für die Umsetzung sektoraler Maßnahmen 
bei den dafü r  zuständigen Ressorts - u .  a .  durch Zah lungen bei Zielverfeh lun­
gen - verankert, notwend ig . (Landesgesetzgeber, Bundesgesetzgeber) 

weitere Maßnahmen 

längerfristig 

notwendig 

I n  H inbl ick auf die europäischen und internationalen Zielsetzu ngen bis 2030 

und 2050 sind die bisher gesetzten Maßnahmen bei weitem nicht ausreichend, 
um die antizipierten Ziele für Österreich zu erre ichen, wie umfangreiche Szena­
riena na lysen (UMWELTBUNDESAMT 2016b, BMLFUW 201 6) zeigen . 

6 Auslagerung von Treibhausgasen 
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I n  den im Folgenden dargestel lten Szenarien wird d ie mögl iche Entwicklung von 
österre ich ischen Treibhausgas-Emissionen dargestel lt .  Dabei wird von einem 
kontinu ierlichen Wirtschaftswachstum ausgegangen (im Durchschn itt 1 ,5 % bis 
2030, dann 1 , 3 %) und des Weiteren wird h interlegt, dass Österreich e in Land 
mit starker industriel ler Produktion bleibt. 

• Für das Szenario "mit bestehenden Maßnahmen" wurden die bis zum 
Stichtag 1 .  Mai 2014  verbind lich umgesetzten Maßnahmen berücksichtigt. 

• Das Szenario "mit zusätzlichen Maßnahmen" umfasst geplante Maßnah­
men, m it deren Umsetzung die Ziele 2020 - wie etwa jenes des Energ ieeffi­
zienzgesetzes (maximaler Endenerg ieverbrauch von 1 .050 PJ) - erreichbar 
si nd.  

• Das Szenario "mit zusätzlichen Maßnahmen Plus" enthält darüber h inaus 
Maßnahmen, die mittel- bis langfristig ein Einschwenken auf einen Pfad er­
möglichen, der zumindest mit den Zielen bis 2030 kompatibel ist. H inter den 
Trei bhausgas-Reduktionspotenzialen stehen viele Maßnahmen zur Steige­
rung von Energ ieeffizienz und zur Forcierung erneuerbarer Energ ieträger: 
sehr hohe thermische Qual ität von Gebäuden, He izung und Warmwasserge­
winnung aus ausschl ießlich erneuerbaren Energieträgern; lang lebige, hoch­
q ua l itative Produkte; eine zentrale Rolle für den Öffentlichen Verkehr  und 
Elektrofahrzeuge; neue Technologien für d ie Speicherung von Strom; eine 
fokussierte Forschungspol it ik; die Abschaffung umweltkontraproduktiver 
Subventionen (siehe WIFO 201 6) und vieles mehr ( ... Energ ie, Kapitel 1 .2 ,  
... Mobi lität, Kapitel 3 .4,  ... Green Economy, Kapitel 1 6.4) . Um d ie b is  2050 
notwendige weitgehende Transformation zu einer Dekarbon isierung zu errei­
chen, sind selbst d ie im Szenario "mit zusätzlichen Maßnahmen Plus" darge­
stellten Maßnahmen n icht ausreichend. 

• Das Szenario "Erneuerbare Energien" zielt auf e ine weitgehende Dekar­
bon isierung des Energiesystems bis 2050 ab. Für al le energierelevanten 
Sektoren wurden Annahmen getroffen,  die entweder zu einer Erhöh ung der 
Effizienz oder zu einer Substitution von fossi len durch erneuerbare Energ ie­
träger führen : Ersatz von konventionell betriebenen Pkw und Lkw durch a l­
ternative Antriebe; COz -Abgabe im Gebäudebereich ; Forcierung von fester 
B iomasse und Biogas; Deckung des steigenden Strom bedarfs durch Erneu­
erbare; Verfahrensumstel lungen in  industriellen Prozessen. Im Energiesektor 
können dami t  die Treibhausgas-Emissionen um 81 % reduziert werden, die 
Gesamtemissionen um 74 %. 
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Abbildung 7: 
Projektion der 

Treibhausgas­

Emissionen Österreichs 

bis 2050. 
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l!l 

Die Bundesreg ierung arbeitet derzeit an der E rste l lung einer integ rierten E ner­
g ie- und Kl imastrateg ie, d ie unter anderem der Umsetzung der Ziele der E ner­
gieun ion 7 sowie des Pariser Kl imaabkom mens d ienen soll und die Zielhorizonte 
2030 und 2050 umfassen wird .  Es ist vorgesehen, dass bis 20 1 7  eine entspre­
chende Rahmenstrateg ie erstel lt wird .  

Empfehlung Die Zie lsetzung für 2050 sollte eine weitgehende Dekarbonisierung der öster­
reich ischen Wirtschaft und Gesel lschaft zum I nhalt haben . ( Bundesreg ierung) 

206 

Die zukünftigen un ionsrechtl ichen Kl ima- und E nergieziele werden die wir t­
schaftl iche Struktur Österreichs sign ifikant beeinflussen (E c 201 1 a). Die in Paris 
vereinbarten Zielsetzungen erfordern nach derzeitigem Wissensstand eine 
Transformation der E uropäischen Un ion und ihrer M itgl iedstaaten in e in kohlen­
stoffarmes und k l imawandelres i l ientes8 Wir tschaftssystem.  Dies hätte wesentl i­
che Imp l ikationen fü r Wirtschaft und Gesel lschaft, darunter auch die öffentl ichen 
H ausha lte in  Österreich . Gerade in  Zeiten des budgetären Konsol idierungs­
drucks kommt dieser Verl inkung von Treibhausgas-E missionsniveau und öffent­
l ichem Budget besondere Bedeutung zu .  

Die Transformation zu e iner koh lenstoffarmen Wirtschaft braucht jedenfal ls 
starke Anreize für ein k l imafreundl iches Verhalten,  z. B .  in  Form einer Verteue­
rung fossiler E nerg ieträger. Derzeit hat Österreich im internationalen Vergleich 
ein n iedriges Aufkommen von Umweltsteuern (E UROSTAT 201 5). Auch l iegt d ie 
effektive Besteuerung des E nerg ieverbrauchs preisberein igt unter dem EU­
Durchschn itt. E rhöhte E nerg iesteuern könnten eine wirkungsvolle Lenkungs­
maßnahme darstel len, sol lten jedoch im Rahmen einer umfassenderen ökolog i­
schen Steuerreform wir tschaftl ich und sozial  verträgl ich gestaltet werden ( ins­
besondere müssen Kompensationsmechan ismen für benachtei l igte Gruppen 
implementiert werden) .  

7 Die Energieunion umfasst die wesentlichen Ziele der EU-Energiepolitik: Energieversorgungssi­

cherheit, Nachhaltigkeit sowie Wettbewerbsfähigkeit mit erschwinglicher Energie. 

8 Klimaresilient bedeutet in diesem Zusammenhang eine Widerstandsfähigkeit gegenüber bestimm­

ten Entwicklungen (z. B. durch Folgen des Klimawandels (Umweltkatastrophen etc.). 

Umweltbundesamt - REP-0600, Wien 2016 

III-316 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 04 Hauptdokument Teil 3 (gescanntes Original)8 von 88

www.parlament.gv.at



Elfter Umweltkontrollbericht - Klimaschutz 

Klimaschutzmaßnahmen bieten e in hohes Potenzial für I nnovation, wirtschaftli­
che Impulse und I nvestit ionen. Dieses sollte offensiv gen utzt werden, indem 
kl imapol itische Aspekte verstärkt in  Forschungs-, B i ldungs-, I n novations-, Wirt­
schafts-, Standort- und Sozia lpol it ik berücksichtigt werden. 

I n  weiterführenden Umsetzungsstrateg ien der integrierten E nergie- und Klima- Empfehlungen 

strateg ie sollten klare Verantwortl ichkeiten und Verbi nd lichkeiten zur S ichersteI-
l ung der Umsetzung vorgesehen werden. Durch die maßgeblichen Ressorts 
und die Bundesländer sind Maßnahmen sowie Verbind lichkeiten zur S ichersteI-
l ung der U msetzung der kl imapo litischen Ziele zu entwickeln und zu implemen-
tieren. Dabei sollten potenziel le ökonomische, soziale und budgetäre Impl ikati-
onen sichtbar gemacht werden. (Bundesreg ierung, Bundesländer) 

Um den notwendigen Pfad in Richtung Dekarbon isierung ei nzuschlagen und 
externe Kosten zunehmend zu internalisieren, sol lten sektorübergreifende 
Maßnahmen umgehend umgesetzt werden . Dazu sollte im Rahmen einer auf­
kommensneutralen öko-sozialen Steuerreform eine schrittweise ansteigende 
CO2-Abgabe auf fossile E nerg ieträger eingeführt werden . (Bundesgesetzgeber) 

Subventionen, die den E insatz fossi ler E nerg ieträger und damit CO 2 -E missio­
nen begü nstigen , sowie Befreiungen und Vergütungen im Bereich von Steuern 
und Abgaben auf fossile E nerg ieträger sollten in den nächsten Jahren sukzes­
s ive reduziert und abgeschafft werden . (Bu ndesregierung, Bundesländer, Ge­
meinden) 

Förderungen für d ie E rhöhung der E nergieeffizienz und die Steigerung des An­
tei ls erneuerbarer E nergieträger sol lten forciert werden . (Bundesregierung) 

Um einen Technolog ie- und I nnovationsschub voranzutreiben, sol lte in  der For­
schungsförderung ein Fokus auf kl imafreund l iche Technolog ien gesetzt werden. 
(Bundesreg ierung) 

Weitere fach liche, sektorale E mpfeh lungen zum Thema Kl imaschutz finden sich 
in den Kapiteln'" E nerg ie, ... Mobil ität, ... I ndustrielle Anlagen , ... Umwelteffekte 
der räumlichen E ntwicklung, ... Green Economy. 
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Kl imaschutzgesetz (KSG; BGBI .  I Nr. 94/201 3) :  Bundesgesetz zur Einhaltung von 
Höchstmengen von Treibhausgasemissionen und zur Erarbeitung von wirksamen 
Maßnahmen zum Klimaschutz. 

Ökostromgesetz 2002 (ÖSG; BGBI .  I Nr. 1 49/2002 i .d .g.F .): Bundesgesetz, mit dem 
Neuregelungen auf dem Gebiet der Elektrizitätserzeugung aus erneuerbaren 
Energieträgern und auf dem Gebiet der Kraft-Wärme-Kopplung erlassen werden 
sowie das Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz (EIWOG) und das 
Energieförderungsgesetz 1 979 (EnFG) geändert werden. 

Ökostromgesetz 201 2  (ÖSG 201 2; BGBI. I Nr. 75/201 1 ) : Bundesgesetz über die 
Förderung der E lektrizitätserzeugung aus erneuerbaren Energieträgern. 

RL 2008/1 0 1 /EG: R ichtlin ie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 1 9. 
November 2008 zur Änderung der R ichtlinie 2003/87/EG zwecks Einbeziehung 
des Luftverkehrs in das System für den Handel mit Treibhausgasemissionszerti­
fikaten in der Gemeinschaft. ABI. Nr. L 8 .  

RL 2009/28/EG: Richtl inie des Europäischen Parlaments und  des Rates vom 23. April 
2009 zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen und zur 
Änderung und anschließenden Aufhebung der Richtl i nien 2001 /77/EG und 
2003/30/EG .  ABI .  Nr. L 1 40. 

RL  2009/3 1 /EG: Richtl inie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 
2009 über die geologische Speicherung von Kohlendioxid und zur Änderung der 
Richtl in ie 85/337/EWG des Rates sowie der Richtl inien 2000/60/EG, 2001/80/EG, 
2004/35/EG,  2006/1 2/EG und 2008/1 /EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates sowie der Verordnung (EG) Nr. 1 01 3/ 2006. ABI. Nr. L 1 40.  

Umweltförderungsgesetz (UFG; BGBI .  Nr .  1 85/1 993 i .d .F .  35/2012) :  Bundesgesetz über 
die Förderung von Maßnahmen in den Bereichen der Wasserwirtschaft, der 
Umwelt, der Altlastensanierung, zum Schutz der Umwelt im Ausland und über 
das österreich ische J I/CDM-Programm für den Kl imaschutz. 

Versteigerungsverordnung (VO 1 76/201 4/EU): Verordnung der Kommission vom 
25. Februar 2014 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1 03 1 /201 0 
insbesondere zur Festlegung der im Zeitraum 201 3-2020 zu versteigernden 
Mengen Treibhausgasemissionszertifikate Text von Bedeutung für den EWR. 
ABI. Nr. L 56. 
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1 1  KLIMAWANDELANPASSUNG 

Österreich ist durch seine Lage i m  Alpenraum vom Klimawandel besonders be­
troffen.  Das Jahresmittel der Lufttemperatur in Österreich ist seit 1 880 um ca. 
2°C gestiegen und l iegt damit beträchtlich ü ber der weltweiten Temperaturer­
höhung von ca . 0 ,9°C.  Die Auswirkungen zeigen sich bereits deutl ich, unter 
anderem durch den Rückgang der Gletscher, längere Vegetationsperioden so­
wie durch d ie Zunahme von Temperaturextremen. Um den Auswirkungen des 
fortsch reitenden Kl imawandels zu begegnen, müssen neben den unverzichtba­
ren Maßnahmen zum Klimaschutz auch Strateg ien zur Anpassung entwickelt 
und umgesetzt werden. Dies ist erforderl ich, um die Verwundbarkeit gegenüber 
den Folgen des Kl imawandels zu reduzieren , um Chancen,  die sich durch ver­
änderte kl imatische Bed ingungen ergeben , bestmög l ich zu nutzen und um die -
mit zunehmender Kl imaänderung ste igenden - Kosten für die Anpassung mög­
l ichst gering zu halten. 

1 1 . 1 U mweltpolitische Ziele 

A uswirkungen sind 

bereits ersichtlich 

Im  Kl imarahmenübereinkommen der Vereinten N ationen (Art. 2 ;  UNFCCC 1 992) Klimarahmen-

ist festgelegt, dass d ie Vertragsstaaten nationale und gegebenenfal ls regionale übereinkommen 

Programme erarbeiten,  umsetzen und aktual is ieren ,  die eine angemessene An-
passung an d ie Klimaänderungen erleichtern . Österreich hat dieses Ü berein-
kommen 1 994 ratifiziert (BGB! .  N r. 4 1 4/1 994 i .d .g .F . ) . 

Das im Dezember 20 1 5  verabschiedete Pariser Abkommen (UNFCC 201 5) hat 
als g lobale Ziele der Anpassung eine Verbesserung der Anpassungsfähigkeit, 
d ie Stärkung der Widerstandskraft und die Verringerung der Verletzl ichkeit ge­
genüber dem Kl imawandel festgelegt und mit dem Temperaturziel verknüpft. Es  
bindet Staaten, einen Prozess zur Planung und  Umsetzung von Anpassung zu 
starten ,  sowie Berichte zu legen und in regelmäßigen Abständen zu aktual isie­
ren ( ... Kl imaschutz, Kapitel 1 0. 1 ) .  Österreich hat das Abkommen im Ju l i  201 6  
ratifiziert. 1 

I m  März 201 5 wurde das "Sendai F ramework zur Reduzierung von Katastro­
phenrisiken 201 5-2030,,2 verabschiedet (UNISDR 201 5) .  E s  zielt darauf ab, 
durch Vorsorgemaßnahmen die Auswirkungen von N aturkatastrophen substan­
ziell zu verringern . Der Klimawandel und die damit in Zusammenhang stehen­
den R isiken sind explizit verankert und bi lden so die i nternationale Verbindung 
zur Kl imarahmenkonvention .  

Die im September 20 1 5  besch lossenen Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Deve­
lopment Goals - SDGs, UN 201 5) zielen bis 2030 darauf ab, durch eine gese l l­
schaftl iche Transformation einer nachhaltigen E ntwicklung in wirtschaft l icher, 
sozialer und ökologischer H insicht dauerhaft Rechnung zu tragen. Konkret be­
zieht sich das Nachhaltigkeitsziel 1 3  auf den Klimawande! .  Die Widerstandsfä­
h igkeit gegenüber Klimarisiken sol l erhöht und konkrete Maßnahmen sollen in 

1 .�tt.P.l>;a� .R�!J�JJ1�Jl! . .9Y .. 5!V?�KI!..YJ:l.GjXXWI?�.�mNR_QQ�R?!ll)9.�x .�bJIT1J 

2 Dritte Weltkonferenz zur Reduzierung von Katastrophenrisiken im japanischen Sendai. 
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EU-Anpassungs­

strategie gibt 

Rahmen vor 

Vorbi/dregion 

Alpenraum 

österreichische 

Klima wan del­

anpassungsstrategie 

Biodiversität 

erhalten 

Temperatur ist um 

rund 2 oe gestiegen 

weiterer 

Temperaturanstieg 

im Alpenraum 

2 1 4  

Planungs- und Pol it ikprozesse integriert werden.  E in  weiterer Schwerpunkt zielt 
darauf ab, das Bewusstsein der Menschen für Kl imaschutz und Anpassung zu 
stärken (- Nachhaltige E ntwicklu ng , Kapitel 1 7 . 1 ) .  

Am 16. Apri l 20 1 3  präsentierte die Europä ische Kommission die E U-Strategie 
zur Anpassung an den Klimawandel ( KOM(201 3) 2 1 6). Das Strategiepaket stel lt 
d rei Hauptziele in den M itte lpunkt: D ie Aktivitäten der E U-Mitg l iedstaaten bei 
der E rstel lung nationaler Anpassungsstrategien und der Maßnahmensetzung 
sind zu fördern ; Kl imarisiken und Anpassungsmaßnahmen in  besonders ge­
fährdeten Schlüsselsektoren sind sowohl auf E U-E bene als auch im Privatsek­
tor zu berücksichtigen; Für besser fund ierte E ntSChe idu ngen in der Maßnah­
mensetzung sind Wissenslücken zu sch l ießen und d ie europäische P lattform für 
Kl imawandelanpassung (C l imate-ADAPT) ist weiter auszubauen. 

Mit dem Aktionsplan zum Klimawandel in  den Alpen (Alpen konvention 2009) 
haben sich d ie Vertragsparteien der Alpen konvention (BGB! .  N r. 477/1 995) da­
zu verpflichtet, die Alpen zu einer Vorbi ldregion für d ie Anpassung an den Kl i­
mawandel zu machen. 

Die E U-Waldstrateg ie (KOM(20 1 3) 659) rückt d ie nachha ltige WaIdbewirtschaf­
tung in den M ittelpu nkt. Ziel ist es, den Schutz der Wälder und der biolog ischen 
Vielfalt zu gewährleisten.  Die Mitg l iedstaaten sind aufgefordert nachzuweisen , 
wie sie d ie Anpassungs- und die Widerstandsfäh igkeit ihrer Wälder steigern 
( - Landwirtschaft und Wald, Kapitel 4 . 1 , 4 .2) . 

Die österre ich ische Strateg ie zur Anpassung an den Kl imawandel (BMLFUW 
201 2a,  b) wurde am 23. Oktober 20 1 2  vom Min isterrat beschlossen und am 
16.  Mai 20 1 3  von der Landeshauptleutekonferenz zur Kenntnis genommen. Im 
aktuellen Regierungsprogramm 201 3  bis 20 1 8  (REPUBL IK ÖSTERRE ICH 201 3) ist 
die Umsetzung und Evalu ierung der Anpassungsstrategie vorgesehen.  

In  der Biod iversitäts-Strateg ie Österreich 2020+ (BMLFUW 201 4b) wird der Kl i ­
mawandel a ls eine der wesentl ichen Gefährdungen der Biod iversität genannt 
und in den Maßnahmen der fünf Hand l ungsfelder adressiert (- Biolog ische 
Vie lfalt, Kapitel 7 . 1 ) . 

Die B undesländer Oberösterreich , Tirol , Steiermark und Vorarlberg haben An­
passungsstrategien verabsch iedet. 

1 1 .2 Der Klimawandel in Österreich 

Temperaturentwicklung 

I n  Österreich ist d ie durchschn ittl iche Jahrestemperatur seit dem Jahr 1 880 um 
rund 2° C gestiegen (ApcC 201 4) .  Dieser Anstieg l iegt deutlich über dem welt­
weiten Temperaturanstieg von 0 ,85 ° C  ( I pcc 201 4). Vor a l lem seit 1 980 hat die 
Durchschn ittstemperatur in  Österreich um etwa 1 ° C  zugenommen und liegt 
somit deutlich über dem g lobalen m ittleren Temperaturanstieg (Apcc 201 4) .  

Gegenüber dem derzeitigen N iveau ist bis M itte des Jahrhunderts ein weiterer 
Anstieg der durchschnittl ichen Jahrestemperatur von etwa 1 ,4 °C in Österreich 
zu erwarten.  Der Temperaturanstieg betrifft grundsätzlich den gesamten Alpen-
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raum.  Tendenziel l  erwärmen sich jedoch d ie Reg ionen süd l ich des Alpenhaupt­
kamms etwas rascher. Die m ittlere Erwärmung ist im Winter und Spätsommer 
etwas stärker als in den restl ichen Jahreszeiten (LOIBL et a l .  201 1 ,  Apcc 2014) .  

Szenarien über zukünftige Treibhausgas-Emissionen berücksichtigen einerseits 
die sozio-ökonomische Entwicklung und andererseits zukünftige k l imapol itische 
Maßnahmen ( ... Energ ie, Kapitel 1 .2 , ... Kl imaschutz, Kapitel 1 0.4) . In den vom 
I ntergovernmental Panel on Cl imate Change ( IPCC) untersuchten Szenarien, 
d ie von strengem Klimaschutz bis zu ungebremsten Emissionen reichen , könnte 
die mittlere g lobale Durchschn ittstemperatur b is zum Ende d ieses Jahrhunderts 
um 0,9-5,4 °C gegenüber vorindustriellen Bed ingungen ansteigen ( Ipcc 201 4). 

N icht berücksichtigt sind in den Szenarien sogenan nte Kipp-E ffekte. Das Ü ber­
schreiten der 2 °C-Grenze kön nte, beispielsweise durch das Auftauen der Per­
mafrostböden oder d ie Versteppung des Amazonas, das Kl ima zusätzlich stark 
beeinflussen (FORMAYER 2009 ,  LENTON et a l .  2009) .  

Regionale Szenarien über die Klimaerwärmung im Alpenraum 

Mittlere Temperaturd ifferenz 2021 /2050- 197 1 /2000 

Quelle: nach reclip:century, LO/BL et al. (2011) 
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Die N iederschlagsentwicklung in den letzten 1 50 Jahren zeigt deutliche reg io­
nale Unterschiede. In Westösterreich wurde eine Zunahme der jährl ichen N ie­
derschlagsmenge um rund 1 0- 1 5  % registriert, im Südosten h ingegen wurde 
eine Abnahme in  ähn licher Größenordnung beobachtet (Apcc 2014) .  Für den 
inneralpinen Raum und den Norden ist kein langfristiger Trend zu erkennen. 
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Abbildung 2: 

Regionale Szenarien für 

die prognostizierte 

Niederschlagsänderung 

im Alpenraum für die 30-

jährige Periode 2021-

2050 im Vergleich zur 

Periode 1 971-2000, 

jahreszeitliche 

Unterschiede sind 

zu erwarten 

häufigere, intensivere 

Niederschläge seit den 

1980er-Jahren 

2 1 6  

Regionale Szenarien über d i e  Klimaerwärmung im Alpenraum 

Änderung des jähr l ichen N iederschlags 2021 /2050-1 971 /2000 

.. .  

Quelle: nach reclip:century, LO/BL e t  al. (201 1) 
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Österreich l iegt im Übergangsbereich zwischen zwei N iedersch lagszonen m it 
entgegengesetzten Trends - einer Zunahme nörd lich der Alpen und einer Ab­
nahme im Mittelmeerraum. Im Laufe des 2 1 .  Jahrhunderts sind eine Zunahme 
der N iederschläge im Winter um etwa 1 0  % und eine Abnahme im Sommer­
halbjahr um etwa 1 0-20 % zu erwarten. Für den durchschn itt l ichen Jahresnie­
derschlag zeichnet sich kein eindeutiger Trend ab (Apcc 2014 ,  LOI BL et a l .  
201 1 ) .  

Die Dauer der Schneebedeckung hat s ich in  den letzten Jahrzehnten vor a l lem 
in m itte lhohen Lagen (um 1 .000 m Seehöhe) verkürzt. Durch den weiteren 
Temperaturanstieg ist e ine Abnahme der Sch needeckendauer und -höhe wahr­
schein l ich .  Eine m it der heutigen S ituation verg leichbare Schneebedeckung 
wird bis M itte des 2 1 . Jahrhunderts um 200 m höher l iegen (Apcc 201 4) .  

Extreme Wetterereignisse 

Großräumige Extremniederschläge haben seit den 1 980er-Jahren zugenom­
men (Apcc 201 4) .  M itteleu ropa war mehrmals von außergewöhn lichen Stark­
n iedersch lagsereign issen betroffen ,  von denen ein ige zu massiven Hochwasser­
ereign issen geführt haben , wie etwa im August 2002 oder großräumig im 
Mai/Jun i  20 1 0  und 201 3  (HOFSTÄTTER et  a l .  20 1 5). 

Kl imamodel le lassen für d ie Zukunft mehr Extremereign isse erwarten .  E ine zu­
künftig wärmere und feuchtere Atmosphäre erhöht die Wahrscheinl ichkeit von 
Starkniederschlägen. Für das Sommerha lbjahr wird mit einer I ntensitätszunah­
me von 1 7-26 % für d ie Periode bis 2051 gerechnet. Vor a l lem für den Südos­
ten und Osten Österreichs ist eine ausgeprägte Zunahme der N iedersch lagsin­
tensität während der Herbstmonate zu erwarten (Apcc 201 4) .  
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Der Verg leich der Kl imanormalperioden 1 961  bis 1 990 und 1 98 1  bis 20 1 0  be­
legt für al le Landeshauptstädte, dass H itzetage und -wellen m it Tageshöchst­
werten über 30 o e in den letzten Jahrzehnten häufiger wurden (ZAMG 201 5a, b).  
I n  Wien ist d ie durchschn ittl iche Zah l  an Tagen mit 30 o e und mehr von 9,6 auf 
1 5,2  gestiegen, in  I nnsbruck von 9,0 auf 1 6,6 und in Klagenfurt von 6,2 auf 1 3,9  

(ZAMG 201 2) .  Der Sommer 20 1 5  war einer der extremsten Sommer der  Mess-
geschichte und österreichweit der zweitwärmste Sommer seit 1 767. In Wien 
wurden im Zeitraum von Jun i  bis August 40, in I nnsbruck 35 und in Klagenfurt 
33 H itzetage gemessen (ZAMG 201 5a). 

Temperaturextreme - vor al lem Hitzetage - werden deutl ich zunehmen. Dies 
betrifft sowohl  die Anzah l  der H itzetage und -wel len als auch die Höhe der Tem­
peraturen .  Die mittlere Häufigkeit im Auftreten von H itzewel len wird von rund 5 

auf etwa 1 5  pro Jahr bis Ende des Jahrhunderts ansteigen (Apcc 201 4). 

mehr Hitzetage und 

Hitzewellen in den 

letzten Jahrzehnten 

Aktuelle Ergebn isse zeigen , dass vor a l lem in  den Sommermonaten im gesam- Dürre-Perioden 

ten Alpenraum mit mehr Dürre-Perioden zu rechnen ist (HASLINGER et a l .  201 5). nehmen zu 

I n  n iederschlagsärmeren Gebieten nörd l ich der Donau sowie im Osten und 
Südosten Österreichs gefährdet zunehmende Trockenheit das Ertragspotenzial 
in der Landwirtschaft und die mensch liche Gesundheit. Reg ional kann die Was-
serversorgung und -qual ität nachha ltig beeinträchtigt werden ( - Landwirtschaft 
und Wald , Kapitel 4.2 , - U mwelt und Gesundheit, Kapitel 9.6). 

Auswirkungen des Klimawandels 

Die Veränderungen von Temperatur und Niederschlag bringen eine Reihe von 
direkten und ind i rekten Auswirkungen auf Umwelt, Gesel lschaft und Wirtschaft 
mit sich. 

Österreich ist geprägt durch große reg ionale U ntersch iede innerhalb kurzer Dis­
tanzen.  I nsbesondere d ie jährl iche N iederschlagsvertei lung ist wesentlich be­
stimmt durch kleinräumige Topografien, aber auch d urch unterschied liche Kl i­
maräume (z. B .  pannonisch, i l lyrisch, alpin) .  Dies führt zu reg ional sehr  unter­
schied l ichen Auswirkungen und Betroffenheiten durch den Kl imawandel. 

Eine Reihe wissenschaftlich abgesicherter Aussagen über Auswirkungen durch 
den Temperaturanstieg kann bereits getroffen werden: Die österreich ischen 
Gletscher haben seit 1 980 deutl ich an Fläche und Volumen verloren (ApCC 
201 4) .  Erhebungen des Gletschermessdienstes zeigen,  dass in Österreich im 
Jahr 2014 86 % der Gletscher zurückgeschmolzen sind (ÖAV 201 5). Im  Durch­
schn itt haben sich die Gletscher im Jahr 2014  um 1 0 ,3  m zurückgebildet. Im  
Verg leich dazu betrug der Rückgang im Jahr  20 1 3  1 5,4 m und 201 2 1 7 ,4 m 
(ÖAV 201 4). 

Hitzewellen haben d i rekte Auswirkungen auf die mensch l iche Gesundheit, be­
lasten den menschl ichen Organismus und können bei einer schlechten ge­
sundheitlichen Ausgangslage bis zum Tod füh ren (Apcc 2014) .  Für die Periode 
201 6 bis 2045 muss mit etwa 400 H itzetoten pro Jahr gerechnet werden, für d ie 
Periode 2036 bis 2065 sind etwa 1 .060 h itzebed ingte Todesfäl le pro Jahr zu 
erwarten (HAAS et a l .  2014). 

Häufigere Dürreperioden können reg ional d ie Trinkwasserversorgung bee in­
trächtigen und beträchtliche Schäden in der Landwirtschaft verursachen 
( - Wasser, Kapitel 5.4) .  In Österreich war der Sommer 201 5 im Norden und 
Osten der trockenste Sommer seit dem Jahr 1 91 1 (ZAMG 201 5b) ( - Land­
wirtschaft und Wald , Kapitel 4.2 ) . 

Umweltbundesamt - REP-0600, Wien 201 6 
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Extremereign isse können beispielsweise durch Rutschungen, Muren und Über­
schwemmungen sowohl  Personen als auch S ied lungen und E inrichtungen der 
kritischen I nfrastruktu r3 schädigen (Apee 201 4) .  Problematisch sind auch länge­
re und intensivere H itzeperioden,  d ie Schäden und Unterbrechungen der I nfra­
struktur verursachen können (z. B. im Sommer 20 1 5  in Vorarlberg durch Gleis­
verwerfungen) ( ... U mwelteffekte der räumlichen Entwicklung , Kapitel 1 5.2 ) . 

Dokumentiert ist auch - als Beispiel für invasive Arten - eine zunehmende 
Ausbreitung der hoch a l lergenen Beifuß-Ambrosie (Ambrosia artemisiifolia) 
(DULLINGER 201 4,  KARRER et a l .  201 1 ) . Untersuchungen belegen, dass der Kli­
mawandel der wichtigste Faktor für die rasche Ausbre itung d ieser Pflanze ist 
(DULLINGER 201 4) ( ... Umwelt und Gesundheit, Kapitel 9 . 7 , ... Biologische Viel­
falt, Kapitel 7 .3) . 

1 1 .3 Anpassung an den Klimawandel in Österreich 

Die Umsetzung der österreichischen Strategie zur Anpassung an den 

K limawandel 

Die österreich ische Strategie zur Anpassung an den Klimawandel b i ldet einen 
umfassenden Rahmen, um sukzessive die notwendigen Schritte in der Anpas­
sung zu setzen .  Die Strateg ie g l iedert sich in zwei Tei le: den "Kontext" (BMLFUW 

201 2a) mit strateg ischen Überlegungen und grundsätzl ichen I nformationen und 
den "Aktionsplan" (BMLFUW 20 1 2b) , der für 14 Aktiv itätsfelder detai l l ierte Hand­
lungsempfeh lungen vorsieht. Die Anpassungsstrategie befasst sich europaweit 
als einzige Strateg ie mit sozialen Aspekten und beinha ltet e ine Querschn itts­
analyse, um Synergien zwischen Aktivitätsfeldern und Handlungsempfehlungen 
zu forcieren und negative Wechselwirkungen zu vermeiden.  

Nach der Verabsch iedung der Anpassungsstrategie wurden umgehend erste 
Schritte zur Umsetzung in Angriff genommen. Um d ie Strategie einem breiteren 
Kreis an Entscheidu ngsträgerinnen und -trägern näherzubringen und Anknüp­
fu ngspunkte für ihre eigene Tätigkeit aufzuzeigen , wurden interaktive Dialog­
veransta ltungen in  fünf Landeshauptstädten durchgeführt (Graz, Klagenfurt, 
Salzburg ,  St. Pölten und Bregenz) . 

Um das Thema der breiten Öffentl ichkeit vorzustel len, wurde im Jänner 2014 
d ie  Broschüre "Kl imawandel - Was tun?" m i t  Tipps und Ratschlägen für jede/n 
EinzelneIn veröffentlicht (BMLFUW 201 4c). Bewusstseinsbi ldung und d ie Aufbe­
reitung der wissenschaftlichen Erkenntn isse für die Bevölkerung sind grundle­
gend, um das Risikobewusstsein speziell zu Naturgefahren zu erhöhen und d ie 
notwendige Transformation der Gesellschaft in d ie Wege zu leiten .  Weitere Ak­
tivitäten und zielgruppenspezifische I nformationsmateria l ien m it konkreten 
Hand lungsan leitungen für die Bevölkeru ng sind erforderl ich. 

3 Kritische Infrastrukturen sind jene I nfrastrukturen (Systeme, Anlagen, Prozesse, Netzwerke oder Tei­

le davon) , die wesentlich für die Aufrechterhaltung wichtiger gesellschaftl icher Funktionen sind und 
deren Störung oder Zerstörung schwerwiegende Auswirkungen auf die Gesundheit, Sicherheit oder 

das wirtschaftliche und soziale Wohl großer Teile der Bevölkerung oder das effektive Funktionieren 

von staatlichen Einrichtungen haben würde (BKA & BMI 2014). Dazu zählen u. a. die Verkehrs-, 
Energie und Telekommunikationsinfrastruktur, Kraftwerke oder die Versorgung mit Lebensmitteln 
sowie Gesundheitsdienstleistungen. 
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Mit der systematischen Erfassung der Umsetzung werden die Wirksamkeit der Wirksamkeit 

Strategie geprüft und der bestehende, aber auch der weitere Anpassungsbedarf überprüfen 

sichtbar gemacht. Die Fortschrittsdarstel lung basiert auf einem aus zwei Strän-
gen bestehenden Konzept, einer Befragung und einem Kriterienkata log. 
(BMLFUW 201 4a). Die Zusammenschau dieser beiden E lemente erg ibt ein mög-
l ichst umfassendes Bild über die Entwicklung und den Trend in der Anpassung.  

Bisherige Fortschritte 

Der erste Bericht zur Darstel lung des Fortschritts der Anpassung wurde am 
29. September 20 1 5  im M in isterrat verabschiedet (BMLFUW 201 5) .  Er  ist  a ls Pi­
onierle istung zu verstehen, da verg leichbar umfassende Berichte auf europäi­
scher Ebene noch kaum vorl iegen. Der Bericht basiert auf einer Befragung zur 
Umsetzung der 1 32 Handlungsempfehlungen aus dem Aktionsplan und auf der 
Beschreibung von 45 quantitativen und qual itativen Kriterien . Quantitative Krite­
rien sind beispielsweise der Antei l  der Grünflächen im Sied lu ngsraum oder die 
Baumartenzusammensetzung. Qual itativ wird etwa beschrieben , inwieweit die 
Kl imawandelanpassung in Tourismuskonzepten oder in  I nstrumenten der Ver­
kehrsplanung berücksichtigt ist. 

Prinzipiel l kann festgeha lten werden, dass laut Fortschrittsbericht bereits erste 
Maßnahmen in Angriff genommen bzw. umgesetzt wurden. Diese Aktivitäten 
sind beizubehalten und weiter auszubauen : 

• I m  Bereich Forstwirtschaft sind bereits ein Rückgang des Fichten- und ein 
Anstieg des Laubholzantei les zu beobachten.  Dies beruht auf einer verstärk­
ten Orientierung der Waldbewirtschaftung an der potenziell natürlichen Wald­
gesellschaft, der überwiegenden Verwendung von Naturverjüngung und ei­
ner Orientierung der Forstwirtschaft an der naturnahen Waldbewirtschaftung,  
was durch Förderprogramme (Österreich isches Programm für ländl iche Ent­
wicklung LE07/1 3 und LE1 4-20) unterstützt wird .  Dennoch sind weitere Maß­
nahmen erforderl ich ( - Landwirtschaft und Wald , Kapitel 4.2) . 

• Zur Verbesserung der Gewässerökologie wurden und werden zahlreiche Maß­
nahmen gesetzt (z. B. die Durchgängigkeit von Fl ießgewässern für aquati­
sche Lebewesen oder die Renaturierung von Gewässern). Da jedoch mehr 
als die Hälfte der F l ießgewässer in Österreich noch keinen guten oder sehr 
guten ökolog ischen Zustand aufweisen, ist auch in Zukunft eine Weiterfüh­
rung von entsprechenden Maßnahmen wichtig ( - Wasser, Kapite l  5 .2) . 

• Retentionsräume tragen wesentlich zum Schutz vor Naturgefahren bei. Der 
20 1 3  zusätz l ich geschaffene Rückhalteraum für Wasser übersteigt das lang­
jährige jährl iche Mittel um ein Vielfaches. Die Schaffung von Retentionsraum 
ist e in Aspekt eines umfassenden integrativen Hochwasserschutzes 
(- Wasser, Kapitel 5 .2) .  

• Die biologisch bewirtschaftete Landwirtschaft orientiert sich an Zielen , die 
auch im Sinne der Klimawandelanpassung sind. Die biologisch bewirtschafte­
te landwirtschaftl iche F läche inklusive Almen ist bis 20 1 0  gewachsen und hat 
sich seither bei circa 20 % der landwirtschaftl ich genutzten F läche eingepen­
delt. Die Entwicklung des Biolandbaus ist weiter zu unterstützen und zu for­
cieren, um eine F lächenzunahme zu erreichen (- Landwirtschaft und Wald, 
Kapitel 4 .2, - Bodenschutz und F lächenmanagement, Kapitel 6.3) .  
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Der Bericht weist jedoch auch darauf h i n ,  dass eine institutional isierte Zusam­
menarbeit und die Berücksichtigung von Anpassungserfordernissen in  pol iti­
schen Entscheidungsprozessen noch zu verstärken sind. Die Auswirkungen 
des Kl imawandels finden kaum Eingang in  relevante strategische Entscheidun­
gen. Damit wird e in zentrales Z iel der österreich ischen Anpassungsstrategie 
und des dazugehörigen Min isterratsvortrags vom Oktober 20 1 2  nur unzurei­
chend erfü l lt. Auch in der europäischen Anpassungsstrateg ie wird klar gefor­
dert, den Aspekt des Kli mawandels in a l le relevanten Programme, strategi­
schen Dokumente und Entscheid ungsprozesse mit einfl ießen zu lassen .  

Bund und Länder müssen dazu d ie notwend igen Rahmenbed ingungen schaffen 
- sowohl  strukturel l a ls auch institutionell und auf leg istischer Ebene. Für eine 
abgestimmte und koordin ierte Vorgehensweise ist eine verstärkte Vernetzung 
und Zusammenarbeit von Bund und Ländern im Rahmen einer P lattform oder 
eines Grem iums sinnvo l l .  Dies ist notwendig, da Anpassung eine Q uerschn itts­
materie ist, die sowohl  Sektor- a ls auch Verwaltungsebenen-übergreifend zu 
bearbeiten ist. Der Beschluss der Landesumweltreferentl nnenkonferenz vom 
29. Mai  201 5 sieht e ine engere Zusammenarbeit zwischen dem BMLFUW und 
den Ländern unter dem Sch irm der österreich ischen Anpassungsstrategie vor. 
Sektor-übergreifende Maßnahmenbereiche, deren erfolgreiche Umsetzung auf­
grund ihrer Komplexität nur  in enger Kooperation zwischen Bund und Ländern 
erfolgen kann, werden in thematischen Workshops bearbeitet. Auf reg ionaler 
Ebene sind Dialogveranstaltungen geplant. Dadurch werden Entscheidungsträ­
geri nnen auf kommunaler Ebene stärker eingebunden und das Thema wird auf 
reg iona ler Ebene posit ioniert. 

Dies entspricht einer Forderung der Europä ischen Un ion und ist ein wesentli­
ches Kriterium für die Evalu ierung der Anpassungsaktivitäten der M itg liedstaa­
ten durch d ie Europäische Kommission bis 20 1 7 . Die Ergebn isse der Evalu ie­
rung b i lden die Basis für d ie ab 201 7 geplante Überarbeitung der EU-Strateg ie. 

Eine kontinu ierliche Verbesserung des Wissensstandes und Erfahrungen mit 
der Umsetzung sind Grundlage für eine langfristig erfolgreiche An passung.  Da­
her ist d ie österreichische Strategie stets weiterzuentwickeln und an neue wis­
senschaftliche Kenntnisse anzupassen . 

Die An passung ist vor a l lem auf lokaler und reg ionaler Ebene umzusetzen .  Auf 
der Ebene von Gemeinden oder Reg ionen werden I n itiativen zur Anpassung pi­
Iothaft in  Forschungsprojekten bearbeitet ( FEINER et al. 20 12 ,  UMWELTBUNDES­

AMT 201 4b, BALAS et al. 201 5) .  Um das Thema und den Handlungsbedarf zu 
verdeutl ichen, fehlt es an gezie lter Bewusstse insbildung und konkreter Unter­
stützung für lokale und reg ionale Akteurinnen und Akteure. Als e in zentrales 
Element in der Anpassung g i lt die Stärkung der Eigenvorsorge4 zum Schutz vor 
Natu rgefahren ( BMLFUW 201 2a,  b). D iese zielt darauf ab, in der Bevölkerung ein 
verantwortu ngsvol les Verhalten zu forcieren.  Bislang fehlt es in Österreich je­
doch an e iner koord in ierten Strateg ie zur Förderung der Eigenvorsorge; statt­
dessen werden Maßnahmen punktuell und unsystematisch betrieben . 

4 Der Begriff Eigenvorsorge umfasst alle Kenntn isse, Handlungsmöglichkeiten und aktiven Maß­

nahmen eines Individuums, seinen Besitz, se ine Gesundheit und sein Leben vor Naturgefahren 
zu schützen (SIEDSCHLAG 2010) . 
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Forschungsprogramme 

Wesentliche Erkenntn isse zur U nterstützung der Umsetzung der Anpassungs­
strategie l iefern Forschungsprogramme, wie das Kl imafolgenforschungspro­
gramm StartClim5 und das Austrian Cl imate Research Programme (ACRP des 
Kl ima- und Energiefonds)6. 

Als flexibles Forschungsförderinstrument befasst sich StartCl im seit 2008 spe­
ziel l  mit der Anpassung an den Klimawandel. I n  jährl ichen Vergaben wurden bis 
20 1 5  über 90 Projekte gefördert. 

Mit dem Austrian Cl imate Research Prog ramme (ACRP) des Klima- und Ener­
giefonds wurde eine weitere Forschungssch iene eingerichtet. Der 2007 einge­
setzte Klima- und Energ iefonds hat bislang 1 68 Projekte im Rahmen des ACRP 
gefördert. D ie Ergebnisse werden für d ie Umsetzung und Weiterentwicklung der 
österreichischen Strateg ie zur Anpassung an den Klimawandel herangezogen. 
Bereits 2016  werden erste Ergebn isse zu den Kosten der Anpassung für einige 
Bereiche und Empfeh lungen zur Vermeidung von Fehlanpassung vorl iegen . 
Handbücher, Leitfäden und konkrete Vorsch läge für Anpassungsmaßnahmen 
unterstützen Entsche idungsträgerinnen auf verschiedenen Ebenen ( FE INER et 
al .  20 12 ,  UMWELTBUNDESAMT 201 4a ,  b, BALAS et al .  201 5,  ARNBERGER 2014 ,  
STILES 2014) .  

Ergebnisse aus bisherigen Forschungsprojekten und aus der Erstel lung des 
Fortschrittsberichtes zeigen, dass auch in  der Forschung weiterer Handlungs­
bedarf besteht. Der Fokus ist insbesondere auf die anwendungsorientierte For­
schu ng sowie sozio-ökonomische Fragestel lungen zu richten.  Zusätzl ich ist die 
Beg leitforschung zu forcieren,  um die Umsetzung loka ler und reg ionaler Anpas­
sungsmaßnahmen zu unterstützen und mögl ichst effektive und zielgruppenspe­
zifische Anpassungsmaßnahmen zu entwickeln .  Daher sind d ie relevanten For­
schungsprogramme auch zukünftig ausreichend zu dotieren.  

Nationale (wie das C l imate Change Center Austria , CCCA) und europä ische 
Forschungskooperationen (z. B .  Joint Programming I n itiative "Connecting Cl i­
mate Knowledge for EuropeU) tragen wesentl ich dazu bei ,  wissenschaftlich fun­
dierte Lösungen zu erarbeiten.  Das 201 1 geschaffene Kl imaforschungsnetzwerk 
CCCA ist eine koordin ierende E inrichtung zur Förderung der Kl imaforschung in  
Österreich . Neben dem Ausbau der  österreich ischen Klimaforschung zählen die 
Unterstützung des Wissenstransfers und die Beratung von Politik und Gesell­
schaft zu den wesentl ichen Zielen. Joint Programming- In itiativen koordin ieren 
nationale Forschungsschwerpunkte und bieten über gemeinsame Ausschrei­
bungen die Mögl ichkeit, auf europäischer Ebene zusammenzuarbeiten .  

Aktivitäten der Bundesländer 

Oberösterreich hat am 8. Ju l i  20 1 3  die Oberösterreich ische Kl imawandel­
Anpassungsstrateg ie verabschiedet (Oö LR 201 3) .  Für das Land Tirol liegt seit 
Ma i  201 5  eine umfassende Klimaschutz- und Anpassungsstrategie vor (TIR LR 

201 5) .  Die Verabsch iedung der Steiermärkischen Anpassungsstrategie erfolgte 
im Oktober 201 5 (STMK LR 201 5) .  Die Strateg ie zur Anpassung an den Kl ima-

5 www,�J5![tGliITH!t 

6 Mp.�;a�._�ljm<lf9n9� . .9Y .. 5!tjf9.�r9_�nJJJ9.�n�<l�J_l!�Jl�=f9_�r9_�r�n9.�!1!.49.1?j5!�_�t�i5!I)=s:Jir)J?_t�:[���5![{:h: 
PJ.Qg!5!r)JITw=;2j 
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wandel in Vorarlberg wurde im Dezember 201 5 beschlossen (LAND VORARL­

BERG 201 5) .  In Wien und in N iederösterreich werden anpassungsrelevante As­
pekte in den Kl imaschutzprogrammen berücksichtigt (MAGISTRAT WIEN 2009, 

Nö LR 201 4). In Kärnten und in Salzburg ist die Entwicklung von Anpassungs­
strategien bzw. Maßnahmenprogrammen zur Anpassung im aktuel len Arbeits­
übere inkommen der jewei l igen Landesreg ierung vorgesehen (LAND KÄRNTEN 

2013 ,  LAND SALZBURG 201 3) .  

Die Erste l lung von Mon itoring-Berichten ist  in  den Strategien vorgesehen. 
Oberösterreich hat im Februar 2016  einen ersten U msetzungsbericht fertigge­
steIlt (Oö LR 201 6). Für die Darste l lung der Umsetzung wurden relevante Er­
gebn isse des Fortschrittsberichts zur österreich ischen Anpassungsstrategie 
(BMLFUW 201 5) herangezogen und d ie Aktivitäten in Oberösterreich wurden be­
leuchtet. 

1 1 .4 Kosten des Klimawandels bzw. des Nichthandelns 

Obwohl derzeit noch kei ne verlässl ichen Aussagen zu den Kosten der Anpas­
sungsmaßnahmen getroffen werden können,  kann bereits heute davon ausge­
gangen werden , dass die Kosten des Handeins um ein iges n iedriger sein wer­
den als d ie m ittel- bis langfristigen Kosten des N ichthandelns (KOM(2009) 1 47). 
Um d ie Prioritäten richtig zu setzen , sind I nformationen zu potenziel len Scha­
denskosten bzw. al lenfal ls zum ökonomisch eva lu ierbaren Nutzen erforderl ich. 

Schäden sind Die wetter- und kl imabed ingten Schäden belaufen sich bereits heute in Öster-
bereits heute hoch reich auf jährl ich durchschnittlich rund 1 Mrd .  Euro (STE ININGER et a l .  201 5). 

222 

Diese Zah l  berücksichtigt nur  bedeutende Naturkatastrophen sowie h itzebe­
dingt frühzeitige Todesfälle. 

Im  Rahmen einer interd isz ip l inären Stud ie (STE IN INGER et al .  201 5) wurden, fi­
nanziert durch den K l ima- und Energiefonds und in  Kooperation mit dem 
BMLFUW, die ökonomischen Auswirkungen für eine Vielzah l  von Kl imafolgen 
für folgende Sektoren abgeschätzt: Land- und Forstwirtschaft, Wasserwirtschaft, 
Tourismus, Gesundheit, Naturgefahren und Katastrophenmanagement, Ökosys­
teme und Biod iversität, Bauen und Wohnen, Elektrizitätswirtschaft sowie Ver­
kehrsinfrastruktur Für jeden d ieser Bereiche wurden wirtschaftl ich relevante 
Wirkungsketten identifiziert und - sofern mögl ich - Tei le daraus zah lenmäßig 
bewertet. 

Kosten werden Das Projekt COIN 7 ze igt, dass die bereits heute quantifizierbaren Gesamtschä-
zunehmen den der untersuchten Sektoren bis zur Mitte des Jahrhunderts innerhalb einer 

Bandbreite von durchschn ittlich 3 ,8-8,8 Mrd.  Euro pro Jahr l iegen . Dies g i lt un­
ter Annahme eines m ittleren Kl imawandelszenarios. Diese Zah len betreffen le­
d ig l ich bereits abgesicherte Folgen des Kl imawandels und monetär bewertbare 
Auswirkungen. D ie Auswirkungen des Klimawandels auf g lobaler Ebene und 
daraus abgeleitete Rückwirkungen auf Österreich sind n icht berücksichtigt. An 
extremen Wetterereign issen wurden ausschl ießl ich Hochwasserschäden an 
Gebäuden herangezogen (STE ININGER et a l .  201 5). 
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Die genannten Schadenszahlen beziehen sich auf den jährl ichen Mittelwert. 
Gesel lschaftl ich relevant ist jedoch n icht nur  d ieser, sondern auch, in welcher 
Häufigkeit und I ntensität Extremereign isse auftreten können. Beispielsweise 
wird ein 1 00-jährl iches Hochwasser in der Mitte des Jahrhunderts a l lein zu Ge­
bäudeschäden in Höhe von 4-7 Mrd .  Euro führen (nur  direkte Schadenskosten 
wie Wertverluste und Reparatur, ohne Berücksichtigung von volkswirtschaftl i­
chen Folgeschäden) .  Dürreperioden verursachen al lein in der Landwirtschaft 
Produktionsausfälle in Höhe von rund 56 Mio. Euro und können bis zur Mitte 
des Jahrhunderts bereits jedes v ierte Jahr auftreten (STE ININGER et a l .  201 5) 
( ... Wasser, Kapitel 5 .2 , ... U mwelteffekte der räumlichen Entwicklung, Kapitel 
1 5.2) . 

Die Anpassung an den Kl imawandel ist daher zeitgerecht und flexibel in Angriff 
zu nehmen, um auf d iese Bandbreite an möglichen Folgen reagieren zu können. 

Von den Auswirkungen des Kl imawandels sind grundsätzlich a l le Wirtschaftsbe­
reiche betroffen,  i nsbesondere jedoch Gesundheit, Energ iewirtschaft, Forst­
und Landwirtschaft, Tourismus, Verkehrsinfrastruktur und Gebäude. Wird n icht 
gehandelt, werden erhebliche Kosten auf Österreich zukommen. Eine Entwick­
lung der Wirtschaft zu mehr Ressourceneffizienz, umweltfreundl icheren Produk­
tionsmethoden und dem Ersatz fossi ler Energie ist notwend ig ( ... Green Eco­
nomy, Kapitel 1 6.2) . 

Die 1 32 Handlungsempfehlungen in den 1 4  Aktivitätsfe ldern der österreich i­
schen An passungsstrateg ie und die Erkenntn isse des Fortschrittberichts sol lten 
in al len betroffenen Politikbereichen aufgegriffen und zügig sowohl Sektor- als 
auch Verwaltungsebenen-übergreifend umgesetzt werden. Die Fortschritte bei 
der Umsetzung sind weiterhin regelmäßig zu prüfen . (Bundesreg ierung ,  Bun­
desländer) 

Die vorhandenen Anpassungsstrateg ien der Bundeslc;!nder sind umzusetzen 
und weitere regiona le Maßnahmen pläne m it Verantwortl ichkeiten , Zeitvorgaben , 
Finanzierungs- und Eva lu ierungsmechanismen sind unter Berücksichtigung der 
österreich ischen Anpassungsstrategie züg ig auszuarbeiten . (Bundesländer) 

Die Umsetzung der reg ionalen Anpassungsstrateg ien und -aktivitäten ist regel­
mc;!ßig in den vorgesehenen Monitoring-Berichten darzustellen und in den Be­
richt des Bundes zu integrieren . Die jeweil igen Ergebnisse sind für die Weiter­
entwicklung der Anpassungsstrategien heranzuziehen. (Bundesreg ierung , Bun­
deslc;!nder) 

Zur M in im ierung des R isikos für den Einzelnen sollten unter anderem entspre­
chende Angebote zur Stc;!rkung der Eigenvorsorge, z. B . das Aufze igen konkre­
ter Handlungsmöglichkeiten zum Schutz vor Naturgefahren in der Bevölkerung, 
entwickelt und forciert werden . Bewusstseinsbildung zu den Folgen des Kl ima­
wandels u nd "das Befähigen zum Handeln" durch konkrete Anpassungsmög­
l ichkeiten für lokale Akteurinnen und Akteure, Unternehmen und Bevölkerung 
sollten durch zielgruppenspezifische I nformation unterstützt und finanziert wer­
den . ( Bundesreg ierung ,  Bundesländer) 

Anwendungsorientierte Forschung, wissenschaftliche Begleitung bei der Um­
setzung von Kl imawandelanpassung auf regionaler sowie lokaler Ebene sowie 
sozio-ökonomische Aspekte und die Entwicklung zielgruppenspezifischer Maß­
nahmen sollten verstärkt gefördert und finanziert werden . (Bundesreg ierung , 
Bundesländer) 
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1 2  RESSOURCENMANAG EMENT U N D  

ABFALLWI RTSCHAFT 

I n  den letzten 30 Jahren hat s ich in Österreich aus der Notwendigkeit, das Ab­
fal lproblem zu lösen ,  ein bedeutender Wirtschaftszweig mit rund 40.000 Be­
schäftigten entwickelt. Wegen der Begrenztheit der Ressourcen rücken bei der 
Produktion von Gebrauchsgütern und bei der I nfrastruktur  d ie Ste igerung der 
Ressourceneffizienz, d ie Abfa l lverwertung und die Verlängerung der Nutzungs­
dauer von Gütern in den Vordergrund.  

Die Abfa l lwirtschaft leistet in  Österre ich einen bedeutenden Beitrag, um im Sin­
ne der Kreislaufwirtschaft d ie e ingesetzten Rohstoffe über den Nutzungszyklus 
einer Ware hinaus wieder in  den Produktionsprozess zurückzuführen und so 
den Verbrauch natürlicher Ressourcen zu verringern. Europäische Stud ien zei­
gen , dass Österreich bei der Erreichung von Recycl ingquoten eine Vorreiterrol le 
ein n immt. Es wurden rechtl iche und techn ische Rahmenbedingungen geschaf­
fen ,  um Abfäl le einer möglichst umweltverträg lichen Behandlung auf hohem N i­
veau zuzuführen.  Zunehmend werden Abfä l le unter Berücksichtigung hoher 
Qual itätsstandards (z. B. via Kompostherste l lung ,  Verpackungsrecycling, Altholz­
recycl ing,  Recycl ing von E lektroaltgeräten, Ersatzbrennstoffproduktion oder Er­
satzbaustoffherstel lung) recycelt und teilweise in den Produktzyklus rückgeführt. 

Auf Basis des erreichten N iveaus der österreich ischen Abfa l lwirtschaft sind wei­
tere Bestrebungen zu forcieren,  welche d ie Kreislaufwirtschaft als fixen Be­
standtei l  der gesamten Lebenskette von Produkten verankern, beg innend bei 
der Erzeugung bis h in  zur Entsorgung nach Ende der Nutzungsdauer. Die Eu­
ropäische Kommission legt dazu im Kreislaufwirtschaftspaket einen Aktionsplan 
vor. I nsgesamt muss es Ziel sein , den Verbrauch an primären Rohstoffen vom 
Wirtschaftswachstum zu entkoppeln .  

1 2. 1  U mweltpolitische Ziele 

Die nachhaltige Ausrichtung der Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen,  
der Produktion sowie des Konsums sind Kernelemente der Agenda 2030 der 
Vereinten Nationen für nachha ltige Entwicklung (Susta inable Oevelopment 
Goals - SOGs). B is 2030 sollen die weltweite Ressourceneffizienz in Konsum 
und Produ ktion Schritt für Schritt verbessert und die Entkopplung von Wirt­
schaftswachstum und Umweltzerstörung angestrebt werden (UN 20 1 5) . 
Auf EU-Ebene wurden im Siebenten Umweltaktionsprogramm (Besch luss 
N r. 1 386/201 3/EU) für d ie Zeit bis 2020 unter anderem die vier folgenden , für 
den Bereich Ressourcenmanagement und Abfal lwirtschaft relevanten Ziele fest­
gelegt: Erhaltung des Naturkapitals; ressourceneffiziente, umweltschonende 
und wettbewerbsfäh ige CO2-arme Wirtschaftsweise; Schutz vor Risiken für die 
Lebensqual ität und Berücksichtigung der externen Umweltkosten. 

Im Paket zur Kreislaufwirtschaft (Circular Economy Package) der Europäischen 
Kommission (KOM(201 5) 6 1 4) werden diese Ziele für die Ressourcen und d ie 
Abfallwi rtschaft konkretisiert. Es wird unter anderem eine Erhöhung der Recyc­
l ingquoten für ausgewählte Abfallströme vorgeschlagen .  
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Risiken für Umwelt Die Abfal lrahmenricht l in ie (RL 2008/98/EG) legt a ls oberstes Ziel der Abfa l lpol i­
und Gesundheit tik fest, d ie nachtei l igen Auswirkungen der Abfal lerzeugung und -bewirtschaf-

verringern tung auf d ie mensch l iche Gesundheit und d ie Umwelt zu m in im ieren.  Bei An­
wendung der Abfa l lh ierarchie (Vermeidung ,  Vorbereitung zu Wiederverwen­
dung , Recycl ing, sonstige Verwertu ng, Beseit igung) sollen d ie EU-M itg l iedstaa­
ten Maßnahmen zur Förderung derjenigen Optionen treffen,  die insgesamt das 
beste Ergebn is unter dem Aspekt des Umweltschutzes erbringen. Die M itg l ied­
staaten so llen dabei d ie a l lgemeinen Umweltschutzgrundsätze der Vorsorge 
und der Nachhaltigkeit, der techn ischen Durchführbarkeit und der wirtschaftli­
chen Vertretbarkeit unter Berücksichtigung der Gesamtauswirkungen auf die 
Umwelt und d ie mensch l iche Gesundheit sowie die wirtschaftlichen und sozia­
len Folgen m it e inbeziehen. 

Produktdesign unter 

Berücksichtigung 

der Kreislauf-

Einen wesentl ichen Aspekt im Zusammenhang mit der Kreislaufwirtschaft stel lt 
das Produktdesign dar. Dabei spielen die Erhöhung der Ressourcennutzung 
durch verbesserte Mögl ichkeiten der Reparierbarkeit und eine verlängerte Pro­
duktlebensdauer sowie d ie Erhöhung der Wiederverwend barkeit und der Re-wirtschaft 

Emissionen bei der 
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reduzieren 
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cyclierbarkeit von Elementen/Komponenten , z. B. durch verbesserte Demonta­
gemögl ichkeiten, e ine besondere Rol le. Die Europä ische Kommission wird der­
artige Aspekte zur Kreislaufwirtschaft in künftigen Anforderungen an das Pro­
duktdesign in der Ökodesign Richtl in ie (RL  2009/ 125/EC) aufnehmen. 

Für die Abfal lbehand lung bestimmt auf europäischer Ebene neben der Abfa l l­
rahmenrichtl in ie die Industrieemissionsrichtl i n ie ( I E-RL ;  RL 201 0/75/EU) Anfor­
derungen an die Genehmigung und den Emissionsschutz von Abfa l lbehand­
lungs- und Industrieanlagen, welche Abfä l le mitbehandeln .  Die Richtl in ie defi­
niert die "Besten verfügbaren Techn iken (BVT)" 1 Damit bekommen d ie mit BVT 
verbundenen Emissionswerte verb ind l ichen Charakter ( ... I ndustrie l le Anlagen, 
Kapitel 2 . 1 ) . 

Auf nationaler Ebene setzt das Abfal lwirtschaftsgesetz (AWG 2002; BGB! .  I 
Nr. 1 02/2002 i . d .g .F . )  d ie EU-Vorgaben der Abfa l l rahmenrichtl i n ie um.  Im Ab­
fallvermeidungsprogramm des Bundes-Abfa l lwirtschaftsplans 201 1 (BMLFUW 
201 1 )  wurden fünf Ziele der Abfal lvermeidung konkretisiert: Entkopplung des 
Wirtschaftswachstum von Lebenszyklus-Umweltauswirkungen der Abfäl le, Emis­
sionsminderung, Min imierung von Schadstoffd issipation2, Schadstoffreduktion 
und Ressourcenschonung . 

Der Österreichische Ressourceneffizienz-Aktionsplan (REAP; BMLFUW 201 2) 
setzt das Ziel , im  Jahr 2020 eine Ressourceneffizienz3 zu erreichen,  die 50 % 
über jener des Jahres 2008 liegt. 

1 Der effizienteste und fortschrittlichste Entwicklungsstand der Tätigkeiten und entsprechenden Be­

triebsmethoden , der bestimmte Techn iken als praktisch geeignet erscheinen lässt. 

2 Menge der von Ökosystemen assimilierten Schadstoffe 

3 Ressourceneffizienz ermittelt als: BIPIDMC; BIP = reales Bruttoinlandsprodukt in Euro pro heimi­
schem Materialverbrauch in Tonnen; DMC = Domestic Material Consumption 
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12.2 Steigerung der Ressourceneffizienz und 
Ressourcenschonung 

Der österreich ische Materialverbrauch ist mit 2 1 ,7 tlKopf (201 4) im europäi­
schen und internationalen Vergleich relativ hoch und weder für Österreich noch 
global gesehen nach ha ltig (BMLFUW 201 5c). 

I mmerh in ist der einwohnerspezifische Materialverbrauch im Zeitraum 2008 bis 
20 1 3  um rund 3,6 % gefallen (auf Basis von BMLFUW 20 1 5c; STATISTIK 
AUSTRIA). Dies ist aus Sicht des Ressourcenmanagements ein positiver Schritt 
h in zur absoluten Entkopplung des Ressourceneinsatzes vom Wirtschafts­
wachstum.  Dies ist auf eine verbesserte Nutzung der eingesetzten Material ien,  
d ie Verlagerung der Wertschöpfu ng in den Dienstleistungsbereich sowie auf 
Abfal lvermeidu ngsmaßnahmen und Kreislaufschl ießungen zurückzuführen.  

Der Antei l  der materia l i ntensiven I ndustrieproduktion und des Bauwesens an 
der  Bruttowertschöpfung ist im  Zeitraum 1 995 b is  2014 um 4 Prozentpunkte zu­
rückgegangen. Der Anteil des Dienstleistungssektors is t  seit 1 995 um 5 Pro­
zentpunkte gestiegen,  und zwar von rund 65 % der gesamten BruttowertSChÖp­
fung im Jahr 1 995 auf 70 % im Jahr 201 4 .  Der geringere Verbrauch von Bau­
stoffen ist vor al lem durch die schwache Konjunkturentwicklung seit 2008 be­
dingt. 

Österreich ist mit seinen begrenzten ROhstofflagerstätten in vielen Bereichen 
zunehmend von I mporten abhäng ig.  Während im Jahr 1 995 rund 26 % der in 
Österreich verbrauchten Rohstoffe importiert wurden, waren es 20 1 3  bereits 
37 %. Damit verlagert Österreich U mweltbeeinträchtigungen durch den Roh­
stoffabbau und die Materialaufbereitung in andere Länder. 

Im  Jahr 201 2 konnte Österreich mit einer Tonne Materialverbrauch 1 .454 Euro 
am Bruttoinlandsprodukt (B IP) generieren,  im Jahr 20 1 5  bereits 1 .650 Euro. 
Das l iegt unter der durchschn itt l ichen europä ischen Ressourcenproduktivität 
von 2 .000 Euro/t im Jahr 20 1 5  (BMLFUW 201 5c, EUROSTAT 201 6). 

Im  Ressourceneffizienz-Aktionsplan wird eine Erhöhung der Ressourceneffizi­
enz in Österreich um mindestens 50 % bis zum Jahr 2020 im Vergleich zum 
Jahr 2008 angestrebt. 

Seit 2007 steigt die Ressourceneffizienz um durchschn ittl ich 2 ,8  % pro Jahr an 
(auf Basis von BMLFUW 201 5c; STATISTIK AUSTRIA). Dies ist n icht ausreichend, 
um das Ziel des Ressourceneffizienz-Aktionsplans erreichen zu können. Eine 
politische Priorisierung d ieses Ziels ist erforderlich , um in starker Kooperation 
zwischen Pol itik , Wirtschaft, Wissenschaft und Gesel lschaft jene Maßnahmen 
identifizieren und umsetzen zu können, die für eine weitere Dematerial isierung 
der Wirtschaft bei  g leichzeitigem Wirtschaftswachstum erforderl ich s ind.  

Kurzfristig ist  e ine substanziel le Besch leu n igung der Ressou rceneffizienzsteige­
rung dann erreichbar, wenn d ie externen Umweltkosten bei den Preisen der 
Rohstoffe und Güter berücksichtigt werden. Diese I nternal isierung der Umwelt­
kosten könnte im Rahmen einer öko-sozialen Steuerreform als Materialabgabe 
auf Rohstoffe und Produkte, die große Lebenszyklus-U mweltauswirkungen ver­
ursachen ,  real isiert werden. 

Umweltbundesamt _ REP-0600, Wien 201 6 
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Darüber h inaus stel len Maßnahmen,  die das Produkt-Sharing fördern , wie 
Chemikal ien-Leasing , Car-Sharing und d ie gemeinsame Nutzung von Baugerä­
ten ,  ein geeignetes I nstrumentar ium dar, um die Produktlebensdauer zu verlän­
gern oder die Nutzungseffizienz zu steigern . D ies bewirkt einen Beitrag zur 
Steigerung der Ressourceneffizienz (- Green Economy, Kapitel 1 6. 3) . 

Empfehlung Als Grund lage für e ine weitere Steigerung der Ressou rceneffizienz und als Mo­
tivation für die Einführung u mweltschonender, wen ig Material verbrauchender 
Produkte, sollten die externen U mweltkosten bei den Preisen von Rohstoffen 
und Gütern berücksichtigt werden . Dies könnte etwa, unter Berücksichtigung 
der europä ischen Rahmenbedingungen , durch fiskal ische Maßnahmen bewirkt 
werden . (Europäische Kommission , Bundesregierung) 

1 2 .3 Abfal l vermeidung und Reduzierung des 
Abfal laufkom mens ausgewählter Abfal lströme 

Genere l l  s ind unter Abfal lvermeidung a l le Maßnahmen zu verstehen , d ie ergrif­
fen werden,  bevor e in Produkt zu Abfa l l  geworden ist. Diese Maßnahmen ver­
ringern u nter anderem die Abfa l lmenge , auch du rch die Wiederverwendung von 
Produkten oder die Verlängerung ihrer Lebensdauer (quantitative Abfal lvermei­
dung) ,  sowie den Schadstoffgehalt in Produkten (qual itative Abfallvermeidung) 
und tragen so zur Schonung der Ressourcen bei. 

Abfallaufkommen 

derzeit bei jährlich 

56, 7 Mio. t 

Wesentl iche Bedeutung kommt der quantitativen Abfa l lvermeidung zu . Das Ge­
samtabfa l laufkommen Österreichs stagniert im Wesentlichen seit 2007 und er­
reichte im Jahr 20 1 3  einen Wert von 50,8 M io. t. Erst im Jahr 201 4 kam es wie­
der zu einem deutl icheren Anstieg auf 56 ,7  Mio. t, wobei d ieser vorwiegend auf 
e ine Zunahme an Bodenaushubmaterial ien und der Abfä l le aus dem Bauwesen 
zurückzuführen war. Vom Gesamtaufkommen entfielen im Jahr 201 4 
ca. 4 ,2  Mio.  t (ca. 7,4 %) auf Abfäl le aus Hausha lten und ähn l ichen E inrichtun­
gen (BMLFUW 201 5d) .  

Siedlungsabfälle 

steigen geringfügig 

232 

Im Zeitraum 1 996 bis 2009 stieg das Aufkommen der S ied lungsabfä l le4 im 
Schn itt noch mit 2 ,6  % pro Jahr. Die Zunahme ist a l lgemein m it der Bevölke­
rungszunahme und tei ls mit anderen Aspekten,  wie etwa der Zunahme an Sin­
glehaushalten , begründet. In der Periode 2009 bis 201 4 wuchs das Aufkommen 
dieser Abfallart nu r  noch mit 1 ,4 % pro Jahr (auf Basis von BMLFUW 2014a ,  
BMLFUW 201 5d). Dieser verringerte Anstieg seit 2009 ist Folge von Bemühun­
gen zur Abfa l lvermeidung sowie der Wirtschaftskrise. 

4 Siedlungsabfälle sind Abfälle aus Haushalten und ähnlichen Einrichtungen (Verwaltungseinrich­

tungen des Gewerbes, der Industrie und der öffentl ichen Verwaltung, Kindergärten, Schulen und 
Krankenhäuser, Kleingewerbe und Landwirtschaft, von Märkten und von sonstigen AnfallsteIlen), 
sofern diese an die kommunale Müllabfuhr oder an eine Müllabfuhr im Auftrag der Gemeinde(n) 
angeschlossen sind. 
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Abfälle aus Haushalten und ähnlichen Einrichtungen 
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Quelle: Darstellung erstellt mittels Daten der Statusberichte zu den 
Bundes-Abfallwirtschaftsplänen des BMLFUW umweltbundesamtG 

Jede/r Österreicher/in erzeugt jährlich rund 88 kg an b iogenen Abfä l len ( inklusi­
ve Lebensmittelabfälle, ohne Holz oder Grünabfälle) (auf Basis von BMLFUW 
201 4a ,  BMLFUW 201 5d). Diese Mengen setzen sich aus getrennt gesammelten 
biogenen Abfä l len und aus den organ ischen Antei len im Restmül l S zusammen. 
I nsbesondere Lebensmittelabfäl le stellen eine Fraktion mit hohem Vermei­
dungspotenzial im Haushaltsbereich dar, wo Maßnahmen auf nationaler und 
europäischer Ebene fortlaufend in iti iert werden. 

Getrennt gesammelte Fraktionen der 
Siedlungsabfälle aus Haushalten und ähnlichen 

Einrichtungen 2014 

59,5 % 

Für stoffliche Verwertung 

getrennt gesammelt: 

Problemstoffe und Batterien 0,5 % 
Elektro(nik)altgeräte 1,9 % 
Papier (Drucksorten+VP) 16,5 % 
Kunststoffe (VP) 3,8 % 
Glas (VP) 5,4 % 
Metalle (sperrig+VP) 2,8 % 
Glas (VP) 5,4 % 

Textilien 0,6 
Holz (sperrig+VP) 5,3 % 
Sonstige Altstoffe 0,6 % 
Biogene Abfälle 12,2% 
Grünobjälle 9,1 % 

VP ... Verpackungen 

Quelle: auf Basis BMLFUW (2015d) 

• Gemischter Siedlungsabfal l  

Sperrmüll 

• für eine stoffliche Verwertung oder 
Kompostierung/Biogasnutzung 
getrennt gesammelt 

umweltbundesamtG 

5 Restmül l : gemischter Siedlungsabfall aus Haushalten und ähnlichen Einrichtungen (dieser weist 

i .d .R. Gehalte an organischen Materialien von 1 5-20 % auf) 
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Schwerpunkte des 

Abfallvermeidungs­

programms 

Empfehlung 

Lebensdauer von 

Produkten erhöhen 

Empfehlung 

234 

I m  Abfal lvermeidungsprogramm 201 1 (BMLFUW 201 1 )  wurden fünf Maßnah­
menbündel zur Abfa l lvermeidung festge legt: 

• Vermeidung von Baurestmassen,  

• Abfa l lvermeidung in Betrieben , 
• Abfa l lvermeidung in Haushalten,  

• Vermeidung von Lebensmittelabfäl len ,  
• Re-UselWiederverwendung.  

I m  Rahmen dieser Pakete wurden rund 70 Maßnahmen defin iert. D iese Maß­
nahmen werden in der laufenden Periode 201 1 bis 20 1 7  sowie i n  der Folgepe­
riode 2 0 1 7  bis 2023 umgesetzt. Die Schwerpunkte l iegen in den Bereichen 
Vermeidung von Lebensmittelabfäl len und Aufbau von Re-Use-Netzwerken .  

Maßnahmen, d ie  im Bereich der  Lebensmittelabfal lvermeidung tei lweise bereits 
umgesetzt und verstärkt angegangen werden,  sind beispielsweise die Weiter­
gabe von Lebensmitteln an soziale Einrichtungen durch Handelsketten oder 
Aufnahme von Schu lungsprogrammen in  branchenspezifische Ausbi ldungen . 
Für den Bereich der Re-Use-Netzwerke stehen etwa das Aufzeigen von Best­
Practise Beispielen, die E inbindung des öffentl ichen Bere ichs sowie d ie a l lge­
meine Vernetzung im Vordergrund. 

Die Abfal lvermeidungsmaßnahmen sollten entsprechend dem Abfal lvermei­
dungsprogramm weitergefüh rt bzw. umgesetzt werden . Schwerpunkte sol lten 
dabei in den Bereichen Verminderung des Lebensmittelabfal l-Aufkommens, Stär­
kung von Reparaturnetzwerken und Wiederverwendung gesetzt werden . (Bun­
desreg ierung , Bundesländer, Gemeinden) 

Im Zusammenhang m it der Ressourcenschonung ist im Bereich der Abfal lver­
meidung d ie Verlängerung der Lebensdauer von maßgeblicher Bedeutung . Bei­
spiele aus Deutschland zeigen, dass die Lebensdauer von Elektrogeräten zu­
rückgeht (PRAKASH et al. 201 5) . Dies wird durch nationale Erfahrungen bestätigt 
(WIESER & TRÖGER 201 5) .  Dem sol lte durch Maßnahmen, die eine Lebensdau­
erverlängerung durch leichte, kostengünstige Reparatur von Elektrogeräten be­
günstigen - beispielsweise im Produktdesign - entgegengewirkt werden.  Ein 
Beispiel dafür wäre die verpflichtende Verwendung von Schraubverb indungen 
an statt von Klebeverbindungen.  Darüber h inaus ist es von Bedeutung ,  das 
Konsumverha lten bzw. d ie Wegwerfmental ität (zu früher Austausch noch funk­
tionsfäh iger Produkte) zu ändern. 

Im Rahmen der Weiterentwick lung der Ökodesign-Richt l in ie sollten abfa l lwirt­
schaftl iche Aspekte, wie Zerlegbarkeit und Wiederverwendbarkeit, verstärkt be­
rücksichtigt werden . Verbindl iche Vorgaben für das Design von e lektrischen und 
elektronischen Produkten ,  Ein richtu ngsgegenständen und Bauprodukten sol lten 
eingeführt werden, um die Lebensdauer d ieser Produkte zu verlängern u nd die 
Mögl ichkeiten der Reparatur zu verbessern . (Europäische Kommission , Bun­
desregierung) 
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1 2.4 Forcierung des Recyclings und der stoffl ichen 
Verwertung von ausgewählten Abfal l fraktionen zwecks 
Förderung der Kreislaufwi rtschaft 

Für die stoffl iche Verwertung bzw. das Recycl ing von ausgewäh lten Abfal lströ­
men sind Quoten sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene vor­
gegeben .  Erzielte Recycl ingquoten geben einen H inweis darauf, inwieweit d ie 
Kreislaufwirtschaft umgesetzt ist, bzw. i nwieweit die e ingesetzten Rohstoffe 
über den Lebenszyklus einer Ware hinaus wieder in  den Produktionsprozess 
zurückgelangen . 

Mit der derzeitigen Umsetzung hat Österreich im europäischen Verg leich bei 
der Erreichung von Recycl ingquoten eine Vorreiterrol le eingenommen. Über d ie 
europäischen Vorgaben h inaus haben nationale Regelungen, wie z. B. d ie Ver­
ordnungen zur Kompostherstel lung (BGB! .  " Nr. 292/2001 ) , zum Altholzrecyci ing 
(BGB!. " Nr. 1 60/201 2) oder zur Ersatzbrennstoffproduktion (BGB!. " Nr. 389/2002), 
zu einer Verwertung auf hohem Niveau beigetragen . 

verbindliche 

VelWertungs- und 

Recyclingquoten 

Vorreiter bei 

Recycling und 

Kreislaufwirtschaft 

Recyclingquoten in Österreich im Vergleich zu den EU-Vorgaben 
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Quellen: BMLFUW (2014b, 20158, b) 

Abbildung 3: Recyclingquoten in Österreich im Vergleich zu den EU-Vorgaben. 
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Recycling-Gesell­

schaft ausbauen 

Auf europäischer Ebene wird für d ie Zukunft eine Anhebung der Quoten zur 
Verwertung ausgewäh lter Abfa l lfraktionen diskutiert. Um d iese Vorgaben zu er­
reichen, muss der Trend h in  zu einer Recycl ing-Gesel lschaft gefestigt werden. 
I n  d iesem Zusammenhang sei erwähnt, dass höhere Recycl ingquoten n icht ge­
nerel l  ökolog isch vorte i lhafter s ind.  

Hemmnisse für 

höhere 

VenNertungsquoten 

Mög liche Hemmnisse, d ie einer Annäherung an d ie optim ierte stoffl iche Verwer­
tungsquote bzw. einer Recycl ingquote von 1 00 % entgegenstehen, s ind: 
• Schadstoffe in  Produkten und Bauteilen (z. B .  Schadstoffe/POPs in  Kunst­

stoffen) können ein Hemmnis für eine stoffl iche Verwertung von getrennt ge­
sammelten Fraktionen darstel len. Jedenfa l ls ist im Falle e iner stoffl ichen 
Verwertung eine Schadstotfversch leppung zu verhindern , u. a .  durch die De­
finition von für eine stoffl iche Verwertung geeigneten Abfal lqual itäten .  

• Sind a lternative Behandlungsverfahren günstiger a l s  d i e  stoffl iche Verwer­
tung, kann dies ein Hemmnis für eine stoffl iche Verwertung von bestimmten 
Fraktionen darstel len. D ies kann z. B . be i der thermischen Behandlung ge­
mischter Abfäl le der Fal l  sein ,  d ie u. U. die günstigere Alternative darstel lt ,  a ls 
verwertbare Fraktionen aus dem gemischten Abfa l l  abzutrennen oder d iese 
getrennt zu sammeln .  Trotz gegebener techn ischer Möglichkeiten hat aus 
Kostengründen bis dato z. B .  d ie sortenreine Abtrennung von Kunststoffen 
aus gemischten Abfä l len nur  in geringem Maße Anwendung gefunden. 

• Ein weiteres Hemmnis für die verstärkte stoffl iche Verwertung (geeigneter) 
Fraktionen ist gegeben, wenn d ie Preise für Primärrohstoffe und daher die 
Nachfrage nach aufbereiteten Sekundärrohstoffen zu gering sind. Die Her­
ausforderung besteht dabei darin ,  hochwertige Sekundärrohstoffe, die mit 
den Preisen von Primärmateria l ien konkurrieren kön nen, auch kontinu ierl ich 
anbieten zu können und damit marktfähig zu sein. 

Empfehlungen Eine verstärkte getrennte Sammlung von Altstoffen erweitert die Mög l ichkeiten 
zur stoffl ichen Verwertu ng . Die getrennte Sammlung von ausgewäh lten Abfall­
fraktionen sol lte daher verstärkt werden,  um die zukünftig zu erwartenden höhe­
ren Anforderungen bezügl ich der Recycl ingquoten - entsprechend dem europä­
ischen Kreislaufwirtschaftspaket bzw. einzel ner EU-Abfa l l richtl in ien - erfü l len zu 
können . (BMLFUW, BMWFW) 

Im europäischen Gleichklang sol lten nationale Bestrebungen unterstützt wer­
den , Anforderungen an  d ie  Recyclierbarkeit unter Berücksichtigung der Schad­
stoffgeha lte in d ie europäische Ökodesign-R ichtl in ie zu i ntegrieren . (Europäi­
sche Kommission, Bundesreg ierung) 

Behandlung von Bioabfällen 

biogene Abfälle 

effizient behandeln 

Derzeit werden rund zwei Drittel der getrennt gesammelten biogenen Abfäl le 
kompostiert und ein Drittel wird in Biogasanlagen behandelt (UMWELT­

BUNDESAMT 201 4) .  Von den Abfäl len ,  d ie derze it kompostiert werden,  wäre ein 
relevanter Teil aufgrund des Energ iegeha ltes auch gut für d ie Vergärung geeig­
net, m it anschl ießender Kompostierung des dabei anfa l lenden Gärrestes. 

6 Persistente Organische Schadstoffe 

236 Umweltbundesamt - REP-0600, Wien 201 6 

III-316 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 04 Hauptdokument Teil 3 (gescanntes Original)38 von 88

www.parlament.gv.at



E lfter Umweltkontrollbericht - Ressourcenmanagement und Abfallwirtschaft 

Im  Jahr 201 3 wurden 49 % der anfal lenden Klärschlämme thermisch behandelt, Klärschlämme 

1 6  % wurden in der Landwirtschaft aufgebracht, 32 % einer "sonstigen Behand- bestmöglich nutzen 

lung" (zumeist Kompostierung) zugeführt und die restl ichen 3 % nach Vorbe-
handlung depon iert (BMLFUW 201 4a) ( - Landwirtschaft und Wald , Kapitel 4.2) .  
D ie Verbrennung von Klärsch lamm in  der  derzeitigen Form führt dazu, dass 
die in  i hm enthaltene end l iche Ressource Phosphor unwiederbri ng l ich verloren 
geht. Große Mengen an Klärschlammkom posten werden nicht in  der Land-
wirtschaft sondern im Landschaftsbau eingesetzt, sodass die Nährstoffgehalte 
n icht optimal genutzt werden (UMWELTBUNDESAMT 20 1 4) .  

Das große Ressourcenpotenzial von biogenen Abfäl len und Klärsch lamm soll Nährstoffkreisläufe 

möglichst effizient genutzt werden. Bei der Verwertung d ieser Sekundärres- schließen 

sourcen g i lt es, Nährstoffkreisläufe zu schl ießen ohne die Umweltgüter Boden , 
Luft und Wasser über e in für Umwelt und Mensch verträgl iches Ausmaß gemäß 
den gesetzl ichen Regelungen zu belasten.  

I n  der Bioabfal lstrateg ie werden zah l reiche Maßnahmen für e ine optimierte Be- Bioabfallstrategie 

wirtschaftung von biogenen Abfä l len und von Klärsch lämmen vorgesch lagen .  umsetzen 

Die Umsetzung der in der B ioabfallstrategie definierten Maßnahmenbündel wur-
de bis dato noch n icht schwerpunktmäßig verfolgt (UMWELTBUNDESAMT 201 4) .  

Zu den vorgeschlagenen Maßnahmen zählen insbesondere: 
• Die in Komposten,  Gärresten ,  Klärschlamm und Tiermehl enthaltenen Nähr­

stoffe sollen vorrangig in der Landwirtschaft eingesetzt werden, sofern die 
U mweltverträg l ichkeit gegeben ist. Nur  relativ geringe Mengen an Kompost 
sollen im Landschaftsbau und für d ie Reku ltivierung von Deponien, für den 
B iofilterbau und im Hobbygartenbau eingesetzt werden.  

• Langfristig sol len für die Vergärung geeignete Abfäl le hauptsäch l ich in  Bio­
gasan lagen behandelt werden , um den Energ ie inhalt nutzen zu können. U m  
die erzeugten Mengen an Biogas z u  erhöhen, sollen Maßnahmen gesetzt 
werden,  beispielsweise mittels geeigneter Anpassungen im Ökostromge­
setz, um d ie Wirtschaftl ichkeit von Blockheizkraftwerken oder der Aufberei­
tung zu Biomethan zu steigern. 

• Sofern kommunale Klärsch lämme n icht d i rekt in  Form von Kompost landwirt­
schaftlich verwertet werden , soll sichergestellt werden,  dass der enthaltene 
Phosphor n icht durch die Behand lung einer zukünftigen N utzung entzogen 
wird .  Dies bedeutet, dass im Fal le einer Verbrennung Klärsch lamm nur in  
Monoverbrennungsanlagen 7 behandelt wird . D ie bei der  Verbrennung anfa l­
lenden Aschen sollen für eine landwirtschaftl iche N utzung aufbereitet wer­
den,  um die Nährstoffverfügbarkeit zu erhöhen und gegebenenfalls Schad­
stoffe abzutrennen.  Falls d ies derzeit n icht wirtschaftlich ist, sollen d iese 
Aschen unvermischt, getrennt von anderen Abfäl len,  abgelagert werden, so­
dass sie bei Bedarf rückholbar sind. 

D ie Rückgewinnung von Phosphor aus Sekundärquellen wird zukünftig an Be­
deutung gewinnen, da Phosphor i nsgesamt eine begrenzte Ressource darstellt. 

7 Monoverbrennung: Verbrennung eines Materials/Abfa lls ohne Vermischung mit anderen Brenn­
stoffen/Abfällen 
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Empfehlungen Die Umsetzung der Maßnahmen der Bioabfal lstrategie sollte s ichergestellt wer­
den ; im Besonderen im Bereich der verstärkten Nutzung von geeigneten Bioab­
fällen in B iogasan lagen zur Erzeugung und reg ionalen Nutzung von Strom, Wär­
me oder Biomethan sowie im Bereich der landwirtschaftlichen N utzung von 
Phosphor a us phosphorreichen Abfäl len , (BMLFUW, BMWFW, Bundesländer) 

Kunststoffflüsse 

und Ziele für deren 

Verwertung 

Recyclingziele für 

Verpackungs­

kunststoffe 

Verwertung unter 

Berücksichtigung 

von Qualitäten 

Das Okostromgesetz sol lte so angepasst werden , dass durch eine Erhöhung 
der Wirtschaftlichkeit von Blockheizkraftwerken oder der Aufbereitung von Bio­
gas zu Biomethan ein Anreiz für d ie verstärkte Behandlung von biogenen Abfäl­
len in B iogasan lagen gesetzt wird , (BMWFW) 

Behandl ung von Kunststoffabfällen 

I n  Österreich fielen im Jahr 201 3 schätzungsweise 9 1 5 ,000 t Kunststoffe in Abfä l­
len an ,  Davon wurden etwa 74 % verbrannt, etwa 1 9  % einer stoffl ichen Verwer­
tung zugeführt und etwa 6 % bei der Erzeugung von Metal len eingesetzt. Weni­
ger als 1 % wurden auf Deponien abgelagert; darunter fallen unvermeidl iche 
Kunststoff-Restgehalte, z. B, in Rückständen aus der mechan isch-biologischen 
Abfa l lbehandlung oder in Baurestmassen (UMWELTBUNDESAMT 20 1 5) , 

Etwa ein Viertel bis ein Drittel des Aufkommens von Kunststoffen in Abfäl len 
entfä l lt auf Kunststoffe aus Verpackungen. Das Recycl ingziel für Verpackungs­
kunststoffe beträgt derzeit gemäß Verpackungsverordnung (BGB!. Nr, 648/ 1 996, 
zuletzt geändert durch BGBI .  11 Nr, 1 84/20 1 4) 22,5 %, bezogen auf die in Ver­
kehr gesetzte Menge an Verpackungskunststoffen ,  Mit der Verpackungsverord­
nung 20 14  wurden erstmals Quoten für d ie getrennte Sammlung eingeführt. 

Das Circu lar Economy Package der Europäischen Kommission sieht e ine An­
hebung der Recycl ingquote ( ink ! .  Vorbereitung zur Wiederverwendung) für Ver­
packungskunststoffe auf 55 % bis 2025 vor. 

Die stoffl iche Verwertung von Kunststoffabfä l len umfasst im Wesentlichen e in 
mechan isches Recyc l ing ,  Etwa 86 % entfa l len auf d ie Erzeugung von Recycla­
ten .  Etwa 1 4  % des Kunststoffes werden in österreich ischen Anlagen d i rekt zur 
Herste l lung von Halbzeugen/Produkten verwendet. E in  geringer Tei l  « 1 %) 
wird im Bereich Baustoffe (Estriche, Putze) eingesetzt (UMWELTBUNDESAMT 

201 5) ,  

Bei einer Forcierung des Ku nststoffrecycl ings muss beachtet werden, dass es 
sich um eine Vielzahl  von Stoffen m it u. U, umwelt- und/oder gesundheitsgefähr­
denden E igenschaften handelt. Über 60 Stoffe/Stoffgruppen,  die in Kunststoffen 
enthalten sein  können, sind in unterschiedlichen Abfal l- und Chemikalien normen 
beschränkt oder als besonders besorgn iserregende Stoffe identifiziert worden. 
Derzeit ist nur teilwe ise bekannt, welche Kunststoffe welcher Qual ität zu wei­
chen Produkten/Recyclaten verarbeitet werden. 

Empfehlung Die techn ischen Möglichkeiten zur stoffl ichen Verwertung - Recycl ing und 
chemische Verwertung - von Kunststoffen sol lten, unter Berücksichtigung der 
unterschiedlichen Qual itäten und enthaltenen Schadstoffe, evalu iert werden, bei­
spielsweise du rch Forschungsvorhaben . Durch Erarbeitung von Qual itätsanfor­
derungen sollte sichergestel lt werden , dass es zu keiner Schadstoffvertei lung im 
Zuge der stoffl ichen Verwertung von Kunststoffabfällen kommt. (Europäische 
Kommission , Bundesreg ierung) 
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1 2.5  Stand der Technik der Abfallbehandlung , 
Abfallverbrennung und Anlagenüberwachung 

Die Abfal lwirtschaft in Österreich hat auch im H inbl ick auf die technolog ischen 
Umsetzungsmög l ichkeiten eine Vorreiterrol le eingenommen. I nnovative Techni­
ken und Lösungen , z. B .  im Bereich der Emissionsminderung bei der Abfa l lver­
brenn ung oder beim Abfal leinsatz in I ndustriebetrieben ,  ermöglichen es den ös­
terreichischen Herstellerfirmen, einen Know-how-Transfer ins Ausland zu nut­
zen . Die Festschre ibung von Mindestanforderungen nach dem aktuel len Stand 
der Technik für unterschied l ichste Bereiche der Abfa l lbehandlung begleitet d ie­
sen Prozess auf nationaler und europäischer Ebene. 

Die europäische Überarbeitung der Referenz-Dokumente zu den Besten Ver­
fügbaren Techn iken (BVT) bei der Abfal lbehandlung bzw. bei der Abfallver­
brenn ung wurde im Jahr 20 1 3  bzw. 2014  gestartet. BVT -Sch lussfolgerungen 
werden frühestens im Jahr 201 7 erwartet. Nach Besch luss werden die definier­
ten BVT -Schlussfolgerungen und die mit BVT verbundenen Emissionswerte 
verbindl ichen Charakter haben und entsprechend auch den nationalen Stan­
dard beeinflussen (U msetzung innerhalb von vier Jahren) .  Die Umsetzung der 
I ndustrieemissionsrichtl in ie erfolgt national in Gesetzen und tei lweise in Verord­
nungen. Das Abfallwirtschaftsgesetz wurde 20 1 3  entsprechend angepasst. 

Konkrete Auswirkungen des Überarbeitungsprozesses der Referenz-Dokumen­
te sind insbesondere für jene Bereiche der Abfallbehandlung zu erwarten ,  in 
denen bisher n icht für al le Arten der Behandlung die Anforderungen an den 
Emissionsschutz bundesweit einheitl ich geregelt sind. Dadurch ist ein national 
einheitlicher Stand der Technik derzeit n icht immer klar definiert. Aufgrund der 
untersch ied l ichen Emissionsstandards in  Österreich zwischen den Bundeslän­
dern, aber tei lweise auch innerhalb der Bundesländer - z. B .  für d ie mecha­
n isch-biologische Behandlung ,  die chemisch-physikal ische Behandlung und d ie 
Behandlung von metal l ischen Abfäl len in  Shredderan lagen - ist  e ine bundes­
einheitl iche Festlegung von Standards anzustreben . Dies sol l in erster L inie im 
Zuge des europäischen Überarbeitungsprozesses zum BVT-Dokument der  Ab­
fal lbehand lung erfolgen ( ... Industriel le Anlagen , Kapitel 2 . 3) . 

Darüber h inaus werden im Referenz-Dokument zu den Besten Verfügbaren 
Techn iken künftig folgende Tätigkeiten neu geregelt: 

• Aerobe biolog ische Behand lung getrennt erfasster Abfälle (Kompostierung),  
• Aufbereitungsanlagen von Aschen aus der Abfa l lverbrennung und 

• Shredderan lagen zur Behand lung von meta l l ischen Abfäl len. 

Die auf europäischer Ebene defin ierten Besten Verfügbaren Techniken bzw. 
der Stand der Technik sind national umzusetzen . Im Einzelfa l l  ist zu prüfen , ob 
die Anforderungen dem hohen Schutzniveau in  Österreich gerecht werden und 
es daher zusätzl ich noch ergänzender nationaler Regelungen bedarf. (BMLFUW, 
BMWFW, Bundesländer) 

Die Umweltinspektionsprogramme entsprechend Artikel 23 der I ndustrieemissi­
onsrichtl i n ie zur fortlaufenden U mweltinspektion wurden bereits unter E inbin­
dung der Genehmigungsbehörden auch für Tätigkeiten im Bereich der Abfal l­
wirtschaft erste l lt. Deren Umsetzung und Durchführung sind wichtige Maßnah­
men, um insbesondere auch d ie Einhaltung von Anforderungen an den Emissi­
onsschutz zu überwachen. Der Zeitraum zwischen zwei Vor-Ort-Besichtigungen 
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richtet sich nach einer systematischen Beurte i lung der mit der An lage verbun­
denen Umweltrisiken und darf ein Jahr bei An lagen der höchsten Risikostufe 
und drei Jahre bei An lagen der n iedrigsten Risikostufe n icht überschreiten. 

Abfa l lbehandlu ngstätigkeiten s ind bei I nspektionen besonders zu berücksichti­
gen ; d ies ist im Zusammenhang mit aktuel len Anlassfäl len, beispielsweise dem 
Auftreten von Hexach lorbenzol im Görtschitztal (- I ndustriel le Anlagen, Kapitel 
2 . 3, - Umwelt und Gesundheit, Kapitel 9.3 , - Altlasten , Kapitel 1 3 .2 , 
- Bodenschutz und F lächenmanagement, Kapitel 6 .4) besonders relevant. 
Auch die Behand l ung von Abfäl len aus der Altlastensanierung bedarf einer be­
sonderen Überwachung.  Es sind Auflagen festzu legen, die jene Schadstoffe be­
rücksichtigen,  die im Rahmen der Gefährdungsabschätzung der Altlast erhoben 
wurden. 

Bei Depon ien ist e in verstärktes Mon itoring unter E inbindung externer Überwa­
chung und Vor-Ort-Kontrol le du rchzuführen .  Dies soll d ie i l legale Ablagerung 
von Materia l ien auf Deponien verh indern, die die Umwelt bzw. Anra ineri nnen 
beeinträchtigen können. 

Die d iesbezügl iche Umsetzung erfordert n icht unbed ingt zusätzl iche neue Re­
gelungen , sondern eine Schärfu ng in der Umsetzung/i m Vollzug der rechtlichen 
Anforderungen. 

Empfehlung Es ist sicherzustel len , dass I nspektionen nach den U mweltinspektionsprogram­
men im Bereich der Abfal lwi rtschaft weiterh in fristgerecht durchgeführt werden . 
(BMLFUW, Bundesländer) 
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Verpackungsverordnung (VerpackVO; BGB!. Nr. 648/1 996 i .d .g.F .) :  Verordnung des 
Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
über die Vermeidung und Verwertung von Verpackungsabfäl len und bestimmten 
Warenresten und die E inrichtung von Sammel- und Verwertungssystemen. 
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1 3  ALTLASTEN 

Altlasten beeinträchtigen den Boden oder das  Grundwasser und  können damit 
d ie Gesundheit der Menschen gefährden. M it dem Altlastenmanagement wurde 
ein umfangreiches I nstrument zur Verminderung dieser Wirkungen entwickelt. 
Es regelt die Erfassung,  Beurtei lung und San ierung von Standorten,  die in der 
Vergangenheit kontaminiert wurden, einschließlich der Finanzierung von Maß­
nahmen u nd Nachnutzung der Standorte. Ziel ist es, erhebl ich kontamin ierte 
Standorte bis 2050 zu san ieren. 

1 3. 1  Umweltpol i ti sche Ziele 

Altlastenmanagement hat zum Ziel, die Auswirkungen historischer Verunreini- Gefahren für Umwelt 

gungen auf die Umwelt zu vermindern und n icht tolerierbare R isiken für die und Gesundheit 

mensch liche Gesundheit auszuschl ießen (Altlastensan ierungsgesetz ALSAG; ausschließen 

BGB!. Nr. 299/1 989). Potenzielle Gesundheitsgefahren,  wie die indirekte Auf-
nahme von Schadstoffen über Trinkwasser und Nahrung ,  s ind ebenso zu min i -
mieren wie die direkte Aufnahme von Schadstoffen durch Verschlucken , Einat-
men oder Hautkontakt (ÖNORM S 2088-1 und S 2088-2) .  

Mit dem Umweltqual i tätszielebericht (BMLFUW 2005) wurden erstmal ig quantita­
tive Ziele für das Altlastenmanagement inklusive Zeithorizont festgelegt. 

Im Jahr 2009 wurde das "Leitbild Altlastenmanagement" (BMLFUW 2009) veröf- bis 2050 erheblich 

fentlicht. Anhand von sechs Leitsätzen wird die Beurtei lung und San ierung von kontaminierte 

kontamin ierten Standorten neu ausgerichtet. Damit sollen historische Kontami- Standorte sanieren 

nationen bis zum Jahr 2025 erfasst und erheblich kontamin ierte Standorte b is 
2050 saniert werden. 

Durch d ie Förderung der Altlastensanierung soll d ie Umwelt geschützt werden. 
Die Förderung zielt auf die Sanierung von Altlasten sowie d ie Entwicklung und 
Anwendung von fortschritt l ichen Sanierungstechnologien ab (Umweltförde­
rungsgesetz, UFG;  BGB! .  Nr. 1 85/1 993) .  

Neben der San ierung und Gefahrenabwehr ist vor al lem die Wiederverwertung alte Industrie-

ehemaliger Industrie- und Gewerbestandorte eine wichtige Zukunftsaufgabe, standorte 

um eine Redu ktion des Flächenneuverbrauchs zu erreichen ( BMLFUW 2008). wiederverwerten 

Bei Neuerrichtung oder bei wesentl ichen Änderungen von Betriebsanlagen 
müssen im Sinne des Vorsorgeprinzips und unabhängig von möglichen h istori-
schen Verunrein igungen alle geeigneten Maßnahmen zur Vermeidung und 
Verminderung neuer Kontaminationen getroffen werden ( Industrieemissions-
richtl in ie, I E-RL; RL 201 0/75/EG) (- I ndustrielle Anlagen , Kapitel 2 . 1 ) .  
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Altstandorte und 

Altablagerungen 

sind erfasst 

durchschnittlich 70 

Gefährdungsab­

schätzungen im Jahr 

die größten 

Altlasten sind 

identifiziert 

1 3 .2  Altlastenmanagement 

Mit 1 .  Jänner 2016 sind 67 . 746 von den geschätzten insgesamt 7 1 . 000 Alt­
standorten und Altablagerungen identifiziert (siehe Tabelle 1 ) . Die Erfassung 
von Altstandorten (Standorte von An lagen m it umweltgefährdenden Stoffen ,  die 
vor 1 989 betrieben wurden) ist abgesch lossen .  

Die vo llständige Erfassung von Altab lagerungen (Ablageru ngen von Abfä l len 
vor 1 989) wird derze it systematisch durchgefüh rt. Mehr als zwei Drittel der Alt­
ablagerungen sind erfasst, wobei davon auszugehen ist, dass al le g rößeren 
Altablagerungen bekannt sind. 

Altstandorte und Altablagerungen müssen untersucht werden , um beurteilen zu 
können, ob von ihnen erhebliche Gefahren für d ie Gesundheit des Menschen 
oder die Umwelt ausgehen. Wenn d ies zutrifft, werden sie vom BMLFUW als Alt­
lasten in der Altlastenatlasverordnung (Altlastenatlas-VO; BG BI .  I I  Nr. 232/2004) 
ausgewiesen . Für  d iese Altstandorte und Altablagerungen sind San ierungs­
maßnahmen erforderl ich, die vom BMLFUW gefördert werden können. 

I n  den letzten Jahren konnte die Anzah l  der Altstandorte und Altablagerungen, 
d ie untersucht und beurtei lt wurden, deutlich gesteigert werden.  Durchschn itt­
l ich werden 70 Standorte pro Jahr einer Gefährdungsabschätzung unterzogen.  
Fast al le Gefährdungsabschätzungen basieren bisher auf Untersuchungen, d ie 
vom BMLFUW veran lasst wurden.  Zahlreiche Standorte werden im Zusam­
menhang mit Baumaßnah men oder der Entwicklung von Immobil ien "privat" un-
tersucht. D ie Ergebn isse dieser "privaten" Untersuchungen werden jedoch nur  
in  einem geringen Ausmaß fü r eine Beurtei l ung im Rahmen der  Vol lziehung des 
Altlastensan ierungsgesetzes zur Verfügung gestel lt. 

Österreichweit wird von insgesamt 2 .050 Altlasten ausgegangen (BMLFUW 

2007). Daraus erg ibt sich , dass nur  rund 3 % al ler Altstandorte und Altablage­
rungen Altlasten zuzurechnen sind. B islang wurden 281 Flächen als Altlasten in 
der Altlastenatlasverordnung ausgewiesen. 

Sämtliche in  der Altlastenatlas-VO ausgewiesenen Altlasten werden in  einem 
geografischen I nformationssystem geführt (Altlasten-GIS) und sind für jede Per­
son im I nternet abrufbar. Das Altlasten-GIS dient als H i lfestel lung für die öffent­
liche Verwaltung und auch für privatwirtschaftl iehe Planungszwecke, l.  B. im 
Rahmen von Genehmigungs- und N utzungsverfahren,  beim Grundstückskauf 
oder auch für Planungsbüros im Zuge von Bautätigkeiten.  

Status und Kosten der Mit 1 .  Jänner 201 6 sind 209 Altlasten san iert oder die Sanierung wird durchge-
Altlastensanierung füh rt. Dies entspricht einer Steigerung von 6 ,6 % seit 1 .  Jänner 20 1 3  (UMWELT­

BUNDESAMT 201 3 ,  201 6) .  Seit Inkrafttreten des Altlastensan ierungsgesetzes am 
1 .  Ju l i  1 989 wurden für 307 Altlastensan ierungsprojekte Fördermittel in  Höhe 
von rd . 894 M io. Euro zugesichert (Stand :  3 1 .  Dezember 201 5) .  Die Kosten für 
d ie Sanierung al ler Altlasten werden auf m indestens 5 Mrd .  Euro geschätzt 
(BMLFUW 2007). Innovative Sanierungstechnologien, d ie d ie Kosten einer Sa­
n ierung verringern können, werden nur  selten e ingesetzt, da sowoh l  PlanerIn­
nen als auch Behörden wen ig Erfahrung mit d iesen Technolog ien haben und 
damit die Risiken schwerer kalku lierbar sind. 

246 

I m  Jahr 2004 wurde für d ie San ieru ng jener Altlasten, für d ie gemäß § 1 8  Altlas­
tensan ierungsgesetz der Bund zuständig ist, d ie Bundesaltlastensan ierungsge­
seilschaft (BALSA) gegründet. Die BALSA führt sämtliche Tätigkeiten - von der 
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Planung bis zur Abwicklung einer San ierung - durch und tritt dabei für das 
BMLFUW als Auftraggeber ("Bauherr") auf. Seit 2004 wurden sechs San ie­
rungsprojekte mit Gesamtkosten von rd . 54 M io. Euro abgeschlossen.  Derzeit 
werden von der BALSA 1 3  San ierungsprojekte bearbeitet, unter anderem die 
San ieru ng der Altlast N 6 "Alumin iumsch lackendeponie" in Wien er Neustadt, ei­
nes der g rößten San ierungsprojekte in Österreich . 

Die umweltökonomische Bewertung von San ierungsvarianten erfolgt seit 
1 .  Jänner 2012  e inheitlich mit Hi lfe einer modifizierten Kosten-Wirksamkeits­
Analyse. In einem ersten Schritt zu mehr Nachhaltig keit bei San ierungen wer­
den damit bei Projekten , die nach dem Umweltförderungsgesetz gefördert wer­
den, ökolog ische Effekte und sozio-ökonomische Aspekte über einen standar­
d isierten Kriterienschlüssel bereits als Planu ngsparameter berücksichtigt. Die 
Methode ist mittlerwei le in der San ierungspraxis etabl iert und hat zu einer bes­
ser strukturierten und einfacher nachvol lziehbaren Vorgangsweise bei der Aus­
wahl von San ierungsvarianten geführt. Durch d ie einheitliche Vorgangsweise 
sind zudem einzelne San ierungsprojekte in H inbl ick auf Nachhaltigkeitskriterien 
besser verg leichbar. 

In den Jahren 201 3 und 2014  kam es bei der Behandlung von mit Hexach lor­
benzol (HCB) belastetem Kalksch lamm zu HCB-Emissionen eines Zement­
werks im Görtschitztal (Kärnten) mit entsprechenden Auswirkungen auf die 
Umwelt. Der Kalkschlamm war im Zuge der Sanierung einer Altlast behandelt 
worden. Dieser An lassfal l  zeigt auf, wie wichtig es ist, d ie Sanierung von Altlas­
ten sorgfä ltig zu planen und durchzuführen ,  vor a l lem wenn  d iese hochtoxische 
Schadstoffe entha lten ( ... I ndustriel le Anlagen,  Kapitel 2. 3 , ... Umwelt und Ge-
sundheit, Kapitel 9.3 , ... Bodenschutz und Flächenmanagement, Kapitel 6 .4, 
... Ressourcenmanagement und Abfallwi rtschaft, Kapitel 1 2 . 5) . 

Obwohl die Untersuchungen und Beurte i lu ngen der Standorte in den letzten 
Jahren verbessert wurden , ist es notwendig , Altlasten noch schnel ler zu identifi­
zieren und zu san ieren,  um d ie im Leitbi ld Altlastenmanagement beschriebenen 
Ziele zu erre ichen .  Wesentliche Voraussetzungen dafür werden das geplante 
neue Altlastensan ierungsgesetz und eine gesicherte Finanzierung bis 2050 
sein .  Eine bessere Verfügbarkeit der Ergebn isse jener Untersuchungen, die 
"privat" durchgeführt werden, würde d ie Beurtei lung von Standorten wesentlich 
beschleunigen. 

Bevor neue Anlagen ,  die der I ndustrieemissionsrichtl in ie ( I ndustrial Emissions 
Directive - IED) unterl iegen, in  Betrieb genommen werden oder bevor die Ge­
nehmigung erneuert wird, ist in H inbl ick auf mögliche zukünftige Umweltbelas­
tungen ein Bericht über den Ausgangszustand von Boden und Grundwasser 
am Produktionsstandort vorzu legen (BMLFUW 201 4). Synergien, d ie sich aus 
der Erste l lung d ieses Berichtes und aus Untersuchungen gemäß Altlastensa­
n ierungsgesetz ergeben ,  bringen Vortei le für Unternehmen und werden erst in 
Einzelfällen genutzt. 

Umweltbundesamt - REP-0600, Wien 201 6 
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Tabelle 1 :  Stand der Erfassung von Altstandorten und Altablagerungen, der durchgeführten 

Gefährdungsabschätzungen, der ausgewiesenen Altlasten und der Sanierungsmaßnahmen 

(Stand: 1 Jänner 20 16). 

Altstandorte Altablage- Gefährdungs- Altlasten Altlasten i n  san ierte 

rungen abschätzung gesamt· Sanierung Altlasten 

Burgenland 3 .099 1 02 27 7 0 7 

Kärnten 2 .44 1 47 1 53 30 1 1  1 3  

N iederösterreich 1 3.336 1 .2 1 1 309 76 1 3  38 

Oberösterreich 9. 093 1 .466 2 1 5  77 20 4 1  

Salzburg 5 .577 425 9 1  14  2 1 1  

Steiermark 7 .744 391 65 3 1  3 1 0  

Tirol 4 . 300 648 31  16  4 1 1  

Vorarlberg 2 .434 1 69 26 3 0 2 

Wien 1 4 .498 341 53 27 9 1 4  
Österreich 62.522 5.224 870 281 62 1 47 
Veränderung zu 20 1 3  1 . 996 1 64 280 1 4  - 8  2 1  

Soll (geschätzt) 63.600 7 .400 2 . 050 2. 050 

Abarbeitung 98 % 7 1  % 1 4  % 7 %  
* alle bisher ausgewiesenen Altlasten inkl. Altlasten in Sanierung und sanierte Altlasten 

Empfehlungen Im  Rahmen des Altlastensanierungsgesetzes sollten Anreize geschaffen wer­
den , um bei Baumaßnahmen oder bei der Entwicklung von Immobi l ien bei Alt­
standorten und Altablagerungen entsprechende Untersuchungen durchzufüh­
ren . Diese sollten dem BMLFUW zur Verfügung gestellt werden , u m  Belastun­
gen am Standort beurtei len zu können. Damit können die Untersuchung und d ie 
Beurte i lung von A ltstandorten und Altablagerungen weiter beschleun igt werden . 
(Bundesgesettgebe0 

Synergien, die sich bei der Untersuchung kontamin ierter Standorte gemäß Alt­
lastensan ierungsgesett und bei Untersuchungen zur Erstel lung eines Berichtes 
über den Ausgangszustand gemäß I ndustrieemissionsrichtl in ie ergeben kön­
nen, sollten verstärkt genuttt werden . (BMLFUW, Behörden) 

1 3.3 Altlastensanierungsgesetz neu 

Novelle Altlasten­

sanierungsgesetz in 

Vorbereitung 

Ein Vorbegutachtungsentwurf für eine Novel le des Altlastensanierungsgesettes 
wurde vom BMLFUW ausgearbeitet. Mit d ieser Novelle sollen das Verfah ren 
zur Erfassung und Beurtei lung von Altlasten sowie die Durchführung von Altlas­
tenmaßnahmen neu geregelt werden . Bisher wird im Altlastensan ierungsgesett 
vor a l lem die Finanzierung der Altlastensan ierung geregelt. I n  einer neuen Ver­
ordnung zum Altlastensan ierungsgesetz sol len d ie Kriterien für die Beurte i lung 
von Altablagerungen, Altstandorten und Altlasten sowie d ie Ableitung von Maß­
nahmenzielen festgelegt werden. Beg leitend werden derzeit fachl iche Arbeits­
h i lfen vorbereitet und informationstechnische Voraussettungen geschaffen,  um 
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einen e inheitl ichen Gesetzesvollzug , erhöhte Transparenz für die Öffentlichkeit 
und einen verbesserten I nformationsaustausch zwischen a l len m it der Altlas­
tensan ieru ng befassten Personenkreisen zu ermöglichen. 

Mit dem neuen Altlastensan ierungsgesetz und der beg leitenden Verordnung 
sollen rechtliche Grund lagen geschaffen werden, um Altlasten rascher identifi­
zieren und auf Basis einer Risikoabschätzung entsprechende Altlastenmaß­
nahmen setzen zu können.  Durch spezielle Verfahrensregeln für die Altlasten­
sanierung und Maßnahmen, die an den einzelnen Standort angepasst sind, sol-
len Projekte in Zukunft zügiger und kostengünstiger umgesetzt werden können . 

Durch d ie Anwendung d ieser speziel len Verfahrensregeln auf a l le Altablage-
rungen und Altstandorte 

. 
sollen die Rechtssicherheit für deren N utzung erhöht 

und die Wiedernutzung von brach l iegenden Standorten unterstützt werden 
(- Bodenschutz und F lächenmanagement, Kapitel 6.2 ) . Eine erhöhte Transpa-
renz, z. B. durch veröffentlichte Untersuchungsergebnisse, sol l  hier unterstüt-
zend wirken.  Zusätzlich ergeben sich durch die verbesserte Rechtssicherheit 
auch Anreize für eine freiwi l l ige Vorlage von Untersuchungsergebnissen. Damit 
könnten Liegenschaftse igentümeri nnen und Unternehmen einen wesentlichen 
Beitrag zum Altlastenmanagement leisten.  

Basis für schnellere 

Identifizierung und 

Sanierung 

Die Novel le des Altlastensan ierungsgesetzes sollte beschlossen und die lang- Empfehlungen 

fristige Finanzierung der Altlastensan ierung sollte sichergestellt werden . (Bun-
desgesetzgeber) 

Es sind geeignete Voraussetzungen für die Umsetzung des Altlastensan ie­
rungsgesetzes zu schaffen.  (Bundesgesetzgeber, BMLFUW, Bundesländer) 
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UMWELTBUNDESAMT (20 1 3):  Granzin ,  S. & Valtl, M . :  Verdachtsflächenkataster und 
Altlastenatlas. Stand: 1 .  Jänner 201 3. Reports, Bd. REP-041 1 .  
Umweltbundesamt, Wien. 

UMWELTBUNDESAMT (20 1 6):  Granzin, S.  & Valtl, M . :  Verdachtsflächenkataster und 
Altlastenatlas. Stand: 1 . Jänner 201 6 .  Reports, Bd. REP-0567. 
Umweltbundesamt, Wien. 

Rechtsnormen und Leitlinien 

Altlastenatlasverordnung (Altlastenatlas-VO; BGBI.  I I  Nr.  232/2004 i .d .g .F . ) :  Verordnung 
des Bundesministers für Land- und Forstwi rtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
über die Ausweisung von Altlasten und deren Einstufung in Prioritätenklassen. 

Altlastensanierungsgesetz (ALSAG; BGBI .  Nr. 299/1989 i .d .g . F.) :  Bundesgesetz vom 
7. Juni  1 989 zur Finanzierung und Durchführung der Altlastensanierung, mit dem 
das Umwelt- und Wasserwirtschaftsfondsgesetz, BGBI.  N r. 79/1 987, das 
Wasserbautenförderungsgesetz, BGBI. Nr. 1 48/1 985 , das Umweltfondsgesetz, 
BGBI .  N r. 567/1 983, und das Bundesgesetz vom 20. März 1 985 über die 
Umweltkontrolle, BGBI. Nr. 1 27/1 985, geändert werden. 

I ndustrieemissionsrichtlinie ( IE-RL; RL 201 0/75/EG): Richtlinie des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 24. November 201 0 über Industrieemissionen 
(integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung). ABI .  Nr. 
L 334 vom 1 7. 1 2.20 1 0. 

ÖNORM S 2088-1 (2004): Altlasten - Gefährdungsabschätzung für das Schutzgut 
Grundwasser. Österreichisches Normungsinstitut, September 2004. 

ÖNORM S 2088-2 (2000) : Altlasten - Gefährdungsabschätzung für das Schutzgut Bo­
den. Österreichisches Normungsinstitut, Juni  2000. 

Umweltförderungsgesetz (UFG; BGBI.  N r. 1 85/1 993 i .d .g .F. ) :  Bundesgesetz über die 
Förderung von Maßnahmen in den Bereichen der Wasserwirtschaft, der Umwelt, 
der Altlastensanierung, zum Schutz der Umwelt im Ausland und über das 
österreichische J I/CDM-Programm für den Klimaschutz. 
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1 4  CHEMIKALI EN 

I m  Laufe seines Lebens kommt ein Mensch mit bis z u  70.000 untersch ied l ichen 
chemischen Produkten in Kontakt (MARQUARDT & SCHÄFER 2004). Je nach Ver­
wendung der chemischen Substanzen d ienen Chemikal ien- und Biozid-Gesetz­
gebung dazu , unerwünschte Wirkungen mögl ichst zu verh indern und damit e in 
hohes Schutzniveau für Mensch und Umwelt zu erreichen. 

Da laufend neue Substanzen produziert werden und d ie nötigen Maßnahmen 
zum Teil langfristig umzusetzen sind,  ist die Erreichung d ieses Zieles ein konti­
nu ierlicher Prozess. 

1 4. 1  Umweltpolitische Ziele 

Die REACH-Verordnung 1 (VO (EG) 1 907/2006) soll gewährleisten,  dass sich 
keine Chemikalien auf dem europäischen Markt befinden, deren Gefährdungs­
potenzia l  n icht genügend beschrieben ist: no data - no market! 

Basierend auf dem Globa l ly Harmonised System (GHS; UN 201 5) regelt die 
C LP-Verordnung 2 (VO (EG) 1 272/2008) d ie Einstufung ,  Kennzeichnung und 
Verpackung von Stoffen und Gemischen i"m EU-Raum. Durch die Verwendung 
international vere inbarter Bewertungskriterien sollen Menschen und Umwelt 
weltweit geschützt und der Handel vereinfacht werden . 

Ziel der Biozidprodukteverordnung3 (VO (EU) 528/2012 )  ist es, d ie sichere Ver­
wendung von Biozidprodukten zu ermöglichen und gleichzeitig ein hohes Schutz­
n iveau für Mensch und Umwelt zu gewährleisten.  

Die Stockholmer Konvention (UNEP; UN 200 1 ;  in  der EU umgesetzt m it der POP­
Verordnung4 VO (EG) 850/2004) hat das weltweite Verbot von besonders ge­
fährlichen , langlebigen, organ ischen Schadstoffen zum Ziel . 

Gemäß der von der Europäischen KOmmission veröffentl ichten "Roadmap on 
Substances of Very H igh Concern" (KOM(20 1 3) 5867/1 3) sol len bis zum Jahr 
2020 al le besonders besorgniserregenden Chemikal ien (SVHCs5) identifiziert 
und geeignete Ris ikomanagement-Maßnahmen ausgearbeitet werden. 

Die Gemeinschaftsstrategie für Umwelthormone (KOM(1 999) 706) sol l  d ie Ge­
fährdung durch hormonschädigende Chemikalien min imieren. 

1 REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals 

2 CLP: Classification, Labelling and Packaging of substances and preparations 

3 Biozidprodukte sind dazu bestimmt, auf chemischem oder biologischem Weg Schadorganismen 
zu bekämpfen oder abzuschrecken. Biozidprodukte werden im nicht-landwirtschaftlichen Bereich 
eingesetzt und umfassen u. a. Desinfektionsmittel , Insektizide, Holzschutzmittel (Biozid-Produkte­
Gesetz; BiozidG 2000; BGBI. Nr. 1 1 05/2000). 

• POP: Persistent Organic Pollutants: Persistente Organische Schadstoffe 

5 Substances of very high concern: besonders besorgniserregende Chemikalien 
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Chemikalien sind 

jetzt einheitlich 

gekennzeichnet 

Der Österreich ische Aktionsplan Nanotechnolog ie ( BMLFUW 2009) zielt u. a. da­
rauf ab, die Chancen von Nanotechnolog ien besser zu nutzen und die Wissens­
basis zu mögl ichen R isiken zu verbreitern. 

1 4.2  Sicherer Umgang m i t  Chemikal i en 

Mit der Chemika l ienverordnung REACH , der CLP-Verordnung ,  der Biozidpro­
dukteverordnung und der POP-Verordnung sind vier umfassende europä ische 
Verord nungen zu Chemika l ien se it Jahren in Kraft. 

Seit M itte 201 5 müssen al le gefährl ichen Gemische nach der CLP-Verordnung 
gekennzeichnet werden.  Auch Produkte für d ie breite Öffentlichkeit sind bereits 
in zunehmendem Ausmaß mit neuen Piktogrammen versehen auf dem Markt. 
Wie die Praxis zeigt, sind diese in der Öffentl ichkeit jedoch noch kaum bekannt 
und werden auch n icht richtig verstanden . 

Viele der verpfl ichtend zu generierenden toxikolog ischen Daten sind bereits öf­
fentl ich zugängl ich, beispielsweise als Datenbank über REACH-reg istrierte Stof­
fe und das Einstufungs- und Kennzeichnungs-Verzeichnis. 

GHS 01 - Explodierende 
Bombe 

GHS 02 - Flamme GHS 03 - Flamme über einem 
Kreis 

GHS 04 - Gasflasche GHS 05 -
Ätzwirkung 

GHS 07 - Ausrufezeichen GHS 08 - Gesundheitsgefahr 

Abbildung 1: Neue Gefahren-Piktogramme. 
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GHS 06 - Totenkopf mit 
gekreuzten Knochen 

GHS 09 - Umwelt 
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Auf der Liste der weltweiten Verbots- und Beschränkungsmaßnahmen für be­
stimmte lang lebige organische Schadstoffe ( POP) befinden s ind derzeit 26 
Chemikal ien. Neuere POP umfassen vor a l lem Vertreter von Flammschutzmit­
teln ,  d ie in der E U  noch immer eingesetzt werden. 

Die Su bstitution von POP ist für ein ige Anwendungen schwierig ,  da chemische Substitution von 

Alternativen mitunter auch POP-ähnl iche E igenschaften aufweisen - beispiels- POP schwierig 

weise bei Flammschutzmitte ln .  Ü ber Konzentrationen von POP in  Produkten 
liegen derzeit nur  sehr lückenhafte Daten vor. Damit wird auch ein fachgerech-
ter Umgang bei der E ntsorgung erschwert. 

Die Wirksamkeit der Stockholmer Konvention wird m ittels Mon itoringdaten 
überprüft (MONARPOP6; MONAIRNET\ MONAIRNET l iefert Daten zur Ver­
schmutzung der Atmosphäre durch ausgewäh lte POP und E merging pOl lutantsB 
in Österreich und Tschech ien . Auffa l lend waren die verg leichsweise erhöhten 
Werte für Pentachlorbenzol in  Oberösterreich . 9 

Im  November 20 14  forderten sieben europäische Umweltministeri nnen gemein­
sam mit dem österre ich ischen Umweltmin ister von der E u ropäischen Kommis­
sion die E ntwicklung einer Unions-Strateg ie für eine g iftfreie Umwelt bis 201 8. 
Als erforderl iche Maßnahmen werden etwa die Verbesserung der von der I n­
dustrie eingereichten Daten,  d ie Besch leunigung der Substitution besonders 
besorgn iserregender Stoffe und die Schl ießung der Gesetzeslücke, die den Im-
port von gefährl ichen Chemikalien i n  E rzeugn issen ermöglicht, genan nt. 

Sowohl Gefahren als auch Risiken im Umgang mit Chemikalien sind weiter ein­
zuschränken: Der Öffentlichkeit sollten a l lgemein verständl iche I nformationen 
zum sicheren Umgang mit Chemikalien zur Verfügung gestellt werden . In Schu­
len und U niversitäten sol lte Grundwissen zu den von Chemikalien ausgehenden 
Gefahren und R isiken vermittelt werden . Schulungen für professionelle Anwen­
derl nnenNerkäuferlnnen bestimmter gefährlicher Chemikalien sollten gesetz­
l ich verankert werden . (Bundesreg ierung) 

Zur Umsetzung der Stockholm-Konvention sind neue persistente organische 
Schadstoffe in  den Monitoringaktiv itäten routinemäßig aufzunehmen. (BMLFUW, 
BMGF, Bundesländer) 

1 4.3 Identifizierung und Risikomanagement besonders 
besorgniserregender Chemikalien 

Seit 201 0  werden gemäß Chemikalienverordnung REACH von Unternehmen 
Daten zu den von ihnen verwendeten Chemika l ien bei der E uropäischen Che­
mikalienagentur ECHA eingereicht. B isher l iegen zu 4 .800 chemischen Stoffen 
I nformationen über Verwendungen, R isiken und betriebl iche Maßnahmen vor. 

6 MONARPOP: Messprogramm über den Neueintrag von POP in den Alpen, um herauszufinden, 

ob sich der Eintrag durch die weltweiten Maßnahmen verringert. �,mQn�rp.Qp. .. �t 

7 �Jt1.QQ'<'llOJ�U�v 

8 Emerging pol lutants: Sammelbegriff für verschiedene Substanzgruppen organischer Schadstoffe, 

deren Vorkommen in der Umwelt erst im Laufe der 1 990er-Jahre oder später entdeckt wurde. 

9 htt.R/!�,mQQ.�lOJ�t..�v!109.�x-.q!l . .RD.R?.Rg:'�[9�9nl��.�::p���ix��!vftp.r.Q9�Q.�D.rn�:P.S;I.�:: 

P.�Q.tg<;hI.Q[9�Q.:Z:9J:P.�<;.Q 

Umweltbundesamt _ REP-0600, Wien 201 6  

EU-Strategie 

giftfreie Umwelt 

gefordert 

Empfehlungen 

253 

III-316 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 04 Hauptdokument Teil 3 (gescanntes Original) 55 von 88

www.parlament.gv.at



Elfter Umweltkontrollbericht - Chemikalien 

Risikoidentifikation Aufgabe der Behörden ist es, jene Chemikal ien herauszufiltern, für d ie aufgrund 
und Maßnahmen ihrer Gefährl ichkeit und ihres Expositionspotenzials Maßnahmen zur Ris ikomini-
durch Behörden mierung erarbeitet werden müssen . Die Abwägung der Maßnahmen wird als 

Ris i komanagement-Optionen-Ana lyse bezeichnet. Als Ergebnis bietet die 
REACH-Verordnung vor a l lem Abgabebeschränkungen oder das Zulassungs­
verfahren an ,  bei welchem eine Chemikal ie nur nach vorheriger Zulassung in 
bestimmten Bereichen verwendet werden darf. Eine weitere Maßnahme ist d ie 
Harmonisierung der EU-weiten Gefahreneinstufung .  

Daten der Industrie 

sind verbesserungs­

würdig 

Österreich trägt zum 

Risikomanagement 

bei 

Empfehlung 

noch keine 

wissenschaftlichen 

Kriterien festgelegt 
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Die Europäische Kommission veröffentlichte 20 1 3  d ie Roadmap on Substances 
of Very H igh Concern, d ie sowohl  vom Umwelt- als auch vom Wettbewerbsrat 
unterstützt wird .  S ie enthält Maßnahmen zur Identifizierung besonders besorg­
n iserregender Stoffe und zur Umsetzung von Ris ikomanagement-Maßnahmen. 
Die ECHA hat im Jahr 2014  e inen Implementierungsplan für d iese Roadmap 
veröffentlicht (ECHA 201 3) .  

Der gemeinsame Fahrplan hi lft, d ie Aktivitäten der M itg l iedstaaten in  den Berei­
chen Stoffauswahlverfahren,  Bewertung und Maßnahmensetzung zu planen 
und zu koord in ieren.  Damit wurde auch mehr Transparenz geschaffen:  Die Öf­
fentl ichkeit wird auf der Website der ECHA 1 0  frühzeitig über geplante Maßnah­
men zu einzelnen Chemikalien informiert. Die wichtigsten Fortschritte und Akti­
vitäten werden in einem jährl ichen Bericht zusammengefasst. 

E ine gute Qual ität der von der I ndustrie eingereichten Daten und Dossiers ist 
als Entscheidungsgrundlage für e in robustes Risikomanagement seitens der 
Behörden erforderl ich. M it der Verbesserung der Datenqual ität erhöht sich da­
her auch die Planungssicherheit für Unternehmen. 

Die österre ichischen Aktivitäten orientieren sich an der EU-Roadmap. Mit der 
Chemikal iengesetz-Novel le (BGBI .  I Nr .  1 09/201 5) ,  welche 20 1 5  in  Kraft getre­
ten ist, wird der bisherige Schwerpunkt - die Erstel lung von Zu lassungs-Dossiers 
- erweitert, und zwar in Richtung Erste l l ung von Dossiers zur Beschränkung 
und harmonisierten Gefahreneinstufung .  

E ine  Tei lnahme Österreichs be im europaweiten Risikomanagement von beson­
ders besorgn iserregenden Chemikal ien sol lte nachhaltig sichergestellt werden . 
(Bundesreg ierung). 

1 4.4 Hormonschädigende Chem ikal ien 

Hormonschädigende Chemikal ien haben durch ihren Einfluss auf das Hormon­
system eine Reihe von Auswirkungen auf Menschen und Tiere (- Umwelt  und 
Gesundheit, Kapitel 9 .4) . 

Im  Pflanzenschutzmittel- und B iozid recht sind hormonschädigende Chemikal ien 
bereits verankert, obwohl von der EU-Kommission noch keine wissenschaftl i­
chen Kriterien zu ihrer Identifizierung festgelegt wurden. Die EU-Kommission 
hätte d iese bis Ende 20 1 3  erlassen müssen.  Aufgrund der feh lenden Kriterien 
reichte Schweden 201 4 vor dem Europäischen Gerichtshof Klage gegen die 
EU-Kommission e in .  Der EU-Min isterrat und das EU-Parlament schlossen sich 
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der Klage an.  Im Dezember 201 5 urteilte der Europäische Gerichtshof, dass die 
EU-Kommission mit d iesem Versäumnis gegen Un ionsrecht verstoße (EUGH 
20 1 5 ; 1 6 . 1 2 .20 1 5  RS T-52 1 / 1 4) .  Im Jun i  2016  hat die EU-Kommission Vor­
schläge für einen entsprechenden Kriterienkatalog vorgelegt. 

Die vom österreichischen und sieben weiteren Umweltmin isterinnen/-ministern 
geforderte Un ions-Strateg ie für eine giftfreie Umwelt soll auch Maßnahmen ent­
halten,  welche die Exposition von hormonschäd igenden Chemikalien min imie­
ren . U m  d ieses Ziel zu erreichen, wird zusätzlich d ie Entwicklung eines Arbeits­
plans vorgesch lagen.  

Die Chemikal iengesetzgebung REACH kann d ie Verwendung von Chemika l ien 
einschränken. Um die Identifizierung von relevanten Stoffen in  REACH und bei 
Bioziden zu erleichtern , wurde bei der Europäischen Chemikal ienagentur ECHA 
201 4 eine eigene Expert in nengruppe eingerichtet. Zah l reiche chemische Stoffe 
mit Verdacht bzw. Nachweis hormoneller Schäd igung werden derzeit in  d ieser 
Expert in nengruppe behandelt. 

Auch Österreich ist bei der Identifizierung und Bewertung d ieser Chemikal ien 
aktiv. Im Rahmen der I n itiative Risiko:d ia log wurde 201 6  eine Fachgru ppe etab­
l iert. Sie wird den europäischen Prozess zur Identifizierung hormonschädigen­
der Chemikalien auf nationaler Ebene begleiten und Handlungsoptionen für Ös­
terreich ausloten. 

Es ist sicherzustel len, dass Stoffe, die potenziel le hormonelle Schädigungen 
hervorrufen , weiterhin im Rahmen von REACH bewertet werden. (Europäische 
Kommission,  Bundesreg ierung) 

Das Thema der hormonschädigenden Chemikal ien sol lte aufgegriffen und eine 
nationale Plattform sollte eingerichtet werden, um Strategien zum Schutz von 
Mensch u nd U mwelt in  Österreich zu entwickel n  und umzusetzen . Die derzeit 
laufenden Prozesse auf EU-Ebene sollten durch eine österreichische Position 
im H inblick auf regulatorische Schritte zur Minderung der Exposition sowie For­
schu ngsförderungen zu Wirkungen und zur Entwicklung von Testmethoden vo­
rangetrieben und m itgestaltet werden . (Europäische Kommission , Bundesregie­
rung) 

1 4.5 Nanomaterialien 

Die Nanotechnologie eröffnet zahlreiche neue Mögl ichkeiten in den verschie­
densten Anwendungsbereichen, wie beispielsweise der Med izin sowie der In­
formations- und Kommunikationstechnik. I n  zunehmendem Ausmaß wird sie 
auch in Verbraucherprodukten wie Lebensmitteln ,  Kosmetika und Bekleidung 
angewendet. 

Dennoch sind mögliche Gefahren und R is iken für Mensch und Umwelt durch 
Nanomateria l ien noch teilweise unerforscht, denn d ie für d ie Bewertung von 
Chemikal ien verwendeten Methoden sind meist n icht auf d ie Nano-Form der 
entsprechenden Chemikalien übertragbar. 
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Die Europä ische Kommission veröffentl ichte im Oktober 201 1 eine Empfeh lung 
für eine Defin ition von Nanomaterial ien (KOM(20 1 1 )  696/EU) . Diese Defin ition 
bildete die Grund lage für e in ige Nanomaterial-spezifische Best immungen im 
Regelungsbereich Bioz ide. In der Chemikal iengesetzgebung g ibt es zurzeit kei­
ne expliziten Nano-Best immungen. 

Seit 201 3 g i lt die EU-weite Ken nzeichnungspfl icht für Nanomaterial ien in  kos­
metischen Mitteln. Seitdem mehrt sich das Wissen zum Einsatz der Nanomate­
ria l ien in d iesem Bereich . 

Die Etabl ierung eines EU-weiten Registers für Nanomateria l ien und für Produk­
te, d ie Nanomateria l ien entha lten , wird d iskutiert - bislang ohne Erfolg. Einzelne 
M itg l iedstaaten haben deshalb bereits nationale Register ei ngefüh rt, wie etwa 
Frankreich, Belgien und Dänemark. Schweden bereitet ein Reg ister vor. 

Die ECHA etabl ierte eine Nano-Arbeitsgruppe, um informel len Rat bezüg lich 
Fragen zur Stoffidentität und Bewertung von Nanomaterial ien zu geben und die 
Erste l lung d iesbezüg l icher Leitl i n ien zu unterstützen .  

Die Europäische Kommission plant e ine Änderung der  relevanten REACH­
Anhänge. Diese sol len Ergänzungen und  Änderungen, wie u .  a .  d ie Aufnahme 
der Defin ition für Nanomaterial ien enthalten, um diese in  der Chemikal ienge­
setzgebung besser erfassen zu können. 

Ein nationa les Vol lzugsprojekt 1 1 zeigte, dass mangels nanobezogener Deta i l­
vorsch riften in  REAC H der europaweit e inheitl iche Vol lzug n icht sichergestellt 
werden kann .  Es wurde etwa recherchiert, ob österreich ische Unternehmen Na­
no-Formen von Stoffen herstel len oder verwenden. Die Auswertung ergab, dass 
I nformationen zu Nanomaterial ien derzeit kaum zu erhalten sind und d iesbe­
zügl ich eine große Rechtsunsicherheit bei Unternehmen und Behörden besteht. 
Auch aus diesem Grund ist die geplante Änderung der REACH-Anhänge not­
wendig .  

I n  Österreich wurde unter Federführung des BMLFUW bereits 2007 eine Nano­
Plattform etabl iert, um den I nformationsaustausch und d ie Vernetzung a ller Stake­
holder voranzutreiben . I m  Jahr 201 3 wurde vom österreich ischen Gesundheits­
min ister zudem eine Nanoinformationskommission ins Leben gerufen.  Auch die 
für d ie Öffentl ichkeit eingerichtete Webseite 1 2 wird weitergeführt. Das For­
schungsprogramm zu Sicherheitsaspekten von Nanomaterial ien wird bis 2016  
finanziert. 

Das österre ich ische Gesundhe itsmin isterium bete i l igte sich gemeinsam m it 
neun weiteren M itg liedstaaten und mit Unterstützung der Europäischen Kom­
m ission an einer I n itiative, um Kosmetika hinsichtlich ihres Geha ltes an Nano­
material ien und der entsprechenden Angaben zu überprüfen.  Es wurden nur  
wen ige Produkte mi t  unrichtigen Angaben gefunden . 1 3 

Der erste Umsetzungsbericht (BMLFUW 201 3) zum Österreich ischen Aktionsplan 
Nanotechnologie (BMLFUW 2009) berichtet über die Umsetzungsmaßnahmen 
20 1 0  bis 20 1 2 . Um die Potenziale der Nanotechnologie in  Zukunft optimal nut­
zen zu können, wurden Maßnahmen erarbeitet, d ie es österreich ischen Unter-

" REACH-Nano-Vollzugsprojekt 201 4/20 15  

' 2 �.JJfI.r)QinfQfm�!i.Q[1��\ 
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nehmen ermöglichen, auch auf europäischer und g lobaler Ebene zu forschen. 
Im Rahmen des nationalen Nano-Environment-Health and Safety-Programms 1 4  

werden in mehreren Projekten Gesundheits- und Umweltrisiken von Nanomate­
ria l ien thematisiert. 

Einerseits sollte die Forschung zu Risiken, Gefahren und zu positiven Aspekten Empfehlungen 

von Nanotechnolog ien weitergefüh rt werden, andererseits sollten eine angemes-
sene Regu l ierung umgesetzt und Bi ldungs- sowie Vernetzungsaktivitäten for-
ciert werden . ( BMLFUW, BMGF, BMVIT) 

Die derzeit laufenden Prozesse auf EU-Ebene, die auf eine bessere Erfassung 
und Regul ierung von Nanomateria l ien abzielen , sol lten durch eine österreichische 
Position vorangetrieben und m itgestaltet werden . (Europäische Kommission , 
Bundesreg ierung) 

1 4.6 Literaturverzeichnis 

BMLFUW - Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft .(2009): Österreichischer Aktionsplan Nanotechnologie. 

BMLFUW - Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft (201 2a): Nationaler Durchführungsplan über POPs inklusive 
nationalem Aktionsplan. 

BMLFUW - Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft (201 2b): 1 .  Review des Nationalen Aktionsplans zu POPs. 

BMLFUW - Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft (20 1 3) :  Österreicher Aktionsplan Nanotechnologie (ÖNAP) -
Umsetzungsbericht 201 2. 

ECHA - European Chemicals Agency (201 3): SVHC Roadmap to 2020 Implementation 
P lan. 

MARQUARDT, H.  & SCHÄFER, S.G. (2004): Lehrbuch der Toxikologie. 2 .  Auflage. 
Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart. 

UN - United Nations (20 1 5) :  GHS - Globally Harmonised System of C lassification and 
Label l ing of Chemicals (GHS). Sixth revised edition. 

Rechtsnormen, Leitlinien und Konventionen 

BGBI.  I Nr. 1 09/201 5: Änderung des Chemikaliengesetzes 1 996 und des 
Biozidproduktegesetzes. Bundesgesetz, mit dem das Chemikaliengesetz 1 996 
und das Biozidproduktegesetz geändert werden. Ausgegeben am 1 3. August 201 5 .  

Biozid-Produkte-Gesetz (BiozidG 2000; BGBI.  Nr. 1 1 05/2000): Bundesgesetz m i t  dem 
ein Biozid-Produkte-Gesetz erlassen wird sowie das Lebensmittelgesetz 1 975 
und das Chemikaliengesetz 1 996 geändert werden. Ausgegeben am 29. 
September 2000. 
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Biozidproduktegesetz (BiozidprodukteG; BGB I .  I Nr . 1  OS/201 3) :  Bundesgesetz zur 
Durchführung der Biozidprodukteverordnung. 

Biozidprodukteverordnung (VO (EU) Nr.  528/201 2) :  Verordnung des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 22. Mai 201 2  über die Bereitstellung auf dem 
Markt und die Verwendung von Biozidprodukten . 

CLP-Verordnung (VO (EG) Nr. 1 272/2008): Verordnung des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 1 6. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und 
Verpackung von Stoffen und Gemischen , zur Änderung und Aufhebung der 
Richtlinien 67/548/EWG und 1 999/45/EG und zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 1 907/2006 i .d .g .F .  

EUGH - Europäischer Gerichtshof (20 1 5) :  Urteil des Gerichts vom 1 6. Dezember 201 5 -
Königreich Schweden gegen Europäische Kommission (Rechtssache T-52 1 / 1 4) .  

KOM ( 1 999) 706 endg . :  Mittei lung der Kommission an den Rat und  das  Europäische 
Parlament: Gemeinschaftsstrategie für U mwelthormone: Stoffe, d ie im Verdacht 
stehen, sich störend auf das Hormonsystem des Menschen und der wildlebenden 
Tiere auszuwirken. 

KOM (201 1 )  696/EU:  Empfehlung der Kommission vom 1 8 .  Oktober 201 1 zur Definition 
von Nanomaterial ien. 

KOM (20 1 3) 5867/13 :  Roadmap on Substances of Very H igh Concern. 

POP-Verordnung (VO (EG) N r. 850/2004): Verordnung des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 29. Apri l  2004 über persistente organische Schadstoffe und 
zur Änderung der Richtl inie 79/1 1 7/EWG. ABI . N r. L 1 58. 

REACH-Verordnung (VO (EG) Nr. 1 907/2006): Verordnung des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 1 8 .  Dezember 2006 zur Registrierung,  
Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH), zur 
Schaffung einer Europäischen Chemikal ienagentur, zur Änderung der Richtl in ie 
1 999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr.  793/93 des Rates, 
der Verordnung (EG) N r. 1 488/94 der Kommission, der Richtl in ie 76/769/EWG 
des Rates sowie der Richtl inien 91 /1 55/EWG, 93/67/EWG, 93/1 05/EG und 
2000/2 1 /EG der Kommission i .d .g .F .  

UN - United Nations (200 1 ) :  United Nations Environment Programme (UNEP). 
Stockholm Convention on Persistent Organic Pol lutants. Stockholm, 22 May 
2001 . ( in Österreich ratifiziert am 27.08.2002) 
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1 5  UMWELTEFFEKTE DER RÄUMLICHEN 

ENTWICKLUNG 

Städtische u n d  ländl iche Räume stehen zueinander in  einer Wechselbeziehung,  
die einer kontinu ier l ichen Veränderung unterliegt. Die zunehmende Urbanisie­
rung verursacht zahlreiche negative Umwelteffekte, wie zum Beispiel steigende 
Verkehrsemissionen und den Verlust von Grünflächen und B iod iversität. Ande­
rerseits können durch hohe Bevölkerungsd ichten auch positive Umwelteffekte 
erzielt werden, i nsbesondere eine effiziente Energie- und Ressourcennutzung.  
D ie zukünftigen Herausforderungen l iegen in der Verbesserung der urbanen 
Lebensqual ität bei g le ichzeitiger Optim ierung von Material- und Energ ieflüssen.  
Demgegenüber steht im ländl ichen Raum insbesondere d ie Herausforderung 
zur Bewältigung der erforderl ichen Mobil ität. 
Die Anpassung an den Klimawandel und die Zunahme der Folgewirkungen kl i­
matischer Extremereign isse stel len österreich ische Gemeinden bei der S ied­
lungsentwicklung vor immer größere Herausforderungen. Im Bereich der Ener­
gieraumplanung g i lt es, vor al lem kompakte und energ ieeffiziente S iedlungsstruk­
turen zu forcieren,  um einerseits den Energ ieverbrauch zu verringern und ande­
rerseits nachhaltige Energ ieversorgungssysteme zu ermögl ichen. Damit ist ins­
besondere dem aktuellen Trend zur Zersiedelung und Trennung von Wohnen 
und Arbeiten entgegenzuwirken. Die Abstimmung von S iedlungs- und Mobi l itäts­
strukturen aufeinander ist dabei e in bedeutender Faktor für den Erfolg von Kl ima­
sch utzmaßnah men. 
Um den genannten Herausforderungen gerecht zu werden, muss reg ionales 
(gemeindeübergreifendes) Planen und Handeln gestärkt werden. 

1 5. 1  U mweltpolitische Ziele 

Die neue Agenda für eine nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen be­
steht aus 1 7  Zielen ,  von denen zwei einen Schwerpunkt auf zukünftige räumli­
che Entwicklungen und deren U mwelteffekte setzen (UN 201 5) :  
Ziel  1 1  s ieht d ie Erreichung sicherer, belastbarer und nachhaltiger Städte und 
S ied lungen durch die Reduktion der Pro-Kopf-Umwelteffekte von Städten,  durch 
die Ausweitung öffentl icher Grünräume, die Stärkung der Stadt-U mland-Pla­
nung , durch Maßnahmen zur Kl imawandelanpassung und des präventiven Ka­
tastrophenschutzes vor. 
Gemäß Ziel 1 3  sind dri ngende Maßnahmen zur Bekämpfung des Kl imawandels 
und seiner Folgen durch vorsorgenden Katastrophenschutz und Integration von 
Kl imawandelanpassungsmaßnahmen in  die Planungspraxis zu erreichen. 
Der Aktionsplan der österreichischen Strateg ie zur Anpassung an den Klima­
wandel (BMLFUW 2012 )  empfiehlt in  den beiden Aktivitätsfeldern "Schutz vor Na­
turgefahren" und " Raumordnung" die Sicherung von Retentionsräumen und 
-flächen für den Hochwasserschutz, d ie S icherung von grüner und blauer I nfra­
struktur 1 zur Kl imatisierung von urbanen Sied lungsräumen und kompakte ener­
g ieeffiziente Raumstrukturen. 

1 Unter grüner und blauer Infrastruktur werden Grünflächen, Begrünungsmaßnahmen und Gewäs­
serflächen in der Stadt verstanden, die zur klimatischen Entlastung beitragen. 
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Rückhalteräume Ebenso sehen die EU Hochwasserrichtl in ie (RL 2007/60/EG; im nationalen 
sicherstellen Recht d ie WRG Novelle 201 1 ,  BGBI .  I N r. 1 4/20 1 1 )  und der Nationale Hoch­

wasserrisikomanagementplan 201 5 (BMLFUW 201 6) die Ausweisung, Sicherung 
bzw. Wiederherstel lung von Retentionsräumen und -flächen sowie die retenti­
onswirksame Bewirtschaftung im Einzugsgebiet vor. 
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Für die Freihaltung von Retentionsräumen und -flächen sind entsprechende Wid­
mungs- und Nutzungsverbote in den Raumplanu ngsgesetzen der Bundesländer 
erforderlich (ÖROK 2005, 201 1 a ,  BMLFUW 201 5a).  

Auf europä ischer Ebene wird gemäß EU Städte-Agenda die Förderung von 
Smart C ities und COrarmem Wirtschaften ,  die Stärkung der Bürgeri nnenbetei­
l igung und d ie Entwicklung eines "urban monitoring" eingefordert (ÖROK 201 1 c) .  

Durch Maßnahmen der  Energieraumplanung sollen Ziele des Kl imaschutzes 
und der Kl imawandelanpassung umgesetzt werden (ÖROK 201 1 b) .  Ebenso 
sieht d ie Energ iestrateg ie 20 1 0  (BMLFUW & BMWFJ 201 0) eine Verankerung der 
Ziele "Energ ie- und Kl imaschutz" in den Raumplanungsgesetzen der Bundes­
länder vor. Moderne, integrierte Energiekonzepte sollen durch eine entspre­
chende Raumplanung und Flächenwidmung unterstützt werden. Gemäß Kl ima­
schutzgesetz (KSG; BGBI .  I N r. 1 06/201 1 )  sind für das übersektorale Hand­
lungsfeld "Raumplanung" die rechtlichen Rahmenbedingungen für d ie Energ ie­
raumplanung festzulegen . Dies soll auf Basis einer Bund-Länder-E in igung im 
Zeitraum 201 5 b is  201 8  erfolgen.  

1 5.2  Urbane Räume und Entwicklung ländlicher Regionen 

Durch d ie stetige U rban isieru ng kommt es auch in Österreich zunehmend zu 
e iner Abwanderung aus länd l ichen Regionen bei g le ichzeitigem Wachstum ur­
baner Räume. Dadurch ste igen Herausforderungen, wie die Bereitstel lung nöti­
ger I nfrastruktur sowie Wohn- und Arbeitsmöglichkeiten .  Dabei soll sich d ie 
U mweltqual ität - insbesondere Luftemissionen und Lärm (- Luft, Kapitel 8 .2, 
8. 3, - Mobi l ität, Kapitel 3 .6) - n icht verschlechtern und Erholungsmögl ichkei­
ten sollen a usreichend zur Verfügung stehen. Urbane und stadtnahe Grünflä­
chen haben dabei eine Mehrfachfunktion :  Sie sind Erholungsräume, bio kl ima­
tisch wirksame Ausgleichsflächen zur Kl imawandelanpassung, bieten die Mög­
l ichkeit zur M inderung von Naturgefahren wie Hochwasser und sind Rückzugs­
räume auch für gefährdete Arten.  

Der g lobale Trend zur Urbanisierung (seit 2008 leben weltweit mehr Menschen 
in Städten als auf dem Land) ist auch in Österreich festzustel len.  Am 
01 .0 1 .20 1 3  lebten rund zwei Drittel der österreich ischen Bevölkerung (5 ,58 M io. ) 
in Stadtreg ionen,  davon 4, 1 Mio. i n  Kernzonen und 1 ,4 Mio. in Außenzonen. 
Wien hatte - als m it Abstand größte Stadtregion Österre ichs - fast 2 ,4 Mio. 
Einwohneri nnen . Gegenüber 2002 wiesen die meisten Stadtreg ionen ein star­
kes Wachstum auf, während in den Gemeinden außerhalb der Stadtregionen 
der Bevölkerungsstand insgesamt stagnierte (STATISTIK AUSTRIA 201 3a).  Die 
Stadt-Um land-Gemeinden der g roßen Städte werden laut ÖROK-Prog nose bis 
zum Jahr 2030 weiterh in  wachsen.  Dieser EntwiCklung g i lt es durch eine ent­
sprechende Stadt-U mland-Planung entgegenzuwirken.  Bedingt durch d ie Be­
völkerungsverschiebung h i n  zu Bal lungsräumen stellen sich große Herausfor-

Umweltbundesamt - REP-0600, Wien 201 6  

III-316 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 04 Hauptdokument Teil 3 (gescanntes Original)62 von 88

www.parlament.gv.at



Elfter Umweltkontrollbericht - Umwelteffekte der Räumlichen Entwicklung 

derungen an die Bereitstel lung bzw. Aufrechterha ltung entsprechender I nfra­
struktur (u .  a. Bereitstel lung techn ischer I nfrastruktur wie etwa in Form des 
Ausbaus des Breitbandes im ländl ichen Raum\ Dazu zählt einerseits, gewach­
sene länd l iche Strukturen aufrechtzuerhalten und andererseits, neuen Wohn­
raum,  neue Betriebsansiedlungen, Versorgungs- und Bi ldungseinrichtungen und 
I nfrastruktur für Mobil ität im urbanen Bereich zu schaffen .  

Der Anspruch an den Wohnraum hat sich sowohl  h insichtl ich der Quantität a ls 
auch der Qual ität in den letzten Jahrzehnten stark verändert. D ie Anzah l  der 
Ein- bis Zwei-Personen hausha lte ist seit 1 985 um 65 % gestiegen. G leichzeitig 
ist das E infami l ienhaus mit Garten nach wie vor die beliebteste Wohnform der 
Österreicherinnen,  dessen Verwirkl ichung sich vor a l lem in  den Stadt-Umland­
Gemeinden manifestiert. Rund zwei Drittel der heutigen Wohngebäude sind 
Einfami l ienhäuser (STATISTIK AUSTRIA 201 5) .  

D ie Stadt-Umland-Gemeinden der  österreich ischen Bundeshauptstädte sind 
von fortschreitender F lächeninanspruchnahme stark betroffen. Konkret bedeu­
tet das mehr Verbauung , mehr Verkehr, weniger Retentionsflächen und Verlust 
an naturräuml ichen Ressourcen (ÖROK 2009). 

Durch die hohe Nachfrage an Immobil ien in wachsenden Städten steigen die 
Preise. Städtische Immobil ien werden vielfach als Wertan lage gehandhabt und 
n icht genutzt. Seit 2008 werden,  bedingt durch die Wirtschaftskrise, Wohnim­
mobi l ien besonders nachgefragt. Dieser Effekt treibt die Preise weiter in  d ie 
Höhe und verstärkt d ie Sub-Urban isierung 3. Spitzenwerte sind in Wien zu be­
obachten mit einem Preisanstieg für Eigentumswohnungen seit dem Jahr 2008 
um 67 %, gefolgt von Salzburg mit 47 % und I nnsbruck mit 46 % (ÖNB 201 5) . 

2 htt.P./!Yf!!Y'f, 9J�.jW.p.r�f??��.l!?��Jl9.l!nglQHU.9.1.�.Q�.Q?_Q I�9.QWltmIf�."Y:.Cl }:.l![1.q:P.Q?U:l)] ll!i.Cl[9.�n: 

�.l![9.-j[1fHI.f?![\J_�tl!rp.ClK�!:tl!�.c-.Q�.�t�rr�.i�o?:J.�g.i9.o�o 

3 Sub-Urbanisierung bzw. Stadtflucht bezeichnet die Abwanderung städtischer Bevölkerung oder 

Funktionen aus der Kernstadt in das städtische Umland. 
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Prognose der Bevölkerungsveränderung 2014-2030 in Prozent 
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Abbildung 1 :  Prognose der Bevölkerungsveränderung 20 14-2030 in Prozent. 
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Smart Cities4 ist der Überbegriff für Städte, die durch innovative Maßnahmen in  
den Bere ichen Energ ie, Wohnen, Mobi l ität und Stadtplanung die Lebensq ua l ität 
der Bürgeri nnen und d ie Wettbewerbsfähigkeit der lokalen Wirtschaft nachhaltig 
verbessern . Seit 201 0 fördert der Kl ima- und Energ iefonds Städte in  ihrer Ent­
wicklung in d iese R ichtung (KLlMA- UND ENERGIEFONDS 201 5). Die jährl iche 
"Smart Cities Week" ist m ittlerweile ein wichtiges Forum in Österreich gewor­
den. Darüber h inaus gewinnen Smart City-I nd ikatoren zunehmend an Bedeu­
tung und ermög l ichen Mon itoring,  Benchmarking,  aber auch Öffentlichkeitsar­
beit. I m  Jahr 201 3 wurde die I ndikatorenmethode Smart C ity Profiles entwickelt 
und in sechs österre ich ischen Städten getestet. Diese Methode wird derzeit mit 
Unterstützung des Städtebundes weiterentwickelt, mit dem Ziel , mögl ichst viele 
Städte zu erreichen und zu einem "Self-Assessment" nach Smart-City-Kriterien 
zu motivieren.  

In  den laufenden Programmen zur Förderung von Smart Cities sol lten vermehrt 
Aspekte des Kl imaschutzes und der Mitgesta ltung durch Bürgeri nnen berück­
sichtigt werden . (BMVIT) 

Die begrenzten Platzmög l ichkeiten des urbanen Raumes haben in  vielen euro­
päischen Städten das Prinzip des Tei lens gestärkt, welches sich m ittlerweile 
n icht nur  auf Fahrzeuge beschränkt, sondern auch auf Wohnungen,  Gärten ,  Bü­
ros und Werkstätten ausweitet. Neben positiven sozialen Effekten ( ... Green 
Economy, Kapitel 1 6 .3) wird damit auch eine effizientere Flächennutzung er­
reicht. 
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Wachsende Städte sind mit zunehmenden Pend lerströmen und hohem Ver­
kehrsaufkommen konfrontiert. I n  zahlreichen Städten ist jedoch eine Stagnation 
bzw. e in  leichter Rückgang der Pkw-Nutzung zu beobachten (EpOMM 201 5) .  I n  
einer österreich ischen Großstadt ist der Modal-Spl it5 für den  Pkw-Verkehr zwi­
schen 1 993 und 20 1 3  von 40 % auf 28 % zurückgegangen, trotz eines hohen 
Bevölkerungszuwachses. Bei anderen Großstädten sind eine Stagnation bzw. 
ein leichter Rückgang der Pkw-Nutzung zu beobachten (EpOMM 201 5) .  Das 
Programm klimaaktiv mobi l fördert klimaschonende Mobil itätsmaßnahmen und 
bietet ind iv iduelle Lösungen auch in kleineren Gemeinden. 

Die Bewältigung der Pend lerströme ist zurzeit eine der größten Herausforde­
rungen für zentrale Bal lu ngsräume. Im Jahr 201 3 lag die Zah l  der Pendleri nnen 
pro Werktag bei rund 200.000, davon benutzten rund ein Drittel den öffentlichen 
Nahverkehr  und zwei Drittel den Pkw (PGO 201 3) .  

Mittel- bis langfristig sollten Konzepte entwickelt werden, wie Arbeit in  jenen 
Regionen sichergestellt werden kann ,  aus denen derzeit stark ausgependelt wird . 
(Bundesländer) 

Alle Szenarien der Raumentwicklung (ÖROK 2009) gehen von einem Bevölke­
rungswachstum, insbesondere i n  den suburbanen Gebieten,  aus. Gute Voraus­
setzungen für umweltfreund l iche Mobi l ität in Städten werden mehr denn je ge­
fragt werden, i nsbesondere innovative Lösungen für die Mobil ität im sub­
urbanen Raum. H ier l iegt d ie Lösung in einer guten Kombination an techn ischen 
Lösungen (E-Mobi lität), planerischen Maßnahmen (Ausbau des öffentlichen 
Verkehrs) u nd regulativen E ingriffen,  wie zum Beispiel City-Maut und flächen­
hafte Parkraumbewirtschaftung ( - Mobi l ität, Kapitel 3 .2) . 

Städte sind sowohl  Verbraucher als auch Erzeuger von Energie und Materia­
l ien. In Räumen mit hoher Bevölkerungsd ichte können Material- und Energie­
flüsse besser optimiert werden als im länd lichen Raum, wo d ie Vertei lungswege 
länger sind ( - Ressourcenmanagement und Abfal lwirtschaft, Kapitel 1 2.2) . 

Grüne I nfrastruktur ist a ls e in Netzwerk natürlicher bzw. naturnaher Flächen zu 
verstehen, das sowohl  im urbanen als auch im länd lichen Raum ein breites 
Spektrum an Funktionen erfül lt. Dazu zäh lt auch ihre Bedeutung als Erholungs­
raum und als Pufferzone zur Kl imawandelanpassung. Ebenso unterstützen d ie­
se Flächen den Wasserrückhalt bei Hochwasserereign issen und üben an hei­
ßen Tagen eine Kühlfunktion aus. Die grüne I nfrastruktur der Städte wiederum 
wird für viele Tier- und Pflanzenarten als Rückzugsort wichtiger. 

Durch den Bau von Straßen erfolgt eine Zerschneidung der Landschaft, was 
sich negativ auf die Biod iversität auswirkt, da Tierpopu lationen isoliert werden. 
Die E inrichtung von Biotopverbunden trägt zur Verbesserung der B iod iversität 
bei. U rbane Formen der Landwirtschaft, wie zum Beispiel Gemeinschaftsgärten 
und U rban Garden ing werden immer beliebter (- Klimawandelanpassung , Ka­
pitel 1 1 . 3 und 1 1 .4, - Wasser, Kap itel 5 .2 , - Biologische Vielfalt, Kapitel 7 .2) . 

5 Modal Split: Verteilung der Verkehrsabwicklung auf die unterschiedl ichen öffentlichen und priva­
ten Verkehrsmittel i nklusive Fahrrad und Zu-Fuß-Gehen 
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Nur durch eine vorausschauende, gemeinsame Planung von Städten und ihren 
Umlandgemeinden kann  eine nachha ltige Stadtentwicklung gel ingen. Als Er­
gebnis der ÖREK-Partnerschaft "Kooperationsplattform Stadtreg ionen" ist d ie 
Bedeutung von Stadtreg ionen innerha lb der Raumordnung in Österreich aner­
kannt. Als Ergebnisse wurden das Experti nnenpapier "Mehrwert stadtreg ionaler 
Kooperation" erarbeitet und der Stadtreg ionstag als P lattform zum Wissensaus­
tausch eingeführt (ÖROK 201 3) .  Know-how-Transfer zum Thema Stadtregionen , 
wie zum Beispiel i nhaltl iche Schu lungen, Bi ldungsveransta ltungen und Stadtre­
gionstra in ings, trägt wesentl ich zu einer gelu ngenen Stadt-Umland-Polit ik bei. 

Die österreichweite Stadt-Umland-Politik sol lte weiterentwickelt werden.  Dazu 
zählen d ie stärkere Forcierung kompakter Siedlu ngsentwicklungen u nd eine 
verb ind l iche Stadt-Umland-Planung durch länderübergreifende Zusammenar­
beit der überörtl ichen Raumplanung. Gemeinsame Grundsätze und Ziele für e i­
ne österreich ische Stadtreg ionspolitik sollten in einem "Grünbuch Stadtreg ions­
pol itik" von Bund,  Ländern und Gemeinden festgelegt werden . (Bundesreg ie­
rung , Bundesländer, Gemeinden) 

1 5.3 Energieraum planung 

Energ ieraumplanung ist jener integrale Bestandtei l der Raumplanung,  der sich 
m it den räumlichen Dimensionen von Energieverbrauch und Energ ieversorgung 
umfassend beschäftigt. Die ÖREK-Partnerschaft "Energieraumplanung" erarbei­
tete im Zeitraum 201 1 bis 201 4 zwei Kernziele m it jewei l igen Handlungsfeldern 
(ÖROK 201 4): 

• Die räuml ichen Potenziale fü r d ie Gewinnung erneuerbarer Energien sind in 
ausreichendem und leistbarem Ausmaß zu erha lten und zu mobil isieren . 

• Die raumstrukturel len Potenziale für die Umsetzung energ iesparender und 
energ ieeffizienter Lebenssti le und Wirtschaftsformen s ind zu erhalten und zu 
verbessern . 

I m  Wechselspiel von Stadt und Land  g i lt es, möglichst energ ieeffiziente Struktu­
ren zu erreichen.  I n  kompakten Siedlungen kann eine wesentlich effizientere 
Energieversorgung - aber auch Energienutzung - erfolgen a ls in Streusied lun­
gen. 

Der Energiebedarf österreich ischer Sied lungen ist in den letzten Jahrzehnten 
kontinu ierl ich gestiegen.  Gründe dafür l iegen vor a l lem in der wachsenden Zer­
siedelung und räu ml ichen Trennung von Arbeiten und Wohnen. So hat sich in  
den letzten 24 Jahren der Bestand an E infamil ienhäusern um rund 28 % erhöht, 
womit in Österreich derzeit etwa zwei Drittel der Bevölkerung in  E infamil ienhäu­
sern leben (STATISTIK AUSTRIA 201 3a).  D ie Sied lungsfläche pro Kopf ist zwi­
schen 1 995 und heute um 38 % gestiegen (von 465 m2 auf 644 m2) , wäh rend 
die Bevölkerung im gleichen Zeitraum nur um 7 % gewachsen ist. Seit 1 990 ist 
die jährl iche Verkehrsleistung durch Pkw um 2 1  Mrd.  Pkm6 gestiegen , das ent­
spricht einer Pro-Kopf-Steigerung von 1 .700 km (STATISTIK AUSTR IA 201 3a; 
- Mobi lität, Kapitel 3 .2) . 

6 Personenkilometer 
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U m  energieeffiziente Sied lungsstrukturen zu erreichen, empfiehlt die OROK­
Expert innengruppe ein Maßnahmenprogramm . Dazu zählen d ie Stärkung zent­
raler Orte7 und kurzer Wege, eine maßvolle baul iche Verd ichtung , e ine räumli­
che Durchm ischung der Funktionen Wohnen, Arbeiten ,  Ausbi ldung,  Versorgung 
und Erholung,  die Bevorzugung von Sied lungsinnen- gegenüber -außenent­
wicklung,  die Abstimmung der Sied lungsentwicklung mit dem Mobil itätsangebot 
und d ie Nutzung von Energ iepotenzialen im Sied lungsverbund,  wie zum Bei­
spiel d ie Abwärme-Nutzung (OROK 20 1 4). Das Ziel der energieoptim ierten Ver­
d ichtu ng von S ied lungsstrukturen unterliegt dabei dem Primat der Naturgefah­
renprävention: Um einen Anstieg der Schadensdisposition zu vermeiden , sind 
bau l iche Verd ichtungen aussch l ießl ich in von Hochwasser und anderen Natur­
gefahren u ngefährdeten Lagen anzustreben ,  wobei auch Restris iken zu beach­
ten s ind.  

Die Raumplanung kann über Raum- und S ied lungsstrukturen,  Standortplanung 
sowie Bebauungsformen langfristig den Energ iebedarf senken, eine nachhaltige 
Energ ieversorgung forcieren und kl imaschädl iche Mobi l ität reduzieren.  Damit 
können auch Treibhausgas-Emissionen gesenkt werden. Die Reduktion des 
Bodenverbrauchs bei der Sied lungsentwicklung ist ebenfal ls als Klimaschutz­
maßnahme zu werten ,  da humusre iche Böden wesentl iche Koh lenstoffspeicher 
sind ( - Energ ie, Kapitel 1 .2 , - Bodenschutz und F lächenmanagement, Kapi­
tel 6.2) . 

Um den Antei l  a n  erneuerbaren Energ ien zu steigern, empfiehlt d ie OROK­
Arbeitsgruppe "Energieraumplanung" e in umfassendes Maßnahmen programm. 
Dazu zäh len die Freihaltung geeigneter Räume zur Gewinnung , Speicherung 
und Vertei lung erneuerbarer Energ ien vor konfliktträchtigen Nutzungen und d ie 
Freigabe derselben für d ie Gewinnung von erneuerbaren Energien. Darüber 
hinaus sind entsprechende Planu ngsgrundlagen für die örtl iche und ü berört l iche 
Raumplanung bereitzuste llen (OROK 201 4) .  Das Thema Windenergie ist raum­
planerisch derzeit am besten berücksichtigt. Auf die Errichtung von Windan la­
gen haben bereits fünf Bundesländer (NO, 00, Stmk, Ktn , Bgld) mit entspre­
chenden Sachprogrammen zur Ergänzung der Raumplanung reagiert. D iese 
defin ieren Vorrang- und Ausschlusszonen für Windanlagen .  

Im Rahmen der  U msetzung des Kl imaSChutzgesetzes ist d ie Wirksamkeit der 
Energ ieraumplanung bzw. einer kl imagerechten Raumordnung als wesentliche 
langfristige Maßnahme erkannt worden. Mit den Arbeiten der OREK-Partner­
schaft "Energ ieraumplanung" wurde d ie Komplexität des Themas erkannt und 
erfolgreich bearbeitet. So wurden Handlungsfelder in der Raum- und Energie­
planung defin iert (OROK 201 4) .  Durch d ie gemeinsame Arbeit m it den wesentl i­
chen Stakeholdern wurde ein wichtiger Impu ls gesetzt. Die OREK-Partnerschaft 
wurde mit dem Jahr 201 4 abgeschlossen - ei ne Fortführung ist in  Diskussion . 

Es g ibt m ittlerwei le zah l reiche gute Beispiele zur Umsetzung der Energ ieraum­
planung,  wie zum Beispiel die Energiezonenplanung8 und d ie Defin ition von 
Klima- und Energ iereg ionen auf allen Ebenen (Gemeinden, Reg ionen, Bundes­
länder). Darüber h inaus wurden , je nach Siedlungsgröße, Mindeststandards für 

7 Zentrale Orte und dezentrale Konzentration: Großräumig wird eine Dezentral isierung angestrebt, 

klein räumig dagegen eine Konzentration . 

8 kartografische Darstellung von Energiebedarf, Energiesparpotenzialen und potenzieller Abwär­

menutzung einer Gemeinde, Stadt oder Siedlung 
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die Anbindung an den öffentl ichen Verkehr festgelegt (OROK 201 5b) .  Das För­
derprogramm für energieeffiziente Gemeinden (e5, 201 59) unterstützt die Kern­
ziele der Energ ieraumplan ung,  ebenso die zah lreichen Serviceleistungen für 
Gemeinden zum Thema Mobi l ität, d ie durch das Förderprogramm kl imaaktiv 
mobi l des BMLFUW bereitgestel lt werden . 

I n  den Raumplanungsgesetzen der Länder ist d ie Energieraumplanung jedoch 
nur tei lweise bzw. n icht expl izit verankert. Raumwirksame Anreizsysteme feh len 
nach wie vor. Hier könnte beispielsweise d ie Wohnbauförderung durch eine 
bessere Förderung der Innenentwicklung 1 0  und Anbindung an den öffentl ichen 
Verkehr unterstützend wirken. Ebenso kann  die Pend lerpauschale die Nutzung 
öffentl icher Verkeh rsm ittel stärker e inbringen ( - Energ ie, Kapitel 1 .4) . 

Um fossi le durch erneuerbare Energ ieträger zu ersetzen , sol lten in der Raum­
ordnung geeignete F lächen für Energieerzeugung aus erneuerbaren Quel len 
sowie für Energievertei lung und -speicherung vorgesehen werden. Dabei sol l­
ten die Erha ltung der Biod iversität und d ie Min im ierung des F lächenverbrauchs 
berücksichtigt werden . (Bu ndesreg ierung,  Bundeslc:!nder) 

Die Umsetzung des Maßnahmenprogramms der OREK-Partnerschaft "Energ ie­
raumplanung" ist einschl ieß l ich Mon itoring voranzutreiben . I nsbesondere ist ei­
ne verdichtete und funktionsgemischte Siedlungsstruktur als wichtiges Ziel der 
Energ ieraumplanung in den Raumordnungsgesetzen einheitl ich und verb ind l ich 
festzulegen . (Bundesreg ierung ,  Bundesländer, Gemeinden) 

Subventionen , d ie n icht m it Zielen der Energieraumplanung in E inklang stehen, 
sollten sukzessive reduziert und abgeschafft werden . Die Vergabe von Förde­
rungen sol lte vermehrt an energ ieraumplanerische Kriterien gebunden werden. 
(Bundesreg ierung , Bundesländer, Gemeinden) 

1 5.4 Naturgefahren und Klimawandelanpassung 

Durch d ie Ausdehnung von S ied lungsflächen und die Zunahme von meteorolo­
gischen Extremereig n issen steigt die Vulnerabi l ität 1 1  des Sied lungsbestandes 
gegenüber Naturgefahren (BMLFUW 201 5) .  Dies betrifft insbesondere das 
Hochwasserrisiko und gravitative Naturgefahren 12 (Apcc 2014) ( - Kl ima­
wande lanpassung, Kapitel 1 1 .2 ) . I n  Gebirgsreg ionen wird eine deutl iche Zunah­
me von Rutschungen, Muren, Steinschlag und anderen gravitativen Massenbe­
wegungen (bed ingt durch den prognostizierten TemperaturanstieQ) erwartet 

9 �Jtp.:ti�._El�.-.9�JJl�.inQ�o,!l.t. 
1 0  I nnenentwicklung bezeichnet im Städtebau d ie Strategie, den zukünftigen Flächenbedarf durch 

d ie Nutzung innerörtl icher, bereits erschlossenen Flächen zu decken und auf d ie Ausweisung von 
Flächen auf der "Grünen Wiese" weitgehend zu verzichten. 

1 1  Die Vulnerabil ität bestimmt, wie groß der Schaden aufgrund eines bestimmten physischen Ereig­
nisses (wie Hochwasser, Hangrutschungen, Muren etc.) ist. Sie setzt sich aus den beiden Kom­

ponenten Exposition und Anfälligkeit zusammen. Die Erfassung der Vulnerabi lität wird auch als 
Konsequenzanalyse bezeichnet. Man geht von einem gefährlichen Prozess aus und versucht, 

seine negativen Konsequenzen (der Schaden, der bei einem Extremereignis zu erwarten ist) ab­
zuschätzen. 

12 Muren, Erdrutsche, Lawinen und Steinschlag 
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(Apcc 201 4) .  Der n icht durch Naturgefahren gefährdete Dauersiedlungsraum 
kan n  sich durch d ie mögl iche Ausdehnung von Überflutungsflächen in  den Tä­
lern und von durch Massenbeweg ungen gefährdeten hangseitigen Gefähr­
dungszonen somit weiter verkleinern (KROMP-KoLB et al. 201 4). 

Die ökonomischen Auswirkungen von Extremereign issen in  Österreich sind be­
reits jetzt erhebl ich und haben in den letzten drei Jahrzehnten zugenommen 
(KROMP-KoLB et al . 201 4). In Österreich sind dabe i  vor a l lem die extremen 
Hochwässer der Jahre 2002, 2005 und 201 3 zu nennen. Das wirtschaftl iche 
Schadenspotenzial ist nach wie vor hoch. So verursachte das Hochwasserer­
eignis 2002 d i rekte Schäden in der Höhe von über 3 Mrd .  Euro (HABERSACK et 
a l .  2004); das Hochwasser im Jahr 20 1 3  verursachte geschätzte Kosten von 
0,9 Mrd .  Euro ( PRETIENTHALER et a l .  20 1 4 ,  STEIN INGER et a l .  20 1 5). Die durch­
schn itt l ichen jährl ichen Hochwasserschäden für den Zeitraum 1 98 1  bis 20 1 0  
l iegen i m  Bereich von 200 M io.  Euro (PRETIENTHALER et a l .  20 1 4) .  Volkswirt­
schaftliche Folgekosten sind in d iesen Zahlen noch nicht berücksichtigt 
( - Klimawandelanpassung, Kapitel 1 1 .4) . 

In den Gebieten mit potenziellem signifikantem Hochwasserrisiko nach der EU­
Hochwasserrichtl i n ie l iegen Flächen im Ausmaß von 903 km2 im 1 00-jährl ichen 
(HQ 100) u nd 1 .245 km2 im 300-jährlichen (HQ300) Überflutungsbereich. In je­
weils 20,6 % (HQ 100) bzw. 23,5 % (HQ300) d ieser Überflutungsflächen weist der 
Nationale Hochwasserrisikomanagementplan 20 1 5  die Landnutzung mit der Ka­
tegorie "vorwiegend Wohnen" aus ( BMLFUW 2016) ( - Wasser, Kapitel 5 .2 ) . 

Was das R isiko durch Wildbäche und Lawinen betrifft, lagen 201 3 rund 1 1 8.000 
Gebäude in  den entsprechenden Gefahrenzonen, was einem Gesamtanteil von 
5 % des österreich ischen Gebäudebestandes entspricht und teilweise bereits in 
den oben angeführten Auswertungen im Rahmen des Nationalen Hochwasser­
risikomanagementplans 20 1 5  Berücksichtigung findet. 

Anzahl der gefährdeten Gebäude in Gefahrenzonen Wildbach/Lawine 

Gebäude österreichweit 

exponierte Gebäude 
(Gefahrenzonen Wildbach/Lawine) 

exponierte Gebäude als Anteil der Gebäude in Gemeinden 
mit Gefahrenzonenplan* (gem. ForstG 1 975) 

exponierte Gebäude als Anteil 
der Gebäude österreichweit 

• Datenbestand 2013, beruhend auf einen Gesamtdigitalisierungsgrad der gültigen 

Gefahrenzonenpläne von ca. 40 % 

2.399.545 

1 1 8.089 

8,01 % 

4,93 % 

Hochwasser 

gefährdet Bestand 

Tabelle 1 :  

Gefährdete Gebäude in 

den Gefahrenzonen 

Wildbach/Lawine 

(Quelle: BMLFUW 20 15a; 

Daten: BMLFUW & 
UMWEL TBUNDESAMT 
2014). 

Klare Bestimmungen in relevanten rechtl ichen I nstrumenten, vor al lem der Raum- Empfehlung 

ordnungs- und Baugesetzgebung,  und deren konsequente Umsetzung sol lten 
forciert werden , um einen weiteren Anstieg der Anzahl der exponierten Gebäu-
de in  gefährdeten Gebieten zu vermeiden . Auch d ie rechtsverbind liche Veran-
kerung der Gefahrenzonenpläne in den Raumordnungsgesetzen der Bundes-
länder sol lte weiter vorangetrieben werden. In d iesem Bereich ist eine öster-
reichweite Harmonisierung der Raumordnungsrechte erforderlich . (Bundesländer) 
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I n  Gebieten m it potenziel lem sign ifikantem Hochwasserrisiko gemäß EU Hoch­
wasserrichtl in ie erfolgt derzeit eine Umsetzung der Maßnahmenprogramme 
( ... Wasser, Kapitel 5 .2) . Der Anwendungsbereich der wasserrechtl ichen Bau­
bewi l l igungspfl icht wurde erweitert und erstreckt sich nun auch auf Gebiete, für 
die ein "zum Zweck der Verringerung hochwasserbed i ngter nachtei l iger Folgen 
erlassenes wasserwirtschaftl iches Regionalprog ramm eine wasserrechtl iche 
Bewi l l igungspflicht vorsieht" . D ies kann die Durchsetzung der Freiha ltung von 
Retentions- und Überflutungsflächen maßgebl ich unterstützen .  Der Bezug d ie­
ses neu geschaffenen I nstruments gemäß Wasserrechtsgesetz zu raumplaneri­
schen I nstrumenten ist aber noch eindeutig zu klären (BMLFUW et al. 201 5) .  Ei­
ne Evalu ierung der Umsetzung von Maßnahmenempfeh lungen zum integrierten 
Hochwasserrisikomanagement (Projekt "F loodRisk-Evalu ierung" ; BMLFUW et a l .  
201 5) hat ergeben , dass in  den Bereichen Hochwasserrisikomanagement und 
Raumordnung wesentl iche Fortschritte erzielt wurden. Beispielsweise wurden 
die An passung der Raumordnungsgesetze im Sinne der Hochwasservorsorge 
und der expl iz ite Vorrang für die Frei haltung von Rückha lteräumen forciert. I m  
Bereich der Raumordnung s ind insbesondere baulandbeschränkende Maß­
nahmen zur Sicherung von Hochwasserabfluss- und -rückha lteräumen hervor­
zuheben . Auch beziehen sich die Widmungsverbote für Bauland nun in e in igen 
Bundesländern ausdrückl ich auf die Gefahrenzonenpläne des Bundes nach 
Forst- und Wasserrecht. 

Im Eva lu ierungsbericht wird aber auch Handlungsbedarf in a l len Bereichen zur 
Stärkung des integrierten Hochwasserrisikomanagements festgehalten.  Trotz 
der Fortschritte besteht nach wie vor Handlungsbedarf in der Freihaltu ng des 
Gewässerraums, der Ausweisung, Schaffung und S icherung von Überflutungs­
und Rückhalteräumen sowie der stärkeren Einschränkung von Bauführungen, 
etwa durch Konkretisierung von Widmungsbeschränkungen und -verboten bis 
h in zu Rückwidmungen von unbebautem Bauland (BMLFUW et a l .  201 5) .  

Um bestehende (natürl iche) Retentionsräume zu erhalten,  zu sichern und aus­
zubauen , so llten entsprechende Widmungs- und Nutzungsverbote in den Raum­
planungsgesetzen der Bundesländer vorgesehen werden . (Bundesländer) 

Das seit 201 3  bestehende Mon itoring exponierter Gebäude ist fortzuführen und 
zu eva luieren . (Bundesländer) 

Die österre ichweit fortschreitende Bebauung und Versiegelung bedeutet n icht 
nur  direkten Bodenverbrauch ( ... Bodenschutz und F lächenmanagement, Kapi­
tel 6.2) , sondern auch eine Verknappung von geeigneten Flächen für die Hoch­
wasserretention .  Damit ist insbesondere auf lokaler Ebene und in d ichter ver­
bauten Bere ichen m it steigender Gefährdung durch Hochwasserereign isse zu 
rechnen. Dabei liegt es vor a l lem an der Raumordnung,  R isiken durch Hoch­
wasser mittels vorausschauender Planungen bzw. Freihalten von gefährdeten 
Bere ichen zu min imieren bzw. gänzlich zu vermeiden . Zur Verringerung der 
F lächen inanspruchnahme wurde im Dezember 2014 eine Arbeitsgemeinschaft 
von Bund und Ländern eingerichtet, d ie im Jun i  201 5 eine Maßnahmenl iste zur 
Reduktion des Bodenverbrauchs erstellt hat. Der momentane Umsetzungsstand 
ist derzeit noch n icht bekannt ( ... Bodenschutz und Flächenmanagement, Kapi­
tel 6 .2) . 

Im  Gegensatz zum Hochwasserrisiko bestehen im Umgang mit g ravitativen Na­
turgefahren Defizite h ins ichtl ich der Grundlagenforschung, der Fachplanung 
und des R isikomanagements. Die größten Herausforderungen bestehen in  der 
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Entwicklung einer übergreifenden Bewertung von Gefahren und Risiken (Si­
cherheitsn iveau ,  Schutzziel) und einer einheitl ichen Planungssystematik für die 
kartografische Darstel lung von gravitativen Naturgefahren und deren Anwen­
dung .  I nsbesondere alpine Täler sind durch Wildbäche, Muren,  Steinschlag und 
Lawinen gefährdet. Um Verbesserungen in  d iesem Bereich zu forcieren,  wurde 
im Jahr 201 3 d ie ÖROK-Partnerschaft "R isikomanagement für gravitative Na­
turgefahren in der Raumplanung" eingerichtet, d ie den österreichweiten Wis­
sensstand analysiert und unverb ind l iche Empfehlungen erarbeitet hat (ÖROK 
20 1 5a). 

Die flächendeckende Dokumentation von gravitativen Erdbewegungen wurde 
stark verbessert, währenddessen erst vereinzelte Schritte zu einer besseren 
N utzung von Schadensdaten infolge von Rutschungen und Hangbewegungen 
unternommen worden sind ( BMLFUW et a l .  201 5) .  Gravitative Naturgefahren 
werden in den rechtl ichen Grundlagen der Raumordnungen fast al ler Bundes­
länder grundsätzlich berücksichtigt. I nsbesondere werden Baulandwidmungen 
in Gebieten ausgeschlossen,  die unter anderem auch durch Steinsch lag, Muren 
oder Lawinen gefährdet sind.  1 3  

Mit den auf  Basis der  betreffenden ÖREK-Partnerschaft erarbeiteten ÖROK­
Empfeh lungen "Risikomanagement für gravitative Naturgefahren in der Raum­
plan ung" (ÖROK 201 6) l iegt seit Februar 20 1 6  ein richtungweisendes Dokument 
zu wichtigen Maßnahmen im Bereich Naturgefahrenvorsorge vor. 

Für eine erfolgreiche Umsetzung der ÖROK-Empfehl ungen "Risikomanagement 
für g ravitative Naturgefahren in der Raumplanung" sol lten d ie entsprechenden 
Ressou rcen von den Planu ngspartnern erbracht und eine regelmäßige Evalu ie-
rung durchgeführt werden . (Bundesländer, Gemeinden) 

Eine verpfl ichtende Berücksichtigung der Gefahrenzonenpläne bei der Flä­
chenwidmungsregelung ist im Raumordnungsrecht in drei Bundesländern d i rekt 
vorgeschrieben . I n  der Praxis wird jedoch in al len Bu ndesländern be i der Flä­
chenwidmung auf die Gefahrenzonenpläne Rücksicht genommen (BMLFUW 

201 5a). 

Fortschritte beim 

Lawinen- und 

Murenschutz 

Vorsorge setzt auf 

Bewältigung von 

Risikokreislauf 

Empfehlung 

I m  Rahmen der örtlichen Raumordnungen sollte durch entsprechende An- Empfehlungen 

reizsysteme die Kl imawandelanpassung gefördert werden . (Bundesregierung , 
Bundesländer) 

Das Einhalten von S icherheitsreserven gegenüber Gefahrenzonen oder die 
Schaffung von sied lungs- und objektbezogenen Begrünungen ist zu forcieren . 
(Gemeinden) 
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Erläuterungen, Empfehlungen und Beispiele. Wien , 201 6.  

PGO - Planungsgemeinschaft Ost (20 1 3) :  Einpendlerinnen nach Wien. Achsenbezogene 
Untersuchung der Park & Ride Potenziale. Studie im Auftrag der Länder 
Burgenland, Niederösterreich und Wien. 
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STATISTIK AUSTRIA (201 3a): Gebäude- und Wohnungszählungen 1 971  bis 2001 , 
Registerzählung 201 1 .  Erstellt am 04. 1 2.20 1 3. 
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September 201 5  "Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable 
Development" . 
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Rechtsnormen u n d  Leitlinien 

COM(201 4) 490 final :  The urban dimension of EU policies - key features of an EU urban 
agenda. 

Forstgesetz 1 975 (BGBI. Nr. 440/1 975 i .d .g .F . ) :  Bundesgesetz vom 3. Juli, mit dem das 
Forstwesen geregelt wird. 

Hochwasserrichtlinie (RL 2007/60/EG): Richtl in ie des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 23. Oktober 2007 über die Bewertung und das Management von 
Hochwasserrisiken. ABI. Nr. L 288. 

Kl imaschutzgesetz (KSG; BGBI.  I Nr. 1 06/201 1 ) :  Bundesgesetz zur Einhaltung von 
Höchstmengen von Treibhausgasemissionen und zur Erarbeitung von wirksamen 
Maßnahmen zum Klimaschutz. 

Wasserrechtsgesetz-Novelle (WRG Novelle; BGB. I Nr. 1 4/201 1 ) : Änderung des 
Wasserrechtsgesetzes 1 959. 
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1 6  G REEN ECONOMY 

Wachstum und Beschäftigung stehen derzeit in  der politischen Agenda der Eu­
ropäischen Un ion und von Österreich weit oben . Z ie l  der Green Economy ist e i­
ne an ökologischer Nachha ltigkeit, wirtschaftl icher Profitabi l ität und sozia ler I n­
klusion 1 ausgerichtete Wirtschaftsweise, die m ittel- und langfristig die physi­
schen Belastungsgrenzen unseres Planeten n icht überschreitet und Beschäfti­
gung sicherstellt. Dafür ist d ie Transformation unseres Wirtschaftssystems zu 
einer nachha ltigen Wirtschaftsform notwendig, d ie sowohl wettbewerbsfähig als 
auch umwelt- und sozialverträglich ist . Dieses "Green ing" des geltenden Wirt­
schaftssystems ist ein erster wichtiger Schritt, um ökolog ische, ökonomische 
und soziale Zielsetzungen in  E inklang zu bringen. Alternative ökonomische An­
sätze, die die bislang geltende Korrelation von wirtschaftl ichem Erfolg und Um­
weltverbrauch verändern , sind langfristig erforderl ich , um d ie notwend ige De­
karbon isierung unserer Gesellschaft unabhängig von Wachstumszwängen zu 
realisieren.  

Ziel der Green Economy ist es,  diese Transformation durch technolog ische, ge­
sellschaftliche und wirtschaftliche I nnovationen zu unterstützen und zu gestal­
ten . Die Mögl ichkeiten dazu umfassen viele Handlungsfelder, wie beispielswei­
se den schonenden U mgang mit Energie, Rohstoffen und anderen Ressourcen,  
Fragen der Nachhaltigkeit im Finanzsektor, alternatives Konsumverha lten b is 
h in zur nachhaltigen Gestal tung von Mobi l ität und I nfrastrukturen in  Städten und 
Regionen. 

1 6. 1  U mweltpo l itische Ziele 

Gemäß der Green Growth Strategy� der OECD bekennen sich die OECD-Mit­
g l iedstaaten zu einem grünen Wachstum (OECD 201 1 ) . 42 Länder haben 2009 
die Deklaration zu grünem Wachstum unterzeich net, darunter auch Österreich 
(OECD 20093) .  

I n  der  "UN-Al l iance on cl imate change education, tra in ing and public awareness" 
wird ein besch leun igter Übergang zu einer kohlenstoffarmen und resilienten 
(d . h. gegen Störungen widerstandsfähigen) Gesel lschaft angestrebt (UNITAR 

20 1 2) .  

D ie Vereinten Nationen haben Ende September 20 1 5  e inen Katalog von 1 7  
nachha ltigen Entwicklungszielen (SDGs - Sustainable Development Goals) 
verabsch iedet (- Nachhaltige Entwicklung, Kapitel 1 7 . 1 ) . Mit d iesen Zielen sol­
len bis 2030 Armutsreduzierung,  Umweltschutz und nachha ltiges Wirtschaften 
weltweit vorangetrieben werden. Green Economy wird insbesondere in Ziel 8 
(dauerhaftes, inklusives und nachha ltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vol l-

1 Jeder Mensch wird in seiner Ind ividualität von der Gesellschaft akzeptiert und hat die Möglichkeit, 

sich in vollem Umfang einzubringen. 

2 htt.R /J':!t!f!!, 9.��.c!, 9 !S/.9 r�.� ngf9.y .. �tJJitQWil.cc! l>.-.9 [�.�n-.9 [9-,��th:!1? ?Jl?Q�.1).1 � 1 Jl: 
�n,I)![l)f.i��f9.l\HTM��{q{;�.$h�Jl%�C.Qp�(l.O{q{;.C.C.Q[l)m�nQ 

3 httQl>:!i�J![,�!i9.�@!9.��R_MllJ_R��I�[�!i9ni?§Q�{;_Q!,;QP.-Minl�t�fi�U).�9JiI.��!i.Q(l .. f.'Rf 
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beschäftigung und menschenwürdige Arbeit für a l le fördern) und Ziel 9 (eine be­
lastbare I nfrastruktur aufbauen und nachhaltige I ndustrial isierung fördern sowie 
I n novationen unterstützen) adressiert (UN 201 5) .  

Das siebente Umweltaktionsprogramm der Europäischen Un ion formuliert a ls 
übergreifendes Ziel ,  b is 2050 ein "gutes Leben innerhalb der natürlichen Be-

substanzielle lastbarkeitsgrenzen der Erde" zu ermög l ichen. Dafü r ist e ine substanziel le 
Transformation ist Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft bis 2050 notwendig (Beschluss 

erforderlich Nr. 1 386/201 3/EU) .  
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In der Europä ischen Un ion sol len d ie Treibhausgas-Emissionen bis 2030 um 
mindestens 40 %, bis 2050 um m indestens 80  % reduziert werden . Diese Ziele 
sind nur mit grünem Wachstum und durch Vermeidung von I nvestitionen in e in 
fossiles Energiesystem zu erreichen (Fahrp lan für den Übergang zu einer wett­
bewerbsfäh igen CO2-armen Wirtschaft bis 2050) (KOM(201 1 )  1 1 2) .  

Ziel der Europa 2020-Strateg ie4 ist ein i ntel l igentes, nachha ltiges und integrati­
ves Wachstum.  Die Europä ische U n ion hat darin den Wandel zu einer Green 
Economy vorgezeichnet. Die Förderung einer ressourcenschonenden, ökolog i-
scheren und wettbewerbsfähigeren Wirtschaft soll zu einem nachhaltigen Wachs­
tum führen.  Durch die Ausdehnung des grünen Sektors sollen neue Jobs -
Green Jobs - geschaffen und bestehende Produktionen umweltfreundl icher ge­
staltet werden (BMLFUW 201 5) .  

Gemäß Ressourceneffizienzaktionsplan der EU sol len spätestens 2020 Markt­
anreize und pol itische Anreize eingeführt sein ,  die Unternehmen für entspre­
chende I nvestitionen belohnen. Wirtschaftswachstum und Wohlergehen sind vom 
Ressourceneinsatz entkoppelt und basieren hau ptsächl ich auf dem höheren 
Wert von Erzeugnissen und Dienstleistungen (KOM(20 1 1 )  57 1 ) . 

1 6 . 2  Zukunftsfähiges Wirtschafts- und 
Beschäftigungswachstum 

Wachstum der Wirtschaft und der Beschäftigung sind gesel lschaftspolitische 
Zielsetzungen , die vom Ressourcen- und Energieverbrauch entkoppelt werden 
sollten .  Diese Entkoppelung findet dann statt, wenn erstere wachsen ,  g le ichzei­
tig aber Ressourcen- und Energ ieverbrauch sinken. 

Seit 20 1 2  ist in  Österreich e in im OECD-Schn itt unterdu rchschn ittliches Wirt­
schaftswachstum zu verzeichnen. G leichzeitig ist die Arbeitslosenquote ange­
stiegen (OECD 20 1 5) . Der Energ ie- und Ressourcenverbrauch konnte h ingegen 
in den letzten Jahren von der wirtschaftl ichen Entwicklung relativ entkoppelt5 

werden, d .  h. während die Wirtschaft wuchs, stagnierten Energ ie- und Ressour­
cenverbrauch. Seit etwa 2005 s inken die Treibhausgas-Emissionen (im Schn itt 
zwischen 2005 und 201 4 um rd . 2 , 1  % pro Jahr) und sind damit ebenfa l l s  vom 
Wirtschaftswachstum entkoppelt ( UMWELTBUNDESAMT 201 6). U rsachen dafü r  

4 _ _  l)np;a��.�l,Jr9.P.1l"�I}!�_l,Jr9.P.�_�9_�9!iog�-,u!�,I)Jmfi��f9XttTM��(O_9��I)�Uro_9�Qp.�n%�C_C_Qrom{lnQ 

5 Es werden zwei Fälle von Entkoppelung untersch ieden: Entkoppelung bei steigendem Ressour­
cenverbrauch (relative Entkoppelung) - die Ressourceneffizienz wächst langsamer als die Wirt­

schaft. Entkoppelung bei sinkendem Ressourcenverbrauch (absolute Entkoppelung) - d ie Res­
sourceneffizienz wächst schneller als die Wirtschaft. 
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sind d ie Forcierung von erneuerbaren Energ ieträgern sowie die Stagnation des 
Brutto in landsverbrauchs seit 2005, u .  a bedingt durch die Steigerung der Ener­
gieeffizienz ( - Energ ie, Kapitel 1 .2 ) . Die österre ichischen Treibhausgas­
Emissionen lagen 2014  rd . 3 % unter dem N iveau von 1 990 ( - Klimaschutz, 
Kapitel 1 0.2) , im EU-Durchschn itt s ind sie im Zeitraum von 1 990 bis 20 14  um 
ein knappes Viertel gesunken . 
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Abbildung 1: Korrelation Wirtschaftsentwicklung, Bevölkerungsentwicklung und Ressourcenverbrauch (Energie; 

Treibhausgas-Emissionen, Materialverbrauch). 

U m  die mittel- bis langfristigen Zielsetzungen, etwa im Kl imabereich , zu errei­
chen , ist eine sofortige und dauerhafte Entkoppelung von wirtschaftl icher Ent­
wicklung u nd Treibhausgas-Emissionen erforderlich . U m  die langfristigen g loba­
len Kl imaziele zu erreichen,  ist eine Treibhausgas-M inderung um mindestens 
80 % bis 2050 (bezogen auf das Jahr 1 990) unerlässl ich. Eine derartige Ent­
koppelung , die zudem ausreichend Beschäftigungsverhältn isse schafft, ist ohne 
eine grundlegende Transformation des Energ ie-, Wirtschafts- und Gesel lschafts­
systems schwer vorstel lbar. ( - Klimaschutz Kapitel 1 0 .2 ) 

Durch die Umsetzung der Strateg ien zur Green Economy, unter Anwendung ei­
nes zielgerichteten und intel l igenten Mix von Umweltrahmenbedingungen, kön­
nen langfristige, ökolog isch orientierte Beschäftigungsverhältn isse geschaffen 
bzw. erha lten werden. Ziel dabei ist - wie bei "Greening of the Economy" - das 
sogenannte "Greening of Jobs" . Zu wichtigen Maßnahmen zählen etwa die Si­
cherstel lung eines hohen Qual ifikationsniveaus ("Green Ski l ls"), Bewusstseins­
bi ldung (z. B. bei I nvestitionen und Konsumverhalten, Umweltzeichen und 
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nachhaltiger Beschaffung) , Förderung von Umwelttechnologien, Umweltmanage­
ment sowie I nternational isierung (z. B. Export in itiative Umwelttechnolog ien, 
EMAS - Eco Management and Audit Scheme, BM LFUW- In itiative RESET2020 
zu Ressourcen, Effizienz und Technolog ien). 

Die Umweltwirtschaft6 erbrachte in Österreich im Jahr 2014  mit 35,4 Mrd .  Euro 
(d ies entspricht 1 0, 7  % des B IP  in Österreich) und 1 8 1 .820 Beschäftigten einen 
beachtl ichen Antei l  an der heimischen Wertschöpfung und am Arbeitsmarkt. 
Damit fä l l t  circa jeder 20.  Job in Österreich darunter. U nter E inbeziehung des 
öffentlichen Verkehrs ergeben sich für 201 4 sogar 209.864 Beschäftigte. Um­
satz bzw. Beschäftigung lagen mit einem Wachstum von 16 ,9  % bzw. 1 0,4  % 
deutlich über dem Schn itt al ler Wirtschaftssektoren (STATISTIK AUSTRIA 201 6a). 
Das Management der Energieressou rcen (daru nter fa l len d ie Produktion erneu­
erbarer Energien und Energ ieeinsparungsmaßnahmen) domin ierte auch 2014  
d ie  Umweltwirtschaft m i t  40 ,4  % der  Beschäftigten .  Zudem wurden knapp 50 % 
des Umsatzes generiert (STATISTIK AUSTRIA 201 6b) .  

E in auf Fakten basierendes Wissen der treibenden Kräfte für e in g rünes Wachs­
tum ist notwendig, um d ieses mit gezielten Instrumenten in den Bereichen Wirt­
schaft, Forschung , Arbeitsmarkt und I nnovation forcieren zu können. Diese In­
formationen müssen regelmäßig erfasst und bewertet werden.  Für d ie Bewer­
tung, ob eine Entwicklung zu grünem Wachstum erfolgt, sollten international  
anerkannte und verg leichbare I ndikatoren herangezogen werden (wie etwa der 
Antei l  von Ökosteuern am gesamten Steueraufkommen oder d ie Material- und 
Energieproduktivität; OECD 2014) .  

Der Fokus bei Wachstum und Beschäftigung sol lte vor a l lem auf jenen Sektoren 
l iegen, d ie wesentl iche Beiträge zu einer Green Economy und einer damit ver­
bundenen sozia l-ökologischen Transformation leisten können . Um die Zielset­
zungen zu erreichen , sollte eine umfassende Green-Economy-Strateg ie erstel lt 
und ein Umsetzungsplan festgelegt werden . (Bundesreg ierung) 

Durch ein Monitoring anhand weniger verlässl icher I nd ikatoren (etwa auf Basis 
bestehender OECD-Empfeh lungen) sol lte überprüft werden, ob d ie Zielsetzun­
gen einer umfassenden Green-Economy-Strategie erreicht werden . (Bundesre­
g ierung) 

Mehr Wohlstand und Wohlfahrt für a l le bei g leichzeitiger Schonung der U mwelt 
sind wesentliche Ziele der Green Economy. Wohlstand,  Zustand der Umwelt, 
Ung leichheit in der Gesel lschaft und andere für eine nachhaltige Entwicklung 
essenzielle Aspekte werden mit dem Bruttoin landsprodukt, der derzeit zentralen 
wirtschaftspolitischen Messgröße, n icht abgebi ldet. 

Derzeit laufen zah l reiche internationale Prozesse, die sich intensiv mit dem 
Thema der alternativen WOhlstandsmessung auseinandersetzen. Sowohl  Euro­
päische Un ion und OECD als auch e inzelne Nationalstaaten arbeiten an alter­
nativen Ind ikatoren ( BMLFUW 201 5) .  I n  Österreich existieren dazu einzelne I n it i-

6 Environmental Goods and Services Sector: Gemäß EUROSTAT umfasst dies die Gesamtheit der 

Tätigkeiten zur Messung, Vermeidung, Verringerung, Beschränkung oder Behebung von Umwelt­

schäden. Darin eingeschlossen sind umweltschonende bzw. weniger umweltschädliche Techno­
logien, Verfahren und Produkte, die die Umweltrisiken verringern und die Umweltverschmutzung 
auf ein Mindestmaß beschränken . 

. 11tt.R/!Y!'!f'!-L?.t$llj?.tj!.<,�I!'!t?..'rL9���!�.ti�!��JJl�JJ�!fIlELl)IT1Y!�lUJnQy.C}!lQ!UnQP.iJi.t$l�V.�JJ�!fIl�_l)ng_�m 
'!t?I.tl!1JJ1'!t�J!Zl)m��lt.Q[l�ntj�.r:t�J1[Qs!�.�tiQI)_�JJg_g.i?"I)AtJ�.i?.t.l!1).90JJg.��,htrnl 
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ativen wie z. B. das Projekt "Wachstum im Wandel"?', welches vom BMLFUW 
2008 ins Leben gerufen wurde (BMLFUW 201 5) .  Es beschäftigt sich mit grund­
sätzl ichen Fragen zu einer Transformation des Wirtschaftssystems vor dem H in­
tergrund von Kl imawandel ,  zur Neige gehender Ressourcen und anderer Krisen .  

U m  die ökolog ischen und wirtschaftlichen Ziele zu erreichen, ist d ie Rol le von 
sozialen Faktoren bedeutsam.  Die Attraktivität als Wirtschaftsstandort unter Be­
dachtnahme auf d ie ökolog ischen Auswirkungen verlangt auch d ie Prävention 
und Bekämpfung von Armut und die S icherstel lung von ind ividuel lem Wohl­
stand. 

1 6.3 Ansätze für G reen Economy in der österreichi schen 
Wirtschaft 

Die österreich ische Umwelttechnik industrie Uener Teil der Umweltwirtschaft, der 
in der Produ ktion tätig ist) gehört heute zu den innovativsten der Welt und 
wächst schnel ler als d ie heimische Wirtschaft insgesamt. Der Umsatz der öster­
reich ischen Umwelttechnologieunternehmen (ohne Dienstleistungsunternehmen) 
hat sich seit 1 993 verfünffacht. Im  Jahr 201 1 wurde ein Umsatz von ü ber 
8 Mrd.  Euro erwirtschaftet, wovon drei Viertel aus dem Export stammten. Die 
Umsätze d ieser Branche wuchsen im Zeitraum 2007 bis 201 1 um 8 % pro Jahr 
und d ie Beschäftigung um 6,5 % pro Jahr. Der Antei l  der Exporterlöse am Um­
satz ist gestiegen und d ie Anbieter s ind zunehmend stärker auf außereuropäi­
schen Märkten aktiv. Für die Unternehmen sind umwelt- und energ iepol itische 
Rahmenbedingungen wichtig, um ein stabi les und dennoch ambition iertes Um­
feld für d ie Entwicklung von U mwelttechnologien zu bieten und in weiterer Folge 
eine erfolgreiche Markteinführung und -d iffusion zu ermögl ichen (WIFO 201 3) .  
D ie starke Exportorientieru ng der  Branche hat  s ich auch in  e iner  Stichprobener­
hebung Umwelttechn ik 201 5 bestätigt (STATISTI K AUSTR IA 201 5) .  I n  nahezu a l len 
Umwelttechnologiebereichen legten die Exporte von 201 3  auf 20 14  zu . 

I m  Bereich der U mwelttechnik industrie sollten erfolgreiche Export in itiativen fort­
gesetzt werden. (Bundesreg ierung) 

Langfristige, ambition ierte, umwelt- und kl imapol itische Zielsetzungen sollten 
auf EU-Ebene und national festgelegt werden, um geeignete Rahmenbed ingun­
gen für Unternehmen der Umwelttechnikindustrie zu schaffen . (Europäische 
Kommission, Bundesreg ierung) 

Viele Unternehmen geben an, dass eine ambitionierte Umweltgesetzgebung auf 
EU-Ebene und in Österreich eine wichtige Rahmenbed i ngung für ihren Erfolg 
darstellt, da sie dazu beiträgt, dass ein entsprechender Heimmarkt geschaffen 
wird (WIFO 201 3) .  Umfangreiche Aus- und Weiterbi ldungsprogramme8 erhöhen 
das Qual ifikationsn iveau in  der Umwelttechnik ,  führen zu Wettbewerbsvor­
sprüngen u nd sollten daher fortgesetzt werden. Dies g i lt auch für d ie Export ini­
tiative Umwelttechnologie des BMLFUW, gemeinsam mit der Wirtschaftskam­
mer Österreich. 9 

7 htt.p.�;a�._QroJfl}w,g.l!,�Ul}m'!1(�JtI.rl€l_c;b_�€IJ!!9�_E!lt!gCE!�IJ_�!<9n9rnY!YY_Cl�_��!J.I_IJLWillJ9.�J,O!roJ 

f.ir!l.f.Q�J:lI�_� 'Y?_�Q�o�IJ�(o_��Q.p.�n%_���9mrofl.IJ9. 

6 z. B. klimaaktiv, www.kursfinder.at 

9 �,f€l_C;�_Q9_q��f<Qro!RIJJ!(LjY'!'P_E!�J.Q(Cll}_Wi!'!, ':!fY:!'!Y,p_��t.qf�.!!�!rlCl,€IJ,_�._C;lE!fl.IJ�C-.P.[9_qJ.l_C;!i.q[1_.�I,J. 
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Viele gesel lschaftl iche und ökonomische Bereiche, wie Dienstleistungs-, Pro­
duktions- und Log istiksysteme, sind gekennzeichnet durch eine starke Automa­
tisierung und Dig ita l isierung auf Basis sich weiter entwickelnder Mögl ichkeiten 
der I nformations- und Kommunikationstechnologien. So sind umfangreiche 
Neuerungen auch in Bereichen zu erwarten ,  die derzeit durch hohen Energie­
und Ressou rceneinsatz gekennzeichnet s ind:  das Energ iesystem (Smart Ener­
gy), Verkehrssysteme (Smart Traffic) , das Gebäudemanagement, die ind ividuel­
le Wohnsituation (Smart Home), die Städteentwicklung insgesamt (Smart City, 
Shared City) (- Umwelteffekte der räuml ichen Entwick lung , Kapitel 1 5 .4) so­
wie der Produktionssektor ( - Ind ustrielle An lagen , Kapitel 2) .  Diese Neuerun­
gen können Chancen zur Effizienzsteigerung bieten ;  Auswirkungen auf Umwelt 
und Beschäftigung lassen sich im Moment jedoch noch n icht systematisch und 
umfassend abschätzen . 

Bestehende und bewährte Förder- u nd Bi ldungsinstrumente, vor a llem im For­
schungs- und Entwicklungsbereich, sol lten verstärkt fortgeführt werden, u m  Um­
weltwirtschaft und U mwelttechnik industrie weiterh in zu forcieren . (Bu ndesreg ie­
rung ,  Bu ndesgesetzgeber, Bundesländer) 

Um die Chancen der Dig ital isierung für eine ressourceneffizientere, k l imafreund­
l ichere Wirtschaft zu nutzen , sollten  entsprechende Forschungsschwerpunkte 
gesetzt und I nnovationen gefördert werden . (Bundesregierung) 

I n  der B ioökonomie 1 0  werden n icht nachwachsende Ressourcen im ganzen 
Wirtschaftskreislauf durch erneuerbare Rohstoffe ersetzt; d ies betrifft das ge­
samte Produktions- und Wirtschaftssystem vom Grundrohstoff bis zum Endpro­
dukt. Im Arbeitsprogramm der österreich ischen Bundesregierung 201 3-20 1 8  
(BKA 201 3) wird das Thema B ioökonomie als wichtige Forschungsin itiative ge­
nannt. 

Um den Antei l nachwachsender Rohstoffe an  der Rohstoffversorgung zu stei­
gern, sollte ein österreich ischer Bioökonomie-Aktionsplan ink lusive U mset­
zungsplan erstellt werden . (Bundesreg ierung) 

H insichtl ich der Ressourcenschonung und Wiederverwendung kann die Sharing 
Economy 1 1  wesentl ich zu einer Transformation des Wirtschafts- und Gesell­
schaftssystems beitragen . Es ergeben sich daraus Besonderheiten und Heraus­
forderungen h insichtl ich der Wahrung bestehender Arbeits- und Sozia lstan­
dards und des Rebound-Effekts 1 2. Statistische I nformationen zu U msätzen , 
Nutzeri nnen/Nutzern etc. (wie i n  Deutsch land) existieren i n  Österreich zurzeit 

10 Nach dem Verständn is der Europäischen Kommission umfasst Bioökonomie die Produktion er­

neuerbarer biologischer Ressourcen und die Umwandlung dieser Ressourcen und Abfallströme in 

Produkte mit einem Mehrwert - wie Lebensmitte l ,  Futtermittel, biobasierte Produkte und Bioener­
g ie. Bioökonomie nutzt erneuerbare natü rliche Ressourcen, um Lebensmittel, Energie, Produkte 

und Dienstleistungen bereitzustellen. Sie trägt dazu bei, die Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen 

zu reduzieren, Innovation u nd wirtschaftliche Entwicklung u nter Berücksichtigung der Nachhaltig­
keit zu fördern und neue Arbeitsplätze zu schaffen (FTI-AG2 201 5) 

1 1  Gemeint sind Unternehmen, deren Geschäftskonzept gekennzeichnet ist durch die gemeinsame 

zeitl ich begrenzte Nutzung von Ressourcen, die n icht dauerhaft benötigt werden. 

1 2  Rebound-Effekte bewirken, dass die Erfolge von Maßnahmen, wie etwa beim Energieverbrauch, 
verringert oder ausgeglichen werden. So können infolge von Rebound-Effekten theoretische Ein­
sparungspotenziale nur zum Tei l  oder im Extremfall gar nicht ausgeschöpft werden (SANTARIUS 
20 1 2) .  
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nur  für Wien (BARTIK et al .  201 5) .  Studien zum ökologischen Potenzial der I n itia­
tiven existieren international vor a l lem zu Car-Sharing-I n itiativen 1 3. Es bedarf 
einer Überprüfung und Analyse der ökonomischen, sozialen und ökologischen 
Auswirkungen, um gegebenenfal ls frühzeitig den Adaptionsbedarf bestehender 
Regu l ierungen (z. B. Arbeits- und Gewerberecht) sowie die Einführung neuer 
Bestimmungen abschätzen zu können. 

Die Funktionen eines Produkts zu verkaufen anstatt das Produkt selbst 
("Dienstleistung statt Produkt") ist ein weiterer Trend, der zukünftig in einem 
ressourcenschonend ausgerichteten System eine wichtige Rolle spielen kann .  
Durch d ieses Modell könnten deutl iche Ressourcen- und Energ ieeinsparungen 
sowie eine Reduzierung der Emissionen erreicht werden, denn es hat das Po-
tenzial ,  d ie Nachfrage nach Produkten zu dämpfen ( .... Ressourcenmanage-
ment und Abfal lwirtschaft, Kapitel 1 2 .3) . D iesen Trend gibt es bereits in ver-
schiedenen Formen,  d ie dazu beitragen , Umweltbelastung zu vermindern, ohne 
auf die nachgefragten Dienstleistungen verzichten zu müssen:  

Vermietung von Fahrzeugen oder Geräten (SPREE 14; EK 201 5) .  Dad urch kann 
sichergestellt werden,  dass Produkte öfter genutzt werden und damit d ie 
Umweltbelastung in Zusammenhang mit der Herste l l ung von Produkten ver­
mieden wird. 

Chem ikal ien-Leasing ist e in innovatives, serviceorientiertes Geschäftsmodell im 
Rahmen der gewerblichen Verwendung von Chemikal ien,  wobei der Profit 
n icht mehr an die Verkaufsmenge, sondern an den Absatz der von der Che­
m ikal ie erbrachten Dienstleistung gebunden ist (BMLFUW 201 5). Dadurch 
kann der Einsatz von Chemikal ien - im Fal le von Lösemitte ln um fast 50 % -
deutlich eingeschränkt werden . 

Statt Energ ie zu verkaufen,  lautet das Geschäftsmodel l  von Energy Service 
Companies, Energ iedienstleistungen zu verkaufen. Zum Beispiel wird sicher­
gestellt, dass Wohnungen gut temperiert sind . Der Dienstleister hat a lso kei­
nen Anreiz, mög l ichst viel Energ ie zu verkaufen,  sondern mit mögl ichst wenig 
Energ ie d ie Dienstleistung zur Verfügung zu stel len. 

Weitere erfolgreiche Beispiele umfassen Mitfahrgelegenheiten , Homeservice, 
sowie ReUse-/Recycl i ng-/Reparatur- l nitiativen (UMWELTBUNDESAMT 2008). 

Funktionen eines 

Produkts verkaufen 

Energy Service 

Companies als 

Geschäftsmodell 

Rechtliche und organ isatorische Rahmenbedingungen unter Berücksichtigung Empfehlung 

von Arbeits- und Sozialstandards sollten geschaffen werden, um eine Sharing 
Economy zu ermögl ichen und nachha ltige Geschäftsmodelle (z.  B .  Chemika-
l ien-Leasing , Energ ied ienstleister etc. ) zu forcieren . (Bundesgesetzgeber) 

1 3  Car-Sharing-Teilnehmerlnnen nutzen häufiger Verkehrsmittel des Umweltverbundes und reduzie­

ren so ihre Pkw-Fahrten. Jedes Car-Sharing-Fahrzeug ersetzt je nach örtlichen Verhältnissen et­
wa vier bis acht Fahrzeuge, da die Nutzerinnen vielfach ihr eigenes Auto abschaffen .  Das schafft 
wertvollen öffentlichen Lebensraum auf Straßen und Plätzen in den Städten. 

14 .�tt.p./!Y"f'!f'!!,�.p.r��PJ9j��.t�QrD!f.iJ�fQ1<J:nM�%Q��tI�!t%9-<;;.Q'p'�I}%.�.G.G2I)Jmc![l_q 
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Die F inanzkrise 2009 hat die Instabil ität der existierenden Finanzmärkte sicht­
bar gemacht und gezeigt, wie gefährl ich das Fortschreiben vergangener R isi­
kowahrschein l ichkeiten unter veränderten Rahmenbedingungen sein kann .  Neue 
Steuerungsmechanismen und Kriterien zur Risikobewertung sind notwendig,  
um etwa Kl imarisiken angemessen zu berücksichtigen. Ein nachhaltiger Finanz­
markt d ient durch verantwortungsvol les Wirtschaften einer ökologisch und sozi­
al gerecht ausgerichteten Realwirtschaft. Es ist somit notwendig , Kapital von 
kurzfristigen und speku lativen zu langfristigen Investitionen zurückzufüh ren,  i n  
ökologische und zukunftsfähige Unternehmungen zu  i nvestieren und  g leichzei­
tig aus Bere ichen abzuziehen, d ie Mensch , Umwelt und Klima schaden (z. B .  
Rohstoffspeku lation und fossile I nvestitionen) .  

Eth isch-ökologische Geldan lagen tragen zum Wandel in  R ichtung Nachhaltig­
keit bei, i ndem etwa Green-Economy-I n itiativen gefördert werden und z. B .  
Atomkraft be i  Geldanlagemög l ichkeiten ausgeschlossen wird .  Nachhaltige 
Geldan lagen verzeichneten in  den letzten Jahren jährl ich zweiste l l ige Zuwachs­
raten und betrugen in Österreich knapp 6 % der gesamten Veranlagungen . Das 
Gesamtvolumen nachhaltiger Geldan lagen in  Österreich betrug 20 1 4  9 ,5  Mrd .  
Euro (Wachstum von + 33 % gegenüber 201 3) .  Davon werden 77  % von institu­
tionellen I nvestoren gehalten, insbesondere von betriebl ichen Vorsorgekassen,  
d ie seit  Jahren Vorreiter bei nachha ltigen I nvestments sind. Für Österreich , 
Deutschland und d ie Schweiz betrug d ie Summe nachhaltiger Veranlagungen 
im Jahr  201 4 1 20 ,9  Mrd .  Euro (FORUM NACHHALTIGE GELDANLAGEN 201 4) .  Breit 
angelegte Nachha ltigkeitsrat ings können Aufsch luss über den Grad der Nach­
haltigkeit bei allen anderen ,  n icht expl izit nachha ltigen Anlageformen geben und 
als Steuerungsinstrument für deren m ittelfristigen Umbau dienen. 

E in weiteres aktuel les Thema ist das "fossi le Divestment" , d .  h .  der Ausstieg 
aus Vermögen und Kapita lan lagen , die der Finanzierung der fossilen Energ ie­
gewinnung dienen. Zah l reiche Untersuch ungen zeigen,  dass I nvestitionen in  
G02-intensive Veran lagungsformen auch beträchtliche finanziel le R isiken ber­
gen (BANK OF ENGLAND 20 1 5, BAFU, 201 5, ECONOMIST I NTELLIGENCE UN IT 2015 ,  
PRUDENTIAL REGULATION AUTHORITY 201 5) ( - Klimaschutz, Kapitel 1 0 .4) . Es  ist 
auch aus U mweltgründen wünschenswert, keine Kapita lan lagen in Unterneh­
men zu tätigen ,  deren Geschäftsmodell die Förderung oder der massive Einsatz 
fossiler Energ ie zugrunde l iegt. Um das weltweite 2 °G-Ziel im Klimaschutz 
( - Klimaschutz, Kapitel 1 0 .4) zu erreichen, müssen g lobal zumindest zwei Drit­
tel der wirtschaftl ich und techn isch nutzbaren fossi len Reserven im Boden ver­
bleiben .  I nvestitionen in Kohle oder Öl können mit einem erheblichen Verlustri­
s iko verbunden sein, wenn eine Börsenkorrektur von Unternehmen, deren Ge­
schäftsmodell auf der bi l l igen Verfügbarkeit fossi ler Energ ieträger beruht, er­
folgt. 15 Für Österreich wird d ieses Ris iko mit 1 5  Mrd .  Euro beziffert (RATTAY & 
GÜNSBERG 201 5) . I n  einem ersten Schritt sol lten An leger, etwa durch Auswei­
sung eines "Garbon Footprint" der entsprechenden Produkte (Summe der 
Emissionen von Treibhausgasen) von den Unternehmen verpflichtend informiert 
werden. Dies erfolgt derzeit bereits im Montreal P ledge 16 auf freiwi l l iger Basis. 

1 5  Dies führt zu ,Stranded Investments', d .  h. Kosten, die sich n icht mehr refinanzieren lassen, da die 
foss ile Wirtschaft aus Klimaschutzgründen eingeschränkt werden muss. 

1 6 bJ!p;lbn�O![�_c!!P.!�Qg�LQrgf. 
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Nachhaltiges Ag ieren auf den Finanzmärkten sollte durch Ausrichtung auf Empfehlung 

Langfristigkeit und Nachhaltigkeit m ittels entsprechender Regelungen und An-
reize (u . a . Finanztransaktionssteuer), Transparenz, Ausbi ldung eines Carbon 
Footprint, Stresstests von Kapita lan lagen in  Bezug auf Klima- und Nachhalt ig-
keitsrisiken sowie Ausweisung und Steuerung von Klimaris iken im Risikoma-
nagement forciert werden . (Europäische Kommission, Bundesreg ierung ,  Bun­
desgesetzgeber) 

1 6.4 Steuerungsinstrumente 

Der Übergang zu einer nachha ltigen, grünen Wirtschaft bedingt neben klaren 
Zielsetzungen und einem durchgäng igen Contro l l ing auch die Schaffung von 
entsprechenden Rahmenbedingungen und den Einsatz von wirksamen Maß­
nahmen und Instrumenten. Dazu zählen - neben ordnungsrechtlichen Vorschrif­
ten und fiskal ischen Maßnahmen, wie Steuern, Förderungen und Subventionen 
- auch I n itiativen im Bereich der Aus-, Fort- und Weiterbi ldung. 

Förderungen sind e in wesentl iches Lenkungsinstrument, um umweltgerechtes 
Handeln zu forcieren.  I n  Österreich existiert derzeit aber auch eine Reihe um­
weltkontraproduktiver Förderungen. 

Die Quantifizierung der umweltkontraproduktiven Förderungen in Österreich 
ergibt gemäß einer aktuel len Studie (WIFO 2016a)  im Durchschn itt der letzten 
Jahre ( i .d .R .  20 1 0-201 3) ein Volumen von 3 ,8  bis 4 ,7  Mrd .  Euro. Der g rößte 
Anteil entfäl lt auf den Verkehr ( rund die Hälfte; umfasst unter anderem die der-
zeitige Ausgestaltung der Pend lerpauschale). Etwa ein Drittel geht auf den Be-
reich Energ ie zurück (Energ ieabgabenvergütung ; -+ Energie, Kapitel 1 .2) und 
rund 1 0  % sind dem Bereich Wohnen (Wohnbauförderung) zuzuordnen. 

E in Vergleich der Förderungen versch iedener Energ ieträger, der auf Basis einer 
Studie über Subventionen und Energiekosten (ECOFYS 201 4) für Österreich 
durchgeführt wurde, macht sichtbar, dass sowohl  fossile als auch erneuerbare 
Energ ie para l lel gefördert wird (UMWELTBUNDESAMT 201 5) .  Besonders hoch sind 
die Förderungen im Verkehrsbereich , die oft den E insatz fossiler Energie be­
günstigen ( -+ Mobil ität, Kapitel 3 .2) .  

fiskalische 

Maßnahmen und 

Bildung als 

Rahmenbedingung 

kontraproduktive 

Förderungen v. a. im 

Verkehr vermeiden 

Subventionen, die den Einsatz fossi ler Energ ieträger und damit die Entstehung Empfehlung 

von CO2-Emissionen begünstigen,  sowie Befreiungen und Verg ütungen im Be-
reich von Steuern und Abgaben auf fossile Energieträger sollten i n  den nächs-
ten Jahren sukzessive abgeschafft werden . ( Bundesregierung , Bundesländer, 
Gemeinden) 

Der Antei l  von Ökosteuern am gesamten Steueraufkommen in Österre ich lag Ökosteuern 

20 1 4  bei etwa 6 % und stagniert seit ein igen Jahren.  I m  derzeitigen Steuersys- stagnieren bei 6 % 
tem bewirken Inflation und kalte Progression eine kontinu ierliche Antei lssteige-
rung der Steuereinnahmen aus dem Faktor Arbeit. I m  Gegensatz dazu handelt 
es sich bei vielen Umweltsteuern um Mengensteuern, die keine automatische 
Anpassung an ein steigendes Preisn iveau vorsehen (mit Ausnahme etwa der 
Normverbrauchsabgabe - NoVA). Ohne Gegenmaßnahmen s inkt der Antei l  der 
Umweltsteuern am Gesamtsteueraufkommen . 
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I nternationale Wirtschaftsorgan isationen empfehlen,  Okosteuern zu forcieren 
und umweltkontraproduktive Subventionen abzubauen (OECD 20 1 5) .  Gleichzei­
tig sollten andere Steuerbereiche entlastet werden, um positive Effekte auf die 
Beschäftigung zu erz ielen . E ine aufkommensneutrale öko-soziale Steuerreform 
kann neben der Erreichung eines bestimmten Umweltzieles (z. B. Verringerung 
der Treibhausgas-Emissionen aus dem Einsatz fossi ler Energieträger) positive 
Beschäftigu ngswirkungen generieren. 

Im vom Österreich ischen Institut für Wirtschaftsforschung koord in ierten For­
schungsprojekt INWW-for-Europe wurde auf Basis eingehender Model lanalysen 
empfohlen, die Steuern auf Arbeit zu halbieren und gleichzeitig Oko- und Ver­
mögenssteuern aufkommensneutral zu erhöhen (u .  a. wird eine COrSteuer in  
der  Höhe von 1 00 EurorTonne vorgeschlagen). I n  den Modeli ierungen wird 
dadurch d ie Beschäftigung bis 2020 um 4,5 % und bis 2050 um über 1 0  % er­
höht. Gleichzeitig l ießen sich dadurch d ie Treibhausgas-Emissionen langfristig 
um 65 % vermindern (WIFO 20 1 6b) . 

Für die Rea l isierung dieses Effekts und die Vermeidung negativer sozialer Ef­
fekte ist d ie Rückvertei lung der Steuereinnahmen zentral .  Dies kann durch die 
Senkung verzerrender fiska l ischer E ingriffe - z. B. lohnabhängige Steuern und 
Abgaben - oder durch d ie F inanzierung umweltrelevanter I nvestitionen (z. B .  öf­
fentlicher Verkehr, erneuerbare Energien, umweltrelevante Forschung & Ent­
wicklung) der öffentl ichen Hand oder als Investitionsförderung fü r den privaten 
Sektor herangezogen werden.  

Um den Einsatz fossiler Energ ieträger u nd CO2-Emissionen zur reduzieren , 
sollte im Rahmen einer aufkommensneutralen öko-sozialen Steuerreform eine 
schrittweise ansteigende CO2-Abgabe auf fossile Energieträger eingeführt wer­
den . Der Antei l  an Ökosteuern am gesamten Aufkommen sollte dabei schritt­
weise ansteigen . (Bundesgesetzgeber, Bundesregierung) 
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